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Vorlagenummer: FB 61/1139/WP18 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
Datum: 07.08.2025 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / 
Mariabrunnstraße - 
hier:  Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

Vorlageart: Entscheidungsvorlage 
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung  
Beteiligte Dienststellen: FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement 
Verfasst von: DEZ III, FB 61/100 
Ziele: nicht eindeutige Klimarelevanz 

Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 

17.09.2025 Rat der Stadt Aachen Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt nimmt den Bericht der Verwaltung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 sowie den 
Durchführungsvertrag zustimmend zur Kenntnis. 
 
Er beschließt, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die zu sämtlichen Verfahrensschritten 
eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, 
zurückzuweisen. 
 
Darüber hinaus beschließt er den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / Mariabrunnstraße - 
im Stadtbezirk Aachen-Mitte im Bereich zwischen Mariabrunnstraße, Boxgraben und Südstraße gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Änderungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan als Satzung und die Begründung hierzu. 

1. Im in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gebäuderiegel an der Ostseite des „Werkhofs“ wird das 
Treppenhaus mit Fahrstuhl um ca. 22 m nach Süden verlagert. Der Eingang und die Zuwegung zum 
Eingang werden um ca. 19 m nach Süden verschoben. 

2. Der Eingang zum in Ost-West-Richtung verlaufenden Gebäuderiegel an der Nordseite des 
„Kastanienhofs“ wird von der Nordseite in den Durchgang zwischen Kastanienhof und städtischer 
Grünfläche (Parzelle 1333, „Boxgrün“) verlagert. 

 
  

1 von 72 in Zusammenstellung



    

Vorlage FB 61/1139/WP18 der Stadt Aachen Fassung vom 08.08.2025 Seite: 2/7 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 JA NEIN  
 

 
X  

 
 

 
Investive 

Auswirkungen 
Ansatz 
20xx 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx 

Ansatz 20xx 
ff. 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx ff. 

Gesamtbedarf 
(alt) 

Gesamt-
bedarf (neu) 

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 

Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

+ Verbesserung / 
- Verschlechterung 0 0 

 Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

 

 
konsumtive 

Auswirkungen 
Ansatz 
20xx 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx 

Ansatz 20xx 
ff. 

Fortgeschrieben
er Ansatz 20xx ff. 

Folge-kosten 
(alt) 

Folge-kosten 
(neu) 

Ertrag 0 0 0 0 0 0 
Personal-/ 

Sachaufwand 0 0 0 0 0 0 

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

+ Verbesserung / 
- Verschlechterung 0 0 

 Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

Deckung ist gegeben/ keine 
ausreichende Deckung vorhanden 

 

 
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf): 
Keine 
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Klimarelevanz: 
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die  
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen) 
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz 
Die Maßnahme hat folgende Relevanz: 

keine positiv negativ nicht eindeutig 
   X 

 
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist: 

gering mittel groß nicht ermittelbar 
   X 

 
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung 
Die Maßnahme hat folgende Relevanz: 

keine positiv negativ nicht eindeutig 
   X 

 
Größenordnung der Effekte 
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen. 
 
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen): 

gering    unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) 
mittel    80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) 
groß    mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels) 

 
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen): 

gering    unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) 

mittel    80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) 

groß    mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) 
 
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt: 
    vollständig 
    überwiegend (50% - 99%) 
    teilweise (1% - 49 %) 

   nicht 

 X  nicht bekannt 
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Erläuterungen: 
 
1. Bisheriger Verlauf des Planverfahrens / Beschlusslage 

Der Inhalt der Vorlagen 
 - Programmberatung PLA: 10.01.2019 (FB 61/1099/WP17) 
 - Programmberatung Bezirk: 06.02.2019 (FB 61/1099/WP17) 
 - Sachstandsbericht / Beschluss des städtebaulichen Konzepts und Beschluss der Art der 

Öffentlichkeitsbeteiligung  Bezirk 30.10.2019 (FB 61/1301/WP17) 
 - Sachstandsbericht / Beschluss des städtebaulichen Konzepts und Beschluss der Art der 

Öffentlichkeitsbeteiligung  PLA 14.11.2019 (FB 61/1301/WP17) 
 - Sachstandsbericht / Beschluss des Stellplatzkonzepts Bezirk 25.08.2021 (FB 61/0081/WP18) 
 - Sachstandsbericht / Beschluss des Stellplatzkonzepts PLA 26.08.2021 (FB 61/0081/WP18) 
 - Aufstellungs- und Offenlagebeschluss AUK: 06.12.2022 (FB 61/0540/WP18) 
 - Aufstellungs- und Offenlagebeschluss Bezirk: 07.12.2022 (FB 61/0540/WP18) 
 - Aufstellungs- und Offenlagebeschluss PLA: 08.12.2022 (FB 61/0540/WP18) 
 - Empfehlung zum Satzungsbeschluss Bezirk: 03.09.2025 (FB 61/1115/WP18) 
 - Empfehlung zum Satzungsbeschluss PLA: 11.09.2025 (FB 61/1115/WP18) 
einschließlich aller Abwägungsmaterialien ist Gegenstand dieser Ratsvorlage. 
 
Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Umnutzung und Nachverdichtung des 
Blockinnenbereichs zur Schaffung von – teils öffentlich gefördertem – Wohnraum. Die Lage des rund 1,5 ha 
großen Plangebiets im zentralen Innenstadtbereich in unmittelbarer Nähe zahlreicher Einrichtungen der 
Verkehrs-, Sozial-, und Versorgungsinfrastruktur eignet sich sehr gut für eine flächensparende Stadtentwicklung 
„der kurzen Wege“ mit geringer Pkw-Nutzung der künftigen Bewohner*innen und Nutzer*innen.  
 
Neben Wohnungen sollen eine Kindertagesstätte, kleinere gewerbliche Nutzungen, eine Tiefgarage und 
fußläufige Verbindungen zur Durchquerung des Blocks geschaffen werden. Die Grünfläche am Boxgraben 59-61 
soll erhalten werden. Die Planung beinhaltet eine attraktive Grüngestaltung mit geringer Versiegelung und 
unterschiedliche Mobilitätsangebote als Alternative zum individuell genutzten Pkw. Bestandteil der Planung ist 
außerdem der ehemalige Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg an der Südstraße, der zu Büros, 
kulturellen Räumen und einer Fahrradgarage umgenutzt werden soll. 
 
Der Verlauf der Projektentwicklung begann mit einem städtebaulichen Wettbewerb (nicht offener 
Einladungswettbewerb) im Jahr 2018, der sich in eine Ideenschmiede mit der Nachbarschaft, zwei 
Bearbeitungsphasen mit öffentlichem Zwischenkolloquium und öffentlicher Vorstellung des 
Wettbewerbsergebnisses gliederte. Im weiteren Verlauf folgte 2022 ein Architekturwettbewerb für die Umnutzung 
des Bunkers an der Südstraße. Die Siegerentwürfe der Wettbewerbe bilden die Grundlage für den 
Bebauungsplan, den Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) und den Durchführungsvertrag. 
 
2. Programmberatung und frühzeitige Beteiligung 

Die Programmberatung erfolgte am 10.01.2019 im Planungsausschuss mit anschließender Beratung in der 
Bezirksvertretung Aachen-Mitte am 06.02.2019 (FB 61/1099/WP17). Die Verwaltung wurde einstimmig 
beauftragt, für das Gebiet zwischen Mariabrunnstraße, Boxgraben und Südstraße einen Bebauungsplan zur 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB zu erarbeiten. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 11.03. bis 12.04.2019 durchgeführt und stieß auf großes 
Interesse. Insgesamt wurden 59 Stellungnahmen abgegeben sowie eine Unterschriftenliste mit 483 
Unterzeichnern. Die Anhörungsveranstaltung am 14.03.2019 im Verwaltungsgebäude Mozartstraße wurde von 
etwa 55 Bürgerinnen und Bürgern besucht. Wesentliche Themen bzw. Bedenken in den Stellungnahmen wie 
auch in der Anhörungsveranstaltung sind die bauliche Dichte des Vorhabens, der Verlust der Gebäude der 
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ehemaligen Firma Kalde sowie Bedenken gegen die Erweiterung des Parkhauses. Weiterhin wurden 
Befürchtungen genannt, in dem Vorhaben könnte zu wenig preiswerter Wohnraum entstehen und der 
Baustellenverkehr des Vorhabens würde zu einer erheblichen Belastung der Bewohner*innen in der Umgebung 
führen. Insgesamt wurde die geplante Bebauung als zu hoch betrachtet, insbesondere angrenzend an die 
Grundstücke am Boxgraben und im Bereich der geplanten Parkhauserweiterung. Die Versiegelung durch die 
geplante Bebauung sei zu hoch und es gehe zu viel des vorhandenen Baumbestands verloren. Besonders die 
stark begrünte städtische Fläche („Boxpark“) sei mit ihrem jetzigen Bewuchs zu schützen. Auch auf mögliche 
negative stadtklimatische Auswirkungen wurde hingewiesen. Des Weiteren wurde eine mögliche Verschärfung 
des Parkdrucks in den umliegenden Straßen aufgrund der Planung kritisiert. Das Verkehrskonzept solle daher 
auf eine größtmögliche Reduzierung des Pkw-Verkehrs abzielen. 
 
Einige der Bedenken wurden im Rahmen der weiteren Planung aufgegriffen. Die Anregungen der Öffentlichkeit 
sowie Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind der Vorlage FB 61/0540/WP18 als Anlage 
(Abwägungsvorschlag Beteiligung der Öffentlichkeit) beigefügt.  
 
Parallel wurden 19 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. Es wurden keine 
Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Die Anregungen der Behörden sowie Stellungnahmen der Verwaltung 
hierzu sind der Vorlage ebenfalls als Anlage (Abwägungsvorschlag Behörden) beigefügt. Die Anregungen führten 
nicht zu einer Änderung der Planung. 
 
3. Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und über das 

Ergebnis der  Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB 

Am 08.12.2022 nahm der Planungsausschuss in seiner Sitzung den Bericht der Verwaltung über das Ergebnis 
der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB zur Kenntnis. Er 
empfahl dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden zur frühzeitigen Beteiligung, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen. 
Er beschloss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. 993 - Südstraße / 
Mariabrunnstraße - in der vorgelegten Fassung (FB 61/0540/WP18). 
 
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte hatte zuvor in ihrer Sitzung am 07.12.2022 einen entsprechenden 
Empfehlungsbeschluss gefasst. 
 
Am 06.12.2022 hatte der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis 
genommen.  
 
4. Durchführungsvertrag 

Zur Sicherung der Realisierung und der Umsetzung der Planung wird zum Satzungsbeschluss zwischen der 
Stadt Aachen und dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abgeschlossen (siehe Anlage). Dieser Vertrag 
stellt alle Voraussetzungen und Bedingungen für die Realisierung der Maßnahmen sicher, einschließlich der 
erforderlichen Bürgschaften. Neben der Durchführungsverpflichtung innerhalb einer bestimmten Frist werden 
insbesondere folgende Maßnahmen vertraglich gesichert: 

• Verpflichtung zur Errichtung des geförderten Wohnungsbaus 
• Regelungen zur Energieversorgung 
• Errichtung der Kindertagesstätte und Vermietung an einen öffentlichen Träger 
• Ausgleichszahlung für Spielflächen 
• Regelungen zum Artenschutz, Bodenschutz, Baumschutz und -pflanzung 
• Anforderungen an die Fassadengestaltung 
• Umsetzung des Mobilitätskonzepts 
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• Umsetzung des Siegerentwurfs des Wettbewerbs für den Bunker 
• Herstellung einer Wegeverbindung durch das Boxgrün 

 
5. Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie über das 

Ergebnis  der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB  

Die im Rahmen der Veröffentlichung im Internet und der öffentlichen Auslegung vom 09.01.2023 bis 10.02.2023 
erfolgten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind der Vorlage 
(FB 61/1115/WP18) als Anlage (Abwägungsvorschlag Öffentlichkeit) beigefügt. Eine Änderung der Planung 
aufgrund der Eingaben erfolgte nicht. Die in der o.g. Vorlage unter 5. beschriebenen Änderungen greifen jedoch 
einige Anregungen auf. So trägt die Verlagerung des Eingangs im Gebäude südlich des Boxgrüns zum Schutz 
des dortigen Grünbestands und zur Verringerung der Versiegelung bei. Die Verschiebung des 
Erschließungskerns im Gebäude östlich des Werkhofs nach Süden verringert die Verschattung der nördlich 
angrenzenden Grundstücke. 
 
Auf Hinweis eines Eingabestellers wurden fehlerhafte Angaben im Baumbilanzplan korrigiert: Bei den Bäumen B 
47 und B 48 handelt es sich um Eiben. Sie waren im Plan zur Veröffentlichung im Internet als Zeder bzw. Thuja 
bezeichnet. Die Bezeichnung von Baum B 54 wurde von Thuja in Lebensbaum geändert. 
 
Parallel wurden neun von der Planung betroffenen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am 
Verfahren beteiligt. Zwei davon haben eine Stellungnahme zur Planung abgegeben. Beide Stellungnahmen sind 
abwägungsrelevant. Eine Änderung der Planung erfolgte nicht. Die Eingaben der Behörden sowie 
Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind der Vorlage (FB 61/1115/WP18) ebenfalls als Anlage 
(Abwägungsvorschlag Behörden) beigefügt. 
 
6. Empfehlung zum Satzungsbeschluss 

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte wird sich in ihrer Sitzung am 03.09.2025 mit dem Ergebnis der öffentlichen 
Auslegung beschäftigen. Es liegt folgender Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor: 
„Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung über das Ergebnis der öffentlichen 
Auslegung zur Kenntnis. 
Sie empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden zur öffentlichen Auslegung, die nicht berücksichtigt werden konnten, 
zurückzuweisen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / Mariabrunnstraße - gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Änderungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan als Satzung zu beschließen. 

1. Im in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gebäuderiegel an der Ostseite des „Werkhofs“ wird das 
Treppenhaus mit  Fahrstuhl um ca. 22 m nach Süden verlagert. Der Eingang und die Zuwegung zum 
Eingang werden um ca. 19 m  nach Süden verschoben. 

2. Der Eingang zum in Ost-West-Richtung verlaufenden Gebäuderiegel an der Nordseite des 
„Kastanienhofs“ wird  von der Nordseite in den Durchgang zwischen Kastanienhof und städtischer 
Grünfläche (Parzelle 1333, „Boxgrün“)  verlagert.“ 

 
Der Planungsausschuss wird am 11.09.2025 darüber beraten. Es liegt folgender Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung vor:  
„Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung über das Ergebnis der öffentlichen Auslegung zur 
Kenntnis. 
Er empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden zur öffentlichen Auslegung, die nicht berücksichtigt werden konnten, 
zurückzuweisen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / Mariabrunnstraße - gemäß § 

6 von 72 in Zusammenstellung



    

Vorlage FB 61/1139/WP18 der Stadt Aachen Fassung vom 08.08.2025 Seite: 7/7 
 

10 Abs. 1 BauGB unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Änderungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan als Satzung zu beschließen. 

1. Im in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gebäuderiegel an der Ostseite des „Werkhofs“ wird das 
Treppenhaus mit  Fahrstuhl um ca. 22 m nach Süden verlagert. Der Eingang und die Zuwegung 
zum Eingang werden um ca. 19 m  nach Süden verschoben. 

2. Der Eingang zum in Ost-West-Richtung verlaufenden Gebäuderiegel an der Nordseite des 
„Kastanienhofs“ wird  von der Nordseite in den Durchgang zwischen Kastanienhof und städtischer 
Grünfläche (Parzelle 1333, „Boxgrün“)  verlagert.“ 

 
Die Beratungsergebnisse werden in der Sitzung mündlich mitgeteilt. 
Die Verwaltung empfiehlt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / Mariabrunnstraße - in 
der vorgelegten Fassung als Satzung zu beschließen.   
 
 
Anlage/n: 
1 - 02 Vorhaben- und Erschließungsplan (öffentlich) 

 
2 - 03 Rechtsplan (öffentlich) 

 
3 - 04 Schriftliche Festsetzungen (öffentlich) 

 
4 - 05 Begründung (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Fachbereich Stadtentwicklung und  

Stadtplanung  

Die Oberbürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

Schriftliche Festsetzungen 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 

- Südstraße / Mariabrunnstraße - 
 

im Stadtbezirk Aachen-Mitte 

im Bereich zwischen Mariabrunnstraße, Boxgraben und Südstraße  

zum Satzungsbeschluss 

 
Lage des Plangebietes 
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Bebauungsplan Nr. 993 Schriftliche Festsetzungen 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  
 

  2 

Gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der  

Bauordnung NRW (BauO NRW), jeweils in der derzeit geltenden Fassung  

wird festgesetzt: 

1 Art der baulichen Nutzung  

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

- Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

- im WA 2 sind zudem zwei Gästewohnungen für das Allgemeine Wohngebiet zulässig. 

 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

- im WA1 und WA4 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  

- im WA2 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe nur im Erdgeschoss und Untergeschoss.  

 

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstel-

len sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zuläs-

sig. Die unter die Begrifflichkeit der sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe fallenden Ferienwohnungen nach § 13 a 

BauNVO sind nicht zulässig. Im WA2 und WA3 sind betriebliche Wohnungen und Boardinghouses ausgeschlossen. 

2 Maß der baulichen Nutzung  

2.1 Grundflächenzahl / zulässige Grundfläche 

Die maximal zulässige Grundfläche (GR) für Hauptgebäude beträgt bezogen auf die gesamte Fläche des Allgemeinen 

Wohngebiets 5.400 m². Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Überschreitung der oben genannten Grundfläche bis zu ei-

nem Maß von 7.100 m² durch nachfolgende Anlagen allgemein zulässig: 

- Wege-, Platz- Spiel- und Terrassenflächen, 

- Aufstellflächen für die Ver- und Entsorgung, 

- Stellplätze und Fahrradstellplätze mit ihren Zufahrten und Aufstellflächen, 

- Nebenanlagen im Sinne der Ziffer 5.2  

 

2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Die Oberkanten der baulichen Anlagen dürfen die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH) in Meter über NHN nicht 

überschreiten. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen beziehen sich auf die Oberkante First bzw. Attika der baulichen 

Anlagen. Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH über NHN) dürfen durch folgende Aufbauten ausnahmsweise 

überschritten werden: 

1. nutzungsbedingte Anlagen, die zwingend der natürlichen Atmosphäre ausgesetzt sein müssen (Auslassöffnungen, 

Mündungen und Rückkühler, Solar- und Photovoltaikanlagen), bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 
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Bebauungsplan Nr. 993 Schriftliche Festsetzungen 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  
 

  3 

2. Lüftungs- und Klimaanlagen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

3. Brüstungen, Absturzsicherungen und Hochbeete bis zu einer Höhe von maximal 1,20 m, 

4. Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bis zu einer Höhe von maximal 3,00 m. Ausnahmen hiervon können für 

den im Osten des Plangebiets gelegenen Bunker zugelassen werden. Hier ist eine Überschreitung des Hauptgebäu-

des durch Aufzugsmaschinen- und Treppenhäuser innerhalb des hierfür festgesetzten Baufensters für gebäudetech-

nische Anlagen bis zu einer Höhe von maximal 3,50 m zulässig. 

5. Gewächshäuser bis zu einer Höhe von maximal 2,50 m. 

Alle genannten Anlagen müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden Ge-

schosses abrücken. Für Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser kann auf den Abstand zur Gebäudekante verzichtet 

werden, sofern der Aufbau nicht den öffentlich zugänglichen und als Geh-, Radfahr-, Fahr- und Leitungsrechten festge-

setzten Freiflächen zugewandt ist. Grundsätzlich sind technische Aufbauten einzuhausen. Die Einhausung ist optisch in 

die Fassadengestaltung einzubinden. 

3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und Dachüberstände, Wintergärten, 

Erker sowie Balkone ist bis zu einer Tiefe von 3,0 m unter Berücksichtigung der Abstandflächenregelung der BauO NRW 

zulässig. Ausgenommen hiervon sind Baugrenzen, die auf der Plangebietsgrenze liegen. 

4 Geh-, Radfahr-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die mit G festgesetzten Flächen sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

Die mit G+ festgesetzten Flächen sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie einem Geh-, 

Fahr- und Leistungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten. 

5 Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze 

5.1 Stellplätze und Garagen 

Kfz-Stellplätze sind im Allgemeinen Wohngebiet ausschließlich in unterirdischen Geschossen (Tiefgaragen) zulässig. Ab-

weichend davon können bis zu 2 Kfz-Stellplätze (1 Behindertenstellplatz und 1 Bedarfsstellplatz) für die geplante Kinder-

tagesstätte innerhalb der für oberirdische Stellplätze zeichnerisch festgesetzten Fläche zugelassen werden. Die zulässige 

Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Tiefgaragen bis zu einer GRZ von 0,65 überschritten werden. 

 

5.2 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind bauliche Anlagen unzulässig. Ausgenommen davon sind Tiefgara-

gen und Stellplätze innerhalb der in der Planzeichnung jeweils hierfür festgesetzten Flächen, E-Ladestationen, Müllton-

nen-Aufstellplätze bzw. Müllräume, Lüftungsschächte, Terrassenabgrenzungen, Hochbeete, Stützmauern, Rampen, Fahr-

radständer, Anlagen zur vorübergehenden Aufbewahrung von Paketsendungen, Treppen und Hauseingangsüberdachun-

gen.  

Private Terrassen, die mit einem Wohngebäude baulich verbunden sind, sind als nicht versiegelte Flächen in wasserge-

bundener Form - wie z.B. als Terrassen mit aufgeständertem Holzbelag mit offenen Fugen - auszuführen.  
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6 Technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energien 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der baulichen Anlagen, soweit sie in den Abstandsflächen zulässig 

sind, zu mindestens 50 % mit Anlagen zur energetischen Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie (Solarmin-

destnutzfläche) auszustatten. Ausnahmsweise können auch andere Anlagen zur energetischen Nutzung zugelassen wer-

den, sofern im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren durch einen Sachverständigen eine äquivalente CO2-Einspa-

rung nachgewiesen wird. 

Eine Belegung der Solarmindestnutzfläche mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen sowie eine Kombination aus bei-

den Anlagen ist zulässig.  

Eine Kombination von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen mit einem Gründach ist zulässig. 

Als nutzbare Dachflächen gelten diejenigen Flächen, die zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie aus technischen und 

wirtschaftlichen Gründen geeignet sind. Der nutzbare Teil der Dachfläche ist im Ausschlussverfahren zu ermitteln. Da-

nach sind von der Dachfläche die nicht nutzbaren Flächenanteile (in m²) abzuziehen. Nicht nutzbar sind: 

- ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche (Nachweis durch Sachverständigen) 

- erheblich verschattete Teile der Dachfläche durch Nachbargebäude, Dachaufbauten, Vegetation 

- von anderen Dachnutzungen beanspruchte Dachflächen, wie Dachflächenfenster, Dacheinschnitte und haustechni-

sche Anlagen. 

7 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

7.1 Schallschutz Tiefgaragen und Stellplätze 

Entlang der entsprechend gekennzeichneten Fassade im Bereich des geplanten SO-Parkhaus sind die Ebenen -1, 3, 5 

und 7 des Parkhauses auf einer Länge von 6 m geschlossen auszuführen. Es ist ein Material mit einem Schalldämmmaß 

R'w,ges > 24 dB zu verwenden, z.B. ein geeignetes Metallblech. 

 

7.2 Lufthygiene / Tiefgaragen-Entlüftung 

Die Tiefgarage mit ihrer Zufahrt ist so herzustellen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen für die Nachbarschaft 

entstehen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist nachzuweisen, dass die Grenzwerte der 39. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) eingehalten werden und gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse gewährleistet werden können. 

 

7.3 Lichtanlagen im Außenbereich 

Lichtanlagen und Lichtpunkte sind so anzubringen, dass von ihnen keine Abstrahlung in die Vertikale nach oben erfolgt, 

eine Gebäudebestrahlung konturenscharf erfolgt und die Lichtfarbe 3.500 Kelvin (K) nicht überschreitet.  

8 Anpflanzungen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

8.1 Erhalt von Bäumen 

Die innerhalb der Planzeichnung zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei 

Abgang nachzupflanzen (Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 18 – 20 cm). Bei Ersatz-

pflanzungen von zum Erhalt festgesetzten Bäumen ist eine Abweichung vom festgesetzten Standort um bis zu 2,0 m zu-

lässig. 
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Die innerhalb der „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ mit der Kennzeichnung A stehenden Bäume sind dauerhaft zu 

erhalten, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen (Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 

18 – 20 cm).  

Die innerhalb der „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ mit der Kennzeichnung B stehenden Bäume sind dauerhaft zu 

erhalten, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen (Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 

18 – 20 cm).  

 

8.2 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die innerhalb der „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ lie-

genden Flächen sind unversiegelt zu gestalten und vor einer Überfahrung zu schützen.  

 

8.3 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Innerhalb der privaten Grünfläche sowie innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes auf Flächen außerhalb von Tiefgara-

gendecken sind mindestens 53 Einzelbäume (Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang 

18 – 20 cm) zu pflanzen. 

Für Bepflanzungen gilt folgende Pflanzliste: 

Laubbäume 1. Ordnung (auch Sorten zulässig): Mindestqualität Stammumfang 18-20 cm, dreimal verpflanzt, mit 

Drahtballen 

Acer platanoides Spitzahorn 

Alnus glutinosa Schwarzerle 

Alnus x spaethii Purpurerle 

Castanea sativa Edelkastanie/Marone 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fraxinus angustifolia Schmalblättrige Esche 

Liquidambar styraciflua Amberbaum 

Liquidambar styraciflua 'Paarl' Amberbaum 

Ostyra carpinifolia Hopfenbuche 

Quercus cerris Zerreiche 

Quercus ilex Steineiche 

Quercus palustris Sumpfeiche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus robur Stieleiche 

Robinia pseudoacacia Robinie 

Sophora japonica Schnurbaum 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia cordata 'Greenspire' Winterlinde 

Tilia spec . in Arten und Sorten Linde 

Ulmus spec. in Arten und Sorten Ulme 
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Laubbäume 2./3. Ordnung (auch Sorten zulässig): Mindestqualität StU. 18-20, 3xv, mDB 

Acer campestre Feldahorn 

Alnus x spaethii Purpurerle 

Amelanchier arborea 'Robin Hill' Baum-Felsenbirne 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Cydonia oblonga Quitte 

Fraxinus ornus Blumenesche 

Juglans regia Walnuss 

Magnolia kobus Kobushi-Magnolie 

Malus  in Arten und Sorten (Zier-)Apfel 

Mespilus germanica Mispel 

Prunus domestica  in Arten und Sorten Echte Zwetschge  

Prunus padus Traubenkirsche 

Prunus spec . in Arten und Sorten (Zier-)Kirschen, Zwetschgen  

Pyrus  Arten in Sorten Birne 

Pyrus calleryana 'Chanticleer' Stadtbirne 

Salix spec. Weiden 

Sorbus spec. Mehlbeere 

Tilia cordata 'Rancho' Amerikanische Stadtlinde 

 
Die Baumstandorte sind im Vorhaben- und Erschließungsplan gekennzeichnet und können in Anpassung an die örtliche 

Situation sowie die Ausführungsplanung verschoben werden. 

 

8.4 Dach- und Tiefgaragenbegrünung 

Die Flachdachflächen der Gebäude sind unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standort-

gerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindes-

tens 10 cm betragen. Für Bereiche mit intensiver Begrünung muss die Stärke der Vegetationstragschicht im Mittel min-

destens 60 cm betragen. Für den Anbau von Nutzpflanzen muss die Vegetationstragschicht mindestens 80 cm zuzüglich 

10 cm Drainschicht betragen. 

Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen, Technikaufbauten, soweit sie gemäß der Ziffer 2.2 auf 

der Dachfläche zulässig sind, sowie Wege-, Terrassen- und Dachterrassenflächen. Diese Ausnahme von der Verpflich-

tung zur Begrünung gilt nicht für aufgeständerte Anlagen von Solarenergie. 

Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäudeteilen ist – soweit sie nicht durch Gebäude überbaut oder versiegelt 

werden – eine Vegetationsfläche bestehend aus einer mindestens 60 cm starken Bodensubstratschicht zuzüglich einer 

Drainschicht fachgerecht aufzubauen.  
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9 Örtliche Bauvorschriften  

Im Plangebiet sind nur Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis zu max. 10° zulässig. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind nachfolgende Einrichtungen zum Nachweis der Stellplätze zu errichten: 

• Insgesamt sind 103 PKW -Stellplätze herzustellen. Davon sind 5 Stellplätze als Car-Sharing-Plätze anzulegen. 102 

Stellplätze sind in Tief- bzw. Hochgaragen zu errichten. 1 Stellplatz ist oberirdisch zu errichten. Mindestens 10% der 

Stellplätze sind mit elektrischen Lademöglichkeiten auszurüsten. 

• 3 öffentlich zugängliche und öffentlich nutzbare Pedelec-Verleihstationen zu je 12 Abstellplätze  

• 8 Lastenfahrräder (E-Bikes) für die Quartiersnutzung (Sharing-Modell)  

• Verortung (mindestens) einer Bike-Repairstation 

• Es sind 709 Fahrradabstellplätze sowie 8 Abstellplätze für die Lastenfahrräder für die Quartiersnutzung herzustellen. 

Davon sind mindestens 508 innenliegend, d.h. trocken, hell, sicher sowie 48 Stellplätze außenliegend und überdacht 

herzustellen. Diese müssen 

▪ einen sicheren Stand und die Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen, 

▪ einzeln leicht zugänglich sein und 

▪ eine Fläche von 

- mindestens 1,0 m² pro Fahrrad bei ebenerdig angeordneten Fahrradabstellplätzen, 

- mindestens 0,5 m² pro Fahrrad bei vertikalen Hängesystemen mit Hebeunterstützung, 

- mindestens 0,4 m² pro Fahrrad bei Doppelparksystemen mit höhenversetzter Einstellung der Vorderräder und 

Hebeunterstützung zuzüglich der jeweils notwendigen Verkehrsfläche haben.  

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist die Stellplatzsatzung der Stadt Aachen nicht anzuwenden. 

10 Zulässigkeit von Vorhaben 

Gemäß § 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB sind im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes nur der-

artige Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zu diesem Bebau-

ungsplan verpflichtet hat. 
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Kennzeichnungen  

1 Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 

Nach dem Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen liegt das Plangebiet im Bereich des Altstandortes AS 3200 

sowie der Altablagerung AA 9813. Altstandort und Altablagerung werden gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als 'Flächen, 

deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind' gekennzeichnet. 

Hinweise 

1 Kriminalprävention 

Zur Kriminalprävention sollten neben stadtplanerischen auch sicherheitstechnische Maßnahmen an den Gebäuden be-

rücksichtigt werden. Das Kommissariat Vorbeugung (KK44) der Polizei Aachen bietet kostenfreie Beratungen über krimi-

nalitätsmindernde Maßnahmen an. 

2 Kampfmittel 

Innerhalb des Plangebietes fanden während des Zweiten Weltkrieges vermehrte Kampfhandlungen statt, deswegen wird 

vor Durchführung der Bauarbeiten eine Überprüfung der Bauflächen auf Kampmittel empfohlen. Erdarbeiten sind mit ent-

sprechender Vorsicht auszuführen. Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wird eine Sicherheitsde-

tektion empfohlen. 

Es ist Kontakt mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW – Rheinland, Außenstelle Kerpen, Heinrich-Hertz-Straße 12, 

50170 Kerpen, Tel: 0211/4759753 aufzunehmen. Beim Auffinden von Kampfmitteln / Bombenblindgängern sind die Bau-

arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder das 

Ordnungsamt der Stadt Aachen zu informieren. 

3 Bodendenkmäler 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde 

der Stadt Aachen oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 

52385 Nideggen, Tel.: 02425 / 90 39-0, Fax: 02425 / 90 39-199, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle 

sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbei-

ten ist abzuwarten. Der Beginn der Bauarbeiten ist der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Aachen anzuzeigen. 

4 Bodenschutzkonzept 

Vor Beginn jeglicher Erschließungs- und Baumaßnahmen, insbesondere auch von Abrissarbeiten, die nicht ausschließlich 

den Hochbau, sondern auch den Boden / Versiegelungsflächen betreffen, sind ein Bodenschutzkonzept und ein Boden-

schutzplan unter Berücksichtigung der DIN 19639 sowie der DIN 18915 und 19731 zu erstellen und mit der Unteren Bo-

denschutzbehörde abzustimmen. Die Vorgaben des Konzepts sind bei allen Maßnahmen, die den Boden betreffen, im 

Plangebiet einzuhalten. Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung und zur Kostentragung der Durchführung 

der bodenkundlichen Baubegleitung gemäß DIN 19639. 

 

 

17 von 72 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 993 Schriftliche Festsetzungen 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  
 

  9 

5 Altlastenverdachtsflächen 

Sämtliche Erdarbeiten sind durch einen Sachverständigen für Altlasten/Bodenschutz zu überwachen, der vom Bauherrn 

zu beauftragen und dem Fachbereich Klima und Umwelt zu benennen ist. Es ist sicherzustellen, dass von den auf dem 

Baugrundstück verbleibenden Bodenmaterialien keine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgeht. Hierzu ist in einem 

gutachterlichen Bericht Stellung zu nehmen.  

In den Teilbereichen, wo Auffüllungsmaterialien verbleiben, ist auf offenen Bodenflächen (z.B. Vorgärten, Grünstreifen, 

Spielflächen) eine Abdeckung mit mind. 0,35 m1 unbelastetem Bodenmaterial gem. Bundesbodenschutz- und Altlasten-

verordnung (BBodSchV) als ausreichender Schutz für den Wirkungspfad Boden-Mensch vorzusehen. Die Anforderungen 

an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden gem. § 12 BBodSchV sind zu beachten. Die 

Vorsorgewerte des Anhangs 2 der BBodSchV sind hierbei einzuhalten. Dies ist durch den Lieferanten nachzuweisen und 

der Unteren Bodenschutzbehörde nachzuweisen. Unter der Voraussetzung, dass diese Überdeckung eingehalten wird, 

kann eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Mensch ausgeschlossen werden. Sollte die Realisierung des Vorha-

bens erst nach dem 1.8.2023 erfolgen, sind die neuen gesetzlichen Vorgaben der novellierten BBodSchV (§§ 6 und 7) 

anzuwenden.  

Nach Abschluss der Erdarbeiten ist der Unteren Bodenschutzbehörde im FB Klima und Umwelt der Stadt Aachen ein gut-

achterlicher Abschlussbericht über die Begleitung der gesamten Maßnahme entsprechend den vorab aufgeführten Vorga-

ben vorzulegen. Es ist darzustellen, dass von den auf dem Baugrundstück verbleibenden Bodenmaterialien keine Gefähr-

dung für Mensch und Umwelt ausgeht.  

Sollten bei den Bauarbeiten Hinweise auf bislang nicht bekannte Kontaminationen festgestellt werden, bei denen der Ver-

dacht besteht, dass sie den Boden oder das Grundwasser verunreinigen können, ist unverzüglich die Untere Boden-

schutzbehörde zu benachrichtigen. Weitere in diesem Zusammenhang ggf. erforderliche Untersuchungs- oder Sanie-

rungsmaßnahmen bleiben vorbehalten. 

Für Baumaßnahmen mit einem zu erwartenden Anfall von Bau- und Abbruchabfällen einschließlich Bodenmaterial von 

insgesamt mehr als 500 m³ ist gemäß § 2a Abs 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeskreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG) vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

01.02.2022 (GV. NRW. S. 136) ein Entsorgungskonzept zu erstellen.  

Art, Menge und beabsichtigter Verbleib der gemäß § 8 Absatz 1 der GewAbfV getrennt zu sammelnden Bau- und Ab-

bruchabfälle sowie der beabsichtigte Verbleib anfallenden Bodenmaterials sind im Entsorgungskonzept darzustellen. Wer-

den schadstoffhaltige Bauteile oder Baustoffe angetroffen, so sind Art, Menge und Verbleib schadstoffhaltiger Abfälle 

ebenfalls zu dokumentieren. Das Entsorgungskonzept ist der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde im Fachbereich Klima und 

Umwelt der Stadt Aachen auf Verlangen vorzulegen. 

6 Schwingungen und Körperschalle 

Das bestehende Parkhaus und die Erweiterung des Parkhauses müssen baulich von den umgebenden Gebäuden ge-

trennt sein. Es muss mindestens eine Trennung vergleichbar mit einer Gebäudetrennung von Doppelhaushälften oder 

Reihenhäusern ausgebildet sein. So kann sichergestellt werden, dass keine fühlbaren Schwingungen (Erschütterungen) 

in Sinne der DIN 4150-2 oder durch die Schwingungen angeregter Luftschall in den benachbarten Gebäuden auftreten, 

welche im Sinne der TA Lärm Kapitel 6.2 unzulässig sind. 

                                                           
1  empfohlene Mindestmächtigkeit der ein- bzw. aufzubringenden Bodenschicht (Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Städtebau und 

Wohnen, Kultur und Sport und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 14.3.2005 (Berücksich-

tigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren) 
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7 Dach- und Tiefgaragenbegrünung 

Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Materialen und Substrate für die Dach- und Tiefgaragenüberdeckung sind 

gemäß der jeweils bei Eingang des Bauantrags eingeführten Fassung der „FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und 

Instandhaltung von Dachbegrünungen“ auszuführen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschafts-

bau e.V. Bonn). 

 

 

Diese schriftlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 

………………. den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / Mariabrunnstraße - als Satzung beschlos-

sen hat.  

Es wird bestätigt, dass die oben genannten schriftlichen Festsetzungen den Ratsbeschlüssen entsprechen und dass alle 

Verfahrensvorschriften bei deren Zustandekommen beachtet worden sind. 

 

Aachen, den …………… 

 

 

(Sibylle Keupen) 

Oberbürgermeisterin 
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Fachbereich Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 

Die Oberbürgermeisterin 

 

 

   

   
 

Begründung 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 

- Südstraße / Mariabrunnstraße - 
 

im Bereich zwischen Mariabrunnstraße, Boxgraben und Südstraße  

im Stadtbezirk Aachen-Mitte 

zum Satzungsbeschluss 

 

Lage des Plangebietes 
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1. Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Das rund 14.640 m² große Plangebiet liegt im Stadtbezirk Aachen-Mitte und umfasst den nördlichen Teil des Blockinnenbe-

reiches zwischen Boxgraben, Südstraße und Mariabrunnstraße. Es liegt innerhalb der Gemarkung Aachen, Flur 73 und um-

fasst die Flurstücke 1333, 1214 und 1518 komplett. Zudem sind im Plangebiet die Flurstücke 643, 916, 918, 1213,1508 und 

1523 jeweils teilweise enthalten (siehe Abbildung 1).  

Begrenzt wird das Plangebiet durch die Blockrandbebauung am Boxgraben (Norden), an der Südstraße (Osten), an der 

Mariabrunnstraße (Südwesten) sowie die südlich an das Plangebiet angrenzende Kindertagesstätte und die Montessori-

Grundschule an der Reumontstraße (Süden). Das Plangebiet umfasst die wesentlichen Teile des Blockinneren der o. g. 

Straßenzüge. Die verwendeten Lagebezeichnungen sind in Abbildung 2 erläutert. 

Im Westen grenzt das Plangebiet an das Parkhaus des Luisenhospitals an. Dabei wird eine kleinere, derzeit nicht bebaute 

und dem Parkhaus zuzuordnende Fläche, die außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans liegt, im 

Sinne des § 12 Abs. 4 BauGB mit in das Plangebiet einbezogen (vgl. Abbildung 1 Nr. 4). Weitere Flächen, die außerhalb 

des Vorhaben- und Erschließungsplans liegen, jedoch im Sinne des § 12 Abs. 4 BauGB einbezogen werden, sind die jewei-

ligen Durchfahrten zum Boxgraben bzw. zur Südstraße sowie die als „Boxgrün“ bezeichnete Grünfläche im Norden des 

Plangebietes (siehe Abbildung 1, Flächen Nr. 1, 2 und 3). Die Summe aller einbezogenen Flächen beträgt 2016 m² und so-

mit rund 14 % der Gesamtfläche des Plangebiets.  

 

Abbildung 1:  Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 993 incl. gemäß § 12 Abs. 4 BauGB in 

das Plangebiet einbezogenen Flächen 1 bis 4, Stand September 2022 

 Quelle: BKR Aachen  
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Die Einbeziehung einzelner, außerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplans gelegener Flächen in den Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan ist städtebaulich erforderlich. Für das im Plangebiet vorhandenen Boxgrün als wichtiges Begrünungs-

element ist sicherzustellen, dass dieser dauerhaften Bestand hat. Ohne eine Einbeziehung in den Vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan würde diese Fläche durch die Neubebauung zu einem nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) bebaubaren Be-

reich werden. Mit einer Bebauung des Parks würde die städtebauliche Funktionsfähigkeit des Vorhabens, aber auch die 

Wohnqualität des gesamten Baublocks erheblich beeinträchtigt werden. Insoweit wird mit der Festsetzung des Parks als 

naturnahe Parkanlage sichergestellt, dass dieser erhalten bleibt und den Anliegern des Baublocks zwischen Boxgraben und 

Südstraße zur Naherholung dienen kann. Auch besteht das städtebauliche Erfordernis, dass das vorhandene Parkhaus an 

einer bestehenden Lücke (Teilfläche 4) noch einzelne Stellplätze aufnehmen kann. Dies steht im dringenden öffentlichen 

Interesse, da die Parkraumsituation des in der Nachbarschaft gelegenen Luisenhospitals angespannt ist und mit dieser Flä-

chenausweisung im Sinne einer Innenentwicklung zumindest einige Stellplätze gesichert werden können. Die Einbeziehung 

der kleineren Teilflächen 1 und 2 dient der Sicherung von künftigen Zugangsrechten in den Baublock jeweils vom Boxgra-

ben und von der Südstraße aus. Damit wird das öffentliche Interesse verfolgt, auch über nicht dem Vorhabenträger zugäng-

liche Liegenschaften die aus städtebaulichen Gründen angestrebte und mit den Vorhaben initiierte Öffnung des Baublocks 

für die Allgemeinheit auf Basis eines Bebauungsplans sicherzustellen. 

Der Blockinnenbereich besitzt eine heterogene (Gebäude-)Struktur. Durch die Aufgabe der Kaldefabrik, deren Flächen we-

sentliche Teile des westlichen Plangebiets einnehmen (siehe „Kalde Grundstück“ in Abbildung 2), befinden sich derzeit leer-

stehende Gewerbehallen im Blockinnenbereich. In der östlichen Teilhälfte des Plangebiets befinden sich Garagen-Zeilen. 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich im Südosten ein Hochbunker aus dem 2. Weltkrieg, der in die Denkmalliste der 

Stadt Aachen aufgenommen wurde. In der Grünfläche im nordöstlichen Planbereich befinden sich ruinöse Gartenhausfrag-

mente aus der Gründerzeit. Im Norden und im Westen umfasst das Plangebiet kleinere Teile der bestehenden Blockrandbe-

bauung, um hier eine Verbindung zum Boxgraben im Norden und zur Südstraße im Osten zu sichern. Ein Grünstreifen im 

Westen des Plangebiets stellt die Verbindung zwischen Blockinnenbereich und Mariabrunnstraße her. Eine direkte Zufahrt 

des Blockinnenbereichs ist für den Kfz-Verkehr aktuell nur zu Parkzwecken möglich. Eine Durchquerung des Gebiets ist für 

den Kfz-Verkehr nicht möglich. Es besteht eine öffentliche Rad- und Fußwegeverbindung zwischen der Südstraße und der 

Mariabrunnstraße, die über den öffentlichen „Werk-Kunst-Hof“ entlang der südlichen Grenze des Plangebiets vorbei an der 

bestehenden Kindertagesstätte Mariabrunnstraße führt.  

Die baumbestandenen Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs sind bisher in Privatbesitz. Lediglich das Boxgrün ist im 

städtischen Eigentum. Er ist öffentlich zugänglich, jedoch nur über eine privat wirkende Tordurchfahrt im Bereich des 

Boxgrabens erreichbar. Insoweit haben die Freiraumstrukturen im Blockinnenbereich zwar eine Kulissenfunktion für die an-

grenzende Bebauung entlang des Boxgrabens, der Südstraße und – eingeschränkt – der Mariabrunnstraße (Blickbeziehun-

gen auf das Boxgrün und den Garten Kalde mit Baumbestand, Naturwahrnehmung in der Stadt). Öffentlich nutzbarer Frei-

raum ist nur bedingt vorhanden. Der Versiegelungsgrad innerhalb des gesamten Plangebiets beträgt derzeit rund 46 %. Das 

Plangebiet weist Geländehöhenversprünge auf. Das Gelände fällt von Westen zur Südstraße hin um rund 8,5 m ab. Der 

Tiefpunkt liegt derzeit nach Auswertung der Höhenpunkte ungefähr auf der Höhe der Häuser Südstraße 10 – 12. 

Die an das Plangebiet grenzende Blockrandbebauung ist geprägt durch die gründerzeitliche, meist 4- bis 5-geschossige 

Wohnbebauung, von der einige Gebäude unter Denkmalschutz stehen. In den Erdgeschossen befinden sich z. T. Läden, 

kleinere Handwerksbetriebe oder Dienstleister. Die Ausstattung mit Einrichtungen für den täglichen Bedarf ist im direkten 

Umfeld gut, genau wie die Versorgung mit Kindergärten und Schulen. Die Südstraße stellt für den Bereich ein Nahbereichs-

zentrum dar, das jedoch funktionale Defizite aufweist.  
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Abbildung 2:  Bezeichnungen im Geltungsbereich und im Umfeld 

 Quelle: BKR Aachen  

 

Die an der Reumontstraße 52 und Mariabrunnstraße 17 liegenden Bildungseinrichtungen (Montessori-Grundschule und drei 

Kindertagesstätten) verfügen über einen großen Teil der Freiflächen im Blockinnenbereich. Westlich des Plangebiets befin-

det sich das viergeschossige Parkhaus des angrenzenden Luisenhospitals, welches auf zwei Ebenen über die Mariabrunn-

straße und die Weberstraße befahrbar ist. Der öffentliche Spielplatz „Werk-Kunst-Hof“ befindet sich unmittelbar südlich des 

Plangebiets.   

Das Plangebiet liegt zudem unweit des Zentrums der Stadt Aachen, ca. 700 m Luftlinie westlich des Aachener Hauptbahn-

hofs und ca. 450 m Luftlinie östlich des Bahnhaltepunkts Aachen-Schanz. Der Standort zeichnet sich durch seine Nähe zum 

Zentrum der Stadt und seine Einbindung in die gründerzeitliche Blockrandbebauung aus. Fußläufig ist die Innenstadt von 

Aachen in 10 Minuten erreichbar. Ebenso sind die Parkanlagen am Alten Klinikum und am Hangeweiher (Kaiser-Friedrich-

Park) in 10-15 Minuten erreichbar. 

Die im Regionalplan festgelegten Bereiche bestimmen die allgemeine Größenordnung und annähernde räumliche Lage, die 

Darstellung der tatsächlichen Flächennutzung geschieht im Flächennutzungsplan. Es besteht eine Anpassungspflicht der 

Bauleitplanung an den Regionalplan. 
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Der derzeit gültige Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen legt das Plangebiet als Allge-

meinen Siedlungsbereich (ASB) fest. Die bestehenden Gleise südlich des Plangebiets sind als Schienenweg unter Angabe 

der Haltepunkte und Betriebsflächen als Schienenweg für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und sonstige großräumige Ver-

kehre festgelegt. Auch der Entwurf der Regionalplanaufstellung (Stand Dezember 2021) greift diese Festlegungen auf. 

Die Planung für eine zukünftige Wohnbebauung ist somit aus den Festlegungen des gültigen Regionalplanes entwickelt. 

1.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan schafft als vorbereitender Bauleitplan ein umfassendes, die gemeindlichen Planungen integriertes 

Bodennutzungskonzept. Er zeigt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet auf. Mit öffentlicher 

Bekanntmachung vom 27.01.2022 ist der Flächennutzungsplan AACHEN*2030 rechtswirksam. 

Der Flächennutzungsplan AACHEN*2030 stellt den Planbereich als Gemischte Baufläche dar. Zusätzlich wird das Plange-

biet von den Klimasignaturen „Belüftungsbahn Stadtklima“ sowie „Schutzbereich Stadtklima“ überlagert, für die nach klimati-

schen Aspekten entsprechend angemessene Maßnahmen und Erfordernisse bei der Realisierung von Vorhaben zu berück-

sichtigen sind.  

 

Abbildung 3:  Auszug aus dem Flächennutzungsplan AACHEN*2030 

 Quelle: Stadt Aachen  

 

Diese entsprechenden Maßnahmen und besondere Anforderungen an die Planung konkreter Bauvorhaben können der An-

lage 6 der städtebaulichen Begründung zum Flächennutzungsplan AACHEN*2030 entnommen werden, die Hinweise für die 

Bauleitplanung in Flächendarstellungen mit Klimasignatur aufführt. 

Für Flächen innerhalb der Klimasignaturen im Flächennutzungsplan AACHEN*2030 sind im nachfolgenden verbindlichen 

Bauleitplanverfahren verschiedenen Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Auswirkungen, insbesondere auf die Ge-

sundheit des Menschen, vorrangig zu beachten. Lagebedingte klimarelevante Maßnahmen sind in den zukünftigen Pla-

nungsprozess zu integrieren. 
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Für gemischte Bauflächen überlagert mit der Klimasignatur „Belüftungsbahn Stadtklima“ sowie „Schutzbereich Stadtklima“ 

werden stadtklimatische Ziele formuliert zum Erhalt der Belüftungsfunktion in den Belüftungsbahnen (in unbebauten und 

bebauten Bereichen) sowie zur Minderung der Wärmebelastung (tagsüber und nachts). Innerhalb der „Belüftungsbahn 

Stadtklima“ sind die noch nicht bebauten Flächenanteile unbebaut zu erhalten. Soweit eine teilweise Bebauung nicht zu 

vermeiden ist, sind hier insbesondere Gebäudestellung,- höhe und Abstände der Gebäude zueinander so zu gestalten, dass 

die Belüftungsbahn geringstmöglich beeinträchtigt wird. 

Hinsichtlich der Lage im „Schutzbereich Stadtklima“ ist der Versiegelungsgrad zu steuern (maximale Versiegelung von 

60 %). Verkehrsflächen sind mit Materialien zu gestalten, die eine geringe Wärmespeicherfähigkeit aufweisen. Dachbegrü-

nungen sollen einen Anteil von 60 % der Flachdachflächen umfassen.  

Hinsichtlich der geplanten Wohn- und untergeordneten Gewerbenutzungen kann das Vorhaben als aus den Darstellungen 

des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 entwickelt betrachtet werden, dem Grundzug der Planung wird nicht widerspro-

chen.  

1.3 Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt weder im Geltungsbereich des Landschaftsplans 1988 noch im Geltungsbereich des in der Neuaufstel-

lung befindlichen Landschaftsplanes. Somit ergeben sich diesbezüglich keine Anforderungen an die Planung.  

1.4 Bestehendes Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Aufstellungsbeschlusses A 102, welcher am 03.07.1991 beschlossen wurde. Ziel war, 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Blockinnbereich Boxgraben, Südstraße, Reumontstraße, Mariabrunnstraße 

zu gewährleisten. Hier befand sich die Ruine der ehemaligen Werkkunstschule sowie die Flächen der Firma Kalde, für die 

städtebaulicher Entwicklungsbedarf gesehen wurde. Auf den Flächen sollten eine öffentliche Grünanlage, ein dringend be-

nötigter Kita-Neubau und eine Quartiersgarage entstehen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 993 und die be-

reits erfolgte Aufstellung des südlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 841 und des Bebauungsplans Nr. 921 für das 

Parkhaus Luisenhospital besteht für die verbleibenden Teilbereiche an der Blockrandbebauung kein Erfordernis für die Auf-

stellung eines Bebauungsplans mehr. Der Aufstellungsbeschluss soll daher parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 

993 aufgehoben werden. 

Der westliche Teil des Plangebietes überlagert Teilflächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 921 „Mariabrunn-

straße / Parkhaus Luisenhospital“. Dieser Bebauungsplan ist seit dem 04.12.2009 in Kraft und trifft folgende Festsetzungen:  

• Sondergebiet (SO) Krankenhaus (Parkhaus) 

• Bereich ohne Ein- und Ausfahrt im Bereich der Mariabrunnstraße 

• Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

• Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

• Nachrichtliche Übernahme „Staukanal“ 

 

Die Überlagerung des Plangebietes mit dem Bebauungsplan 921 betrifft die Festsetzung „Fläche zum Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“, einen kleinen, derzeit nicht überbaubaren Teil des SO Krankenhaus (Park-

haus), das Ein- und Ausfahrtsverbot sowie die nachrichtliche Übernahme „Staukanal“. Da durch die Planung ein Teil der 

bestehenden Grünfläche zu Erschließungszwecken in Anspruch genommen wird, ergibt sich die Anforderung, diesen Teil 

der Grünfläche innerhalb des Plangebietes zu ersetzen (siehe Kapitel 4.13).  

Das Plangebiet liegt im Bereich des Sanierungsgebietes “Innenstadt“. Es handelt sich hierbei um ein vereinfachtes Sanie-

rungsverfahren, eine Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB kommt hier nicht zur Anwendung. 

27 von 72 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 993 Begründung 

- Südstraße / Mariabrunnstraße -  

9 

1.5 Satzungen 

Für das Plangebiet ist die Grün- und Gestaltungssatzung der Stadt Aachen anzuwenden. Folgende Anforderungen an die 

Grün- und Freiflächen im Plangebiet sind zu berücksichtigen: 

• Begrünung der Tiefgaragendächer (Aufbau mindestens 60 cm Substrat) 

• Bei > 200 m² großen Flachdächern mindestens 60 % extensive Dachbegrünung 

• je 200 m² Stellplatzfläche einschl. Zufahrt ist innerhalb der Stellplatzfläche ein Baum zu pflanzen. 

 

Des Weiteren liegt das Plangebiet im Geltungsbereich der Stellplatzsatzung der Stadt Aachen vom 14.12.2018 mit erstem 

Nachtrag vom 27.01.2020. Überdies gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Aachen (Baumschutzsat-

zung) vom 14.11.2018. 

1.6 Informelle Planungen 

In seiner Sitzung am 19.12.2012 hat der Rat der Stadt Aachen als Ausdruck eines gemeinsamen Grundverständnisses über 

die gesamtstädtische Zielkonzeption den „Masterplan AACHEN*2030“ beschlossen. Die Ergebnisse des Masterplanes sind 

daher gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB im Sinne der gemeindlichen Selbstbindung als städtebauliche Entwicklungskonzep-

tion in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Der Masterplan AACHEN*2030 soll mögliche Perspektiven und Impulse für die räumliche Entwicklung der Stadt Aachen 

aufzeigen. Er erfüllt die Funktion eines strategischen Instrumentes, welches einen Rahmen für die künftige Entwicklung ab-

steckt. Für den zu betrachtenden Bereich Südstraße / Mariabrunnstraße und seine Umgebung wird Handlungsbedarf im 

Rahmen der Handlungsfelder Wohnen, Wirtschaft, Hochschule, Lebensumfeld, Stadt-Bau-Kultur, Natur und Umwelt sowie 

Klimaschutz/Klimaanpassung gesehen.  

• Handlungsfeld Wohnen: Im Hinblick auf die Wohnungsmarktoffensive gilt es, Wohnraumangebote für Studierende zu 

entwickeln bzw. zu erneuern. Unter dem Gesichtspunkt der Qualitätsoffensive im Wohnungsbestand sollte u. a. auf die 

Unterstützung des Generationswechsels im Bestand fokussiert werden.  

• Handlungsfeld Wirtschaft: Mit dem Ziel, Aachen als Oberzentrum zu stärken und eine gute Nahversorgung sicherzustel-

len, gilt es, im Planbereich den tertiären Sektor zu stärken.  

• Handlungsfeld Hochschule: Wissenschaft stärken/profilieren, ein weiterer Handlungsbedarf, der aus dem Masterplan 

AACHEN*2030 hervorgeht, setzt u. a. auf eine qualitätsvolle Bestandsentwicklung/ Modernisierung in diesem Bereich 

hinsichtlich der hier vorhandenen FH. Die hochschulbezogene Infrastruktur ist zu qualifizieren, wobei flexible Wohnrau-

mangebote entwickelt/ erneuert werden sollten. Die verkehrliche Infrastruktur gilt es auszubauen, hier bezogen auf den 

Bereich Boxgraben. 

• Handlungsfeld Lebensumfeld: Unter der Betrachtung der sozial gerechten Stadt ist der hier betrachtete Bereich als Le-

bensraum mit vorrangigem Handlungsbedarf dargestellt, bezogen auf den Bereich des Luisenhospitals und den östlichen 

Bereich des angefragten Planbereiches entlang der Mariabrunnstraße. 

• Handlungsfeld Mobilität: Stärkung internationaler und regionaler Verbindungen – im Bereich des hier vorhandenen Schie-

nenverkehrs sollte der Bestand gestärkt, eine Qualifizierung/Profilierung des Straßenverkehrsnetzes im Bereich des Al-

leenrings forciert werden. 

• Handlungsfeld Stadt-Bau-Kultur: Als kompakte und gemischte Stadt sind neue Nutzungsmischungen zu fördern, Ent-

flechtungen sind entgegenzuwirken. Vor dem Hintergrund der Identität stiftenden Stadt ist eine In-Wert-Setzung histori-

scher Straßenzüge, in diesem Fall des Boxgrabens, anzustreben. 

• Handlungsfeld Natur und Umwelt – menschenwürdige Umwelt und Lebensraumvielfalt: Der Aspekt intakter und natürli-

cher Ressourcen sieht hier als Handlungsbedarf den Schutz von vorhandenen Thermalquellen. Bei ökologisch tragfähi-

gen Siedlungsräumen, wie dem Planbereich und seiner unmittelbaren Umgebung, sollte der Erhalt und die Entwicklung 

von Kaltluftbahnen im Fokus stehen. 

28 von 72 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 993 Begründung 

- Südstraße / Mariabrunnstraße -  

10 

• Handlungsfeld Klimaschutz, Klimaanpassung: Als Energieeffiziente Stadt ist die Fern- und Nahwärme- und Kälteversor-

gung zu sichern und auszubauen. Hinsichtlich der südlich verlaufenden Bahntrasse gilt es, den leistungsfähigen ÖPNV/ 

SPNV auszubauen. 

 

Für das Plangebiet besteht darüber hinaus das “Integrierte Handlungskonzept“ (Innenstadtkonzept 2022) mit Beschluss 

vom 06.11.2014. Entsprechend der Aussagen des Innenstadtkonzepts formulierte der Planungsausschuss der Stadt 

Aachen Anforderungen / Rahmenbedingungen, die in das städtebauliche Wettbewerbsverfahren eingeflossen sind. 

2. Anlass der Planung 

Anlass der Planung ist die städtebauliche Neuordnung und die Reaktivierung einer untergenutzten Fläche in einem zentral 

in Aachen gelegenen Bereich. Damit verbunden ist das städtebauliche Ziel, in Aachen dringend benötigten Wohnraum zu 

schaffen und somit die Nachfrage nach unterschiedlichen Segmenten im Wohnungsmarkt in der Stadt Aachen zu bedienen. 

Insoweit soll hiermit die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum erfolgen. Aufgrund der Aufgabe der gewerblichen Nut-

zung innerhalb des Plangebietes plant das Unternehmen Luisenhöfe GmbH die Schaffung von gefördertem und frei finan-

ziertem Wohnraum in Form einer baulichen Nachverdichtung im Blockinnenbereich. Hierfür werden bis auf den Bunker die 

bestehenden Gebäude abgerissen.  

Mit der konkreten Planungsabsicht eines Vorhabenträgers ist der Anlass gegeben, mit dem Planungsinstrument eines Vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen und eine ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern. Der Blockinnenbereich wird durch eine Wiedernutzung in Form von Woh-

nungsbau für unterschiedliche Gruppen von Nutzer*innen, einer Kindertagesstätte und verträglichen gewerblichen Nutzun-

gen umstrukturiert. Auch der seit vielen Jahrzehnten leerstehende Bunker wird einer neuen Nutzung zugeführt. Um eine 

hohe städtebauliche Qualität für diesen Blockinnenbereich zu entwickeln, wurde ein städtebaulicher Wettbewerb durchge-

führt, an dem sich 5 Büroteams bestehend aus Stadtplanern/Architekten und Freiraumplanern beteiligt haben. In das Wett-

bewerbsverfahren sind die Vorgaben der Fachämter der Stadt Aachen und die Anregungen aus der Nachbarschaft als Pla-

nungsgrundlagen eingeflossen. Der städtebauliche Entwurf des Wettbewerbssiegers wurde im Nachgang zum Wettbewerb 

auf Grund der Anregungen des Preisgerichts überarbeitet und dient als Grundlage für den vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan. 
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3. Ziel und Zweck der Planung 

3.1 Ziel der Planung 

Ziel der Planung ist die Schaffung von dringend benötigtem und attraktivem, teilweise gefördertem Wohnraum für verschie-

dene Zielgruppen in zentraler Innenstadtlage. Damit wird das Ziel verfolgt, eine geordnete städtebauliche Nachverdichtung 

des Blockinnenbereichs umzusetzen und unterschiedlich große Wohnungen für Familien, Paare, Singles und Senior*innen 

zu entwickeln. Hierzu wird eine zurzeit untergenutzte Fläche revitalisiert, städtebaulich neu geordnet und nachverdichtet. 

Damit wird ein Beitrag zur Deckung des Bedarfs von Wohnraum in zentraler Lage in Aachen geleistet. Verbunden damit ist 

es städtebauliches Ziel, mit dem Vorhaben einen Beitrag zur Innenentwicklung und somit einer flächensparenden Sied-

lungsentwicklung in Aachen zu leisten. Innerhalb des Plangebietes soll ein Wohnquartier mit ergänzenden verträglichen 

gewerblichen Nutzungen und sozialen Einrichtungen entstehen, wozu auch eine fünfzügige Kindertagesstätte zählt. Ein 

wichtiges Planungsziel stellt die Schaffung von öffentlichen Wegeverbindungen durch den vergleichsweise großen Blockin-

nenbereich dar. Überdies soll mit der Neustrukturierung ein hoher Anteil an autofreien und somit den Fußgänger*innen zu-

gutekommenden Frei- bzw. Grünflächen geschaffen werden. Das für den Blockinnenbereich wichtige, derzeit noch unzu-

gängliche Boxgrün soll dauerhaft erhalten und für die Anwohnenden zugänglich gemacht werden und wird in das städtebau-

liche Konzept integriert.   

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt. Dadurch kann, insbeson-

dere über den Vorhaben- und Erschließungsplan einschließlich des Durchführungsvertrages, eine hochwertige Architektur- 

und Freiraumqualität für die stadträumlich bedeutende Lage des Plangebietes sowie eine zeitnahe Umsetzung gesichert 

werden.  

Da es sich um ein Vorhaben der Innenentwicklung handelt, kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 

13a BauGB aufgestellt werden. Die Erstellung eines Umweltberichts und die Anwendung der Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz sind daher nicht erforderlich. Jedoch werden die wesentlichen Umweltbelange ermittelt und in der 

Abwägung berücksichtigt (siehe Kapitel 5). Darüber hinaus ist ein Ersatz für die in Anspruch genommene Teilfläche der 

„Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ erforderlich, die der Bebauungsplan Nr. 

921 festgesetzt hat, und die durch den Bebauungsplan Nr. 993 überplant wird. 

3.2 Städtebauliches Konzept 

Dem Bebauungsplan liegt ein städtebauliches Konzept zur Entwicklung des Blockinnenbereichs als Wohn- und untergeord-

net als Bürostandort zugrunde. Das Städtebauliche Konzept ist als Siegerentwurf eines im Jahr 2018 durchgeführten Wett-

bewerbsverfahrens hervorgegangen. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 2019 wurde das Konzept in Teilbe-

reichen überarbeitet. Dieses stellt nun die Grundlage für den Bebauungsplan-Entwurf dar. Wichtigste Modifikation des städ-

tebaulichen Konzeptes seit dem Wettbewerbsverfahren ist, dass die ursprünglich geplante Erweiterung der Hochgarage des 

Luisenhospitals in den Blockinnenbereich hinein, aufgegeben wurde. Insoweit ist eine räumliche Ausdehnung der Hochga-

rage in den Block nicht mehr Gegenstand der Planung. 

Die städtebauliche Konzeption verfolgt die Zielsetzung, neuen Wohnraum für die Aachener Bevölkerung zu schaffen. Hierzu 

werden 166 Wohneinheiten im Plangebiet vorgesehen. Neben Wohnnutzungen sind in untergeordnetem Maße auch wei-

tere, innenstadt- und wohnverträgliche gewerbliche Nutzungen zulässig. Die bisher rein gewerbliche bauliche Nutzung des 

Plangebiets wird damit durch vielfältige Wohn- und gewerbliche Mischnutzung ersetzt. Die Bebauung wird dem städtischen 

Umfeld angemessen, aber verträglich verdichtet. Das Boxgrün wird als naturnahe Grünfläche erhalten und durch den Be-

bauungsplan dauerhaft gesichert. Durch die zentrale Lage entsteht innerstädtisches Wohnen mit attraktiven Grünflächen, 

das sich in den Bestand eingliedert und offen zugänglich für alle wird. 
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Abbildung 4:  Städtebaulich-freiraumplanerischer Entwurf, Stand September 2022 

 Quelle: hector3 Architekten & GTL Michael Triebswetter Landschaftsarchitekt 

 

Das Rückgrat der städtebaulichen Planung bilden die Wegeverbindungen. In gerader Linie in Ost-West-Richtung wird eine 

zum Teil durch eine Baumreihe flankierte Verbindung zwischen Mariabrunnstraße und Südstraße geschaffen. An diesem 

Weg liegen zwei kleine Plätze – der Werkhof im westlichen und der Kastanienhof im östlichen Bereich. Die öffentlichen Ein-

richtungen wie ein Café, die Kindertagesstätte und der umgenutzte Bunker als kultureller Treffpunkt (siehe unten) liegen 

ebenfalls an dieser Wegeverbindung. Von hier aus entspringen zwei weitere Wege nach Norden zum Boxgraben. Im Be-

reich des Bunkers wird außerdem eine Verbindung zu den südlich angrenzenden Spielplätzen („Werk-Kunst-Hof“) geschaf-

fen. Die Wegeverbindungen und Platzbereiche werden autofrei und als grünordnerisch gestaltete Freiräume mit zum Teil 

versickerungsfähigen Oberflächenstrukturen ausgebildet.   

Das baulich-räumliche Konzept sieht die Einfassung der Freiräume durch die geplanten Baukörper vor. Hierzu werden die 

Gebäude zum Teil wegebegleitend und zum Teil mäandrierend angeordnet. Somit entstehen gegliederte und zusammen-

hängende Stadträume mit markanten Plätzen. Im Süden des Plangebiets ist eine Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen, 

die auch Flächen für eine fünfzügige Kindertagesstätte umfasst. Die geplante Gebäudeanordnung ermöglicht für die meis-

ten Wohnungen eine günstige West- und Ostausrichtung. Alle Gebäude besitzen begrünte Flachdächer, die teilweise von 

den Bewohner*innen gärtnerisch genutzt werden können (Urban Gardening). 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich im Südosten ein denkmalgeschützter Hochbunker aus dem 2. Weltkrieg. Das aus 

einem Architekturwettbewerb im Jahr 2022 entwickelte Konzept sieht eine Umnutzung und Aufstockung des Hochbunkers 

unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes vor. Im Bunker sind Büronutzungen, eine Nachbarschaftsbibliothek, buchbare 

31 von 72 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 993 Begründung 

- Südstraße / Mariabrunnstraße -  

13 

Gemeinschafts- und Co-Working-Räume, ein Kulturraum und eine Gastronomie mit Außenterrasse vorgesehen. Im Unter-

geschoss des Bunkers entsteht eine Fahrradgarage. 

Die Bebauung ist überwiegend viergeschossig. Dies ermöglicht einerseits eine effiziente bauliche Ausnutzung der zur Verfü-

gung stehenden Fläche, die vor dem Hintergrund der innerstädtischen Lage und der gebotenen vorrangigen Innenentwick-

lung erforderlich ist. Andererseits werden Beeinträchtigungen der benachbarten Bestandswohnungen durch Verschattung 

weitgehend vermieden. Die Viergeschossigkeit wird lediglich durch den fünfgeschossigen Anbau an das Parkhaus des Lui-

senhospitals sowie durch die Aufstockung des Hochbunkers überschritten, die punktuell an dieser Stelle eine Fünfgeschos-

sigkeit schafft. Im Nordwesten des Plangebiets erfolgt eine Abstufung auf drei Geschosse, um starke Verschattungen der 

Bestandsbebauung am Boxgraben zu vermeiden.  

Die geplanten Gebäudeformen ermöglichen in Typ und Größe unterschiedliche Grundrisse. Es soll ein Nutzungsmix aus 

Wohnen, Arbeiten und Kleingewerbe und durch unterschiedliche Wohnungstypen ein Wohnraumangebot für verschiedene 

Bevölkerungsgruppen geschaffen werden. Die Gebäudetypologien ermöglichen neben „normalen“ Wohnnutzungen auch 

das Mehrgenerationen- und Singlewohnen. Die unterschiedlichen Wohnungsgrößen werden so gewählt, dass eine Mi-

schung aus gefördertem und freifinanziertem Wohnraum möglich sein wird. 36 % der geplanten Wohnfläche werden als 

öffentlich geförderter Wohnraum (sozialer Wohnungsbau) entstehen.  

Durch die Planung entstehen im Allgemeinen Wohngebiet auf einer Grundfläche von rund 5.100 m² neue Gebäudekörper. 

Der bestehende Hochbunker wurde hier mit eingerechnet. Dies entspricht bezogen auf das Allgemeine Wohngebiet einem 

Versiegelungsgrad durch Hochbauten von rund 40 %. Weitere Versiegelungen entstehen im Allgemeinen Wohngebiet durch 

die Unterbauung mit einer Tiefgarage und die Schaffung von Wege- und Platzflächen zur Erschließung der im Blockinnen-

bereich geplanten Baukörper. Für Grünflächen, die sich oberhalb von Tiefgaragen befinden, wird eine 50-prozentige Versie-

gelung in der Versiegelungsbilanz angesetzt. Intensiv begrünte Dachgärten werden zu einem Anteil von 20 % als unversie-

gelte Flächen in der Versiegelungsbilanz berücksichtigt. Bezogen auf die Fläche des einbezogenen „Sondergebiets (SO) 

Parkhaus“ sind hier weitere 90m² Versiegelung außerhalb des Wohngebiets zulässig. In der Summe aller versiegelten Flä-

chen einschließlich der Hauptbaukörper und der Flächen des „Sondergebiets (SO) Parkhaus“ werden somit im gesamten 

Plangeltungsbereich rund 50,8 % des Vorhabengebietes in der Fläche versiegelt. Die Grundstücke der bestehenden Block-

randbebauung, die zusätzlich in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen werden, sind nicht in den Versieg-

lungsgrad eingerechnet worden. In die Versiegelungsbilanz fließen die folgenden Annahmen ein: 

• Terrassen, Decks: Private Terrassen und Sonnendecks auf dem Werkhof, Flächen unter Fahrradbügeln und der Weg im 

Boxgrün sind als aufgeständerter Holzbelag mit offenen Fugen, als Kiesfläche oder in wassergebundener Wegedecke 

geplant. Diese Flächen sind nicht versiegelt und werden zu 100 % als unversiegelt angesetzt. 

• Flächen für die Feuerwehr: Flächen für die Feuerwehr, die an befestigten Flächen angrenzen, sind als Schotterrasen, 

befestigter Rasen oder als wassergebundene Wegedecke ausgebildet. Diese Flächen sind voll versickerungsfähig und 

werden zu 100 % als unversiegelt angesetzt. 

• Mauern: Mauern und notwendige Stützwände werden nicht dargestellt. Sie wurden den Grünflächen zugeschlagen. Sie 

werden im Zuge der Entwurfsplanung gemäß der Höhen und Gefälle festgelegt und dimensioniert. Da die Flächenversie-

gelung marginal ist, wurden sie vernachlässigt.  

• Auskragende Bauteile: Dachüberstande, Balkone, Loggien wurden als EG-Fläche betrachtet. 

• Gründächer: Dächer mit intensiver Dachbegrünung oder Dachgärten verfügen über eine überhohe Aufbauhöhe, ähnlich 

den Flächen auf Tiefgarage. Die Grünflächen auf diesen Dächern werden daher zu 20% als unversiegelte Fläche ange-

setzt. 
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Abbildung 5:  Flächenbilanz, Stand September 2022 

 Quelle: GTL Michael Triebswetter Landschaftsarchitekt 
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Im Plangebiet ist oberirdisch kein motorisierter Individualverkehr wie beispielsweise Pkw, Lkw oder Motorräder zulässig. Nur 

Rettungsfahrzeuge und Kleinfahrzeuge zur Abfallentsorgung haben Zufahrt über die Mariabrunnstraße ins Quartier. Auch 

notwendige Befahrungen beispielsweise für Umzüge sind möglich. Zudem ist oberirdisch ein Behindertenstellplatz sowie ein 

Bedarfsparkplatz zur Kita-Anlieferung vorgesehen. Für Lieferdienste und Services gibt es feste Andockpunkte an den Block-

rändern. Parkplätze befinden sich ausschließlich in der Tiefgarage unter dem Werkhof. Die Zufahrt erfolgt über das beste-

hende Parkhaus des Luisenhospitals. Hier gliedert sich auch der Hol- und Bringverkehr der Kita an. Zur Verringerung des 

Individualverkehrs wurde ein Mobilitätskonzept erstellt. Dieses setzt auf eine kombinierte Transportmittelnutzung in Ergän-

zung eines bereits sehr guten ÖPNV-Angebotes: Den künftigen Bewohner*innen und Nutzer*innen stehen Angebote für 

Carsharing, öffentliche Pedelec Stationen (VeloCity), Lastenfahrräder, ggfls. Zuschüsse für ÖPNV-Tickets und Jobtickets 

zur Verfügung. 

3.3 Architekturkonzept 

Die Bebauung nördlich der Ost-West-Fußwegeverbindung ist viergeschossig, mit einem fünfgeschossigen Hochpunkt an-

grenzend an das bestehende Parkhaus sowie einem knapp 20 m langen dreigeschossigen Abschnitt an der Westseite des 

Werkhofs. Die bestehende Geländeterrassierung wird für die Ausbildung von Gartengeschossen genutzt. 

Die städtebauliche Konzeption ermöglicht einen Nutzungsmix von Wohnen, Arbeiten und Kleingewerbe. Es entstehen öf-

fentlich geförderte und freifinanzierte Wohnungen in gesellschaftlicher Mischung von Familien, Paaren und Alleinstehenden. 

Diese werden ergänzt durch Gemeinschaftsflächen im Erdgeschoss und auf den grünen Dachgärten. Der Werkhof bietet 

zudem Raum für Büros und kleinere Gewerbebetriebe.  

Südlich der Ost-West-Fußwegeverbindung entsteht ein ca. 45 m langes und 14 m breites Gebäude, das das in zwei Rich-

tungen stark abfallende natürliche Gelände fasst. Hier ist im Erd- und Untergeschoss eine 5-zügige Kindertagesstätte ge-

plant. In den drei Obergeschossen des Gebäudes entstehen insgesamt 18 freifinanzierte Mietwohnungen, die über zwei 

Treppenhäuser mit Aufzügen unabhängig von der Erschließung der Kita erreicht werden. Die Wohnungsgrößen liegen zwi-

schen 52 und 115 m². Alle Wohnungen erhalten Balkone, sind auf Grund ihrer exponierten Lage sehr gut belichtet und be-

lüftet und haben gute Blickbeziehungen zu den grünen Außenräumen des Wohnquartiers. Die äußere Gestaltung soll in 

hellen, freundlichen Farbtönen erfolgen. Bei der Gestaltung der Fassaden sind helle Materialien mit hohem Albedo-Wert 

vorgesehen, die einer Überwärmung entgegenwirken. Im Bereich des Werkhofs wird eine Fassadengestaltung gewählt, die 

gestalterische Elemente der ehemaligen Fabrik Kalde aufgreift. 

Im Zuge der Neubeplanung des Blockinnenbereichs zwischen Mariabrunnstraße und Südstraße bildet der denkmalge-

schützte Luftschutzbunker mit seiner zweigeschossigen Aufstockung ein markantes Zentrum des neuen Quartiers Luisen-

höfe. Das Nachnutzungskonzept mit Büroflächen und Quartierstreff ist aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen 

und sieht vor, dass möglichst wenige Öffnungen in den Bunker geschnitten werden. Eine ausreichende Belichtung erfolgt 

durch einen großzügigen Lichtschacht, der die Geschosse der Aufstockung mit dem ersten und zweiten Bunkeroberge-

schoss verbindet und somit bis ins tiefste Innere des Bunkers Licht leitet. Mit auskragenden, plattenartigen Geschossdecken 

greift die Aufstockung die charakteristische Horizontalität auf, welche dem Bunker durch die ausladenden Gesimse verlie-

hen wird. Der Charakter des Bunkers wird in den beiden neuen Geschossen dennoch fortgeschrieben – nicht nur durch die 

wiederholte Schichtung von horizontalen Großbauteilen, sondern auch durch eine variable Holz-Lamellen-Konstruktion, die 

sowohl ein geschlossenes Erscheinungsbild erzeugt als auch eine angenehme Belichtung und Stimmung im Innenraum. 

Durch ein kleineres, westlich gelegenes Foyer gelangt man in das unmittelbar anschließende Treppenhaus, welches vorwie-

gend die geplanten Büronutzungen erschließt. Der größere, nach Norden gelegene Eingang lädt in ein offen gehaltenes 

Erdgeschoss ein, welches flexibel als Foyer für den Quartierstreff oder gastronomisch genutzt werden kann. In der Südfas-

sade wird die großzügige Öffnung des nördlichen Eingangs erwidert und führt auf eine Terrasse mit Freitreppe, die in den 

Splitterschutzvorbau integriert werden soll. Im Bunkeruntergeschoss können bis zu 300 Fahrradstellplätze untergebracht 

werden. Im ersten Obergeschoss gelangen die Besuchenden über eine Garderobe in den zweigeschossigen Kulturraum, 

der als flexibler Veranstaltungsort den Anwohnenden des Quartiers dient. Im zweiten Obergeschoss befinden sich Flächen 

34 von 72 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 993 Begründung 

- Südstraße / Mariabrunnstraße -  

16 

für eine Bibliothek und Arbeits- und Leseplätze. Die ringförmige Erschließung ermöglicht immer wieder Ein- und Durchblicke 

in den zentralen Kulturraum, sodass dieser als eine Art Quartiersplatz im Inneren des Bunkers genutzt werden kann. Die 

Nutzungen Quartierstreff und Büro sind zwar grundsätzlich voneinander getrennt, dennoch werden durch gemeinschaftliche 

oder benachbarte Flächen Synergien entstehen.  

Die Gestalt und Struktur des Bunkers bleibt weitestgehend erhalten und ist aus allen Blickrichtungen ablesbar. Zwar wer-

den einige Nebenwände entfernt und Öffnungen in die Außenwände und das Dach geschnitten, die Struktur des Grund-

risses und die Gestalt des Bunkers bleiben dennoch eindeutig ablesbar. Durch eine gezielte Verteilung der Funktionen ist es 

möglich, im ersten Obergeschoss gänzlich auf Fenster zu verzichten. Historische Wandgemälde bleiben bis auf eine Aus-

nahme im Foyer erhalten. 

Die Dächer werden in Teilen intensiv begrünt und als Dachterrasse mit gärtnerisch nutzbaren Flächen zugänglich gemacht 

oder extensiv in Kombination mit Photovoltaikanlagen begrünt. Zu Details der Dachbegrünung wird auf Kapitel 3.6 verwie-

sen. 

3.4 Erschließung 

Verkehr 

Das Plangebiet wird im Norden durch den Boxgraben, im Osten durch die Südstraße und im Westen durch die Mariabrunn-

straße eingefasst. Über das bestehende Parkhaus an der Mariabrunnstraße erfolgt die Erschließung des Plangebietes für 

den Kfz-Verkehr bzw. die Erreichbarkeit der erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage unterhalb des Werkhofs. Die Pla-

nung sieht vor, das bestehende Parkhaus östlich geringfügig zu erweitern und ein Treppenhaus mit Zugang vom Werkhof 

zu errichten. Eine oberirdische Zufahrt des Blockinnenbereichs ist für den Kfz-Verkehr nicht vorgesehen, dadurch ergibt sich 

ein annähernd autofreier Blockinnenbereich. Für die Feuerwehr, Müllentsorgung oder für Rettungsfahrzeuge ist eine Befahr-

barkeit der öffentlichen Wege vorgesehen. Im Bereich der Kita ist für diese eine Kurzparkerzone, die zur Anlieferung sowie 

als behindertengerechter Parkplatz genutzt werden kann, geplant. Insoweit ist der Blockinnenbereich mit Ausnahme der 

genannten Bedarfsverkehre autofrei und somit den Fußgänger*innen und Radfahrer*innen vorbehalten. Insgesamt ist damit 

eine hohe Aufenthaltsqualität, Transparenz und Sicherheit im Plangebiet für die künftigen Bewohner*innen sowie die derzei-

tigen Anlieger gewährleistet.  

Die künftige Erschließung für den motorisierten Individualverkehr soll primär über die Mariabrunnstraße erfolgen. Um den 

bereits heute vielbefahrenen Boxgraben nicht unverhältnismäßig zu belasten und aus Gründen der Verkehrssicherheit, wird 

keine direkte Kfz-Anbindung an den Boxgraben vorgesehen. Aufgrund des Einrichtungsverkehrs auf der Mariabrunnstraße 

fährt der komplette Zielverkehr über den Knotenpunkt Boxgraben / Mariabrunnstraße zu den Luisenhöfen und der Quellver-

kehr verlässt das Quartier vollständig über die Mariabrunnstraße in Richtung Reumont-, Süd- und Mozartstraße.  

Auf der Mariabrunnstraße fahren im Bestand an einem Werktag rund 1.350 Kfz/Tag und in den beiden Spitzenstunden zwi-

schen 110 und 120 Kfz/h. In der gleichen Größenordnung liegt die Kfz-Belastung auf der Weberstraße (1.450 Kfz/Tag). 

Durch die geplante Nutzung der Luisenhöfe werden hier pro Tag jeweils rund 450 Kfz-Fahrten im Ziel- und im Quellverkehr 

erzeugt. Auf dem Boxgraben wird ein Zuwachs um 100 Kfz/24h auf künftig 16.200 Kfz/24h erwartet. 

Die verträgliche Abwicklung der durch das Vorhaben entstehenden zusätzlichen Verkehre wurde im Rahmen einer gut-

achterlichen Verkehrsuntersuchung (BSV 2022: Verkehrsgutachten und begleitende Beratung zur Projektentwicklung „Lui-

senhöfe“ in Aachen) bescheinigt. Ergebnis ist, dass sich die verkehrlichen Qualitätsstufen an den Knotenpunkten Boxgra-

ben / Mariabrunnstraße sowie Reumontstraße / Mozartstraße durch zusätzliche Ziel- und Quellverkehre in den Spitzenstun-

den im Vergleich zu den Qualitätsstufen im Bestand nicht verändern und keine Probleme im Verkehrsablauf an den Knoten-

punkten auslösen.  
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Auch bezüglich der Verkehrssicherheit werden die Kfz-Belastung auf der Mariabrunn- und Reumontstraße durch die zusätz-

lichen Zielverkehre vom Boxgraben in die Tiefgarage bzw. durch die neuen Quellverkehre aus der Tiefgarage Richtung Mo-

zartstraße so gering sein, dass keine spürbare Verschlechterung der Verkehrssituation durch das Bauvorhaben 'Luisenhöfe' 

zu erwarten ist. Gleiches gilt für die Radfahrer*innen, welche die Mariabrunn- und Reumontstraße in beide Fahrtrichtungen 

befahren dürfen. Durch den im Vergleich zur heutigen Verkehrsbelastung geringfügigen vorhabenbedingten Zusatzverkehr 

lassen sich keine weiteren Risiken der Verkehrssicherheit an der kritischen und durch bauliche Maßnahmen bereits verbes-

serten Situation am Boxgraben (regelwidriges Linksabbiegen vom Boxgraben in Fahrtrichtung Schanz in die Mariabrunn-

straße sowie Rechtsabbiegeverkehr von der Schanz bei der Querung des Radfahrstreifens) ableiten. 

ÖPNV-Anbindung 

Die Erschließung des Plangebietes durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist durch mehrere, in wenigen 

Gehminuten erreichbare Haltestellen mit Fahrten in enger Taktung sichergestellt:  

• Haltestelle Luisenhospital am Boxgraben: Hier bestehen Direktverbindungen zum Klinikum, zum Hauptbahnhof, Bahn-

hof Schanz und Westbahnhof, Kaiserplatz, Ponttor sowie zu den meisten Instituten der RWTH 

• Haltestelle Reumontstraße in der Mozartstraße: Hier bestehen Direktverbindungen in die südlichen Stadtteile, in den 

Stadtwald, ins Stadtzentrum und zum Bushof. 

• Haltestelle Misereor am Boxgraben: Neben den o.g. Zielen können von hier aus auch Burtscheid, Eupen und die Eifel 

ohne Umstieg erreicht werden.  

 

Der Hauptbahnhof Aachen ist in rund 15 Minuten, der Bahnhaltepunkt Schanz in rund 10 Minuten fußläufig zu erreichen. 

Sharing-Angebote 

Im direkten Umkreis von 10 Gehminuten um das Untersuchungsgebiet liegen insgesamt drei stationsgebundene Carsha-

ring-Stationen des Anbieters cambio. Das stationsunabhängige Flinkster-Angebot der Deutschen Bahn AG ist gut erreichbar 

in der Nähe des Hauptbahnhofs angesiedelt.  

Rad- und Fußverkehr 

Bereits heute besteht eine Rad- und Fußwegeverbindung über den öffentlichen „Werk-Kunst-Hof“ entlang der südlichen 

Grenze des Plangebiets vorbei an der bestehenden Kindertagesstätte, die die Südstraße über den Blockinnenbereich mit 

der Mariabrunnstraße verbindet. Diese wird durch die Schaffung einer weiteren, breiter angelegten Fuß- und Radwegever-

bindung durch das Plangebiet ergänzt, die die Mariabrunnstraße mit der Südstraße verbindet. Von dieser Wegeverbindung 

ausgehend werden nach Norden zwei Verbindungen für Fuß- und Radverkehr zum Boxgraben sowie eine weitere nach Sü-

den zu dem dortigen Spielplatz („Werk-Kunst-Hof“) geschaffen. Über die Verbindung durch das Boxgrün ist es den künftigen 

Bewohner*innen möglich, zu Fuß oder mit dem Rad das Stadtzentrum abseits der großen Straßen zu erreichen. Mit der 

geplanten Verbindung nach Süden zum Werk-Kunst-Hof ist im weiteren Verlauf über Mariabrunnstraße und Mattschö-Moll-

Weg eine durchgehende Fuß- und Radwegverbindung zum Erholungsgebiet Hangeweiher, ins Südviertel und in den Stadt-

wald auf nicht oder kaum befahrenen Wegen möglich. Die Verbindung durch das Boxgrün schafft hier den fehlenden Lü-

ckenschluss und hat eine über das Quartier hinausgehende Bedeutung.  

Eine der 10 in Aachen geplanten Radvorrangrouten führt im innerstädtischen Bereich vom Löhergraben über die Mörgens-

straße, Krakaustraße und Südstraße, als potenzielle Fahrradstraßen, bis zur Mozartstraße und der Hohenstaufenallee wei-

ter Richtung Preuswald. Die Einbahnstraßen Mariabrunn- und Reumontstraße sind für den Radverkehr in beide Richtungen 

freigegeben. Der Boxgraben ist seitlich mit einem Radfahrstreifen markiert. Mit den in Aachen geplanten 10 Premiumfußwe-

gen soll langfristig die Infrastruktur für Fußgänger*innen durch ein attraktives und sicheres Wegenetz verbessert werden. 

Der Premiumweg 6 wird über die Südstraße die Altstadt mit dem Hangeweiher verbinden und damit die fußläufige Erreich-

barkeit verbessern.  
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Mobilitätskonzept 

Mit Hilfe der vorgeschlagenen Maßnahmen des Mobilitätskonzepts (BSV 2022, aktualisiert 2023: Mobilitätskonzept für die 

Projektentwicklung „Luisenhöfe“ in der Aachener Innenstadt) kann aufgrund zu erwartender Veränderungen beim Kfz-Besitz 

und bei der Verkehrsmittelwahl zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbunds eine Anpassung der erforderlichen Pkw-

Stellplätze erfolgen. Gemäß Stellplatzsatzung wären ohne Anwendung von Reduktionsmöglichkeiten der Stellplatzsatzung 

und ohne Mobilitätsmaßnahmen für die 166 Wohneinheiten und die geplanten Gewerbeflächen 261 Pkw-Stellplätze und 489 

Fahrradabstellplätze erforderlich. Bei der Ermittlung dieser Stellplatzbedarfe nach Stellplatzsatzung wurden die unterschied-

lichen Schlüsselwerte für die geplanten Wohnungen und gewerblichen Räume berücksichtigt.  

Aufgrund der o.g. überdurchschnittlich guten Anbindung an den ÖPNV, der guten Radverkehrsanbindung sowie der im Mo-

bilitätskonzept genannten ergänzenden Maßnahmen einschließlich der Förderung des Umweltverbunds, kann der Bedarf an 

Pkw-Stellplätzen auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden. Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen und Re-

duktionen des Stellplatzbedarfs aufgeführt: 

 

Tabelle 1: Ermittlung des Stellplatzbedarfs und Differenz zum geplanten Angebot 

 Quelle: Mobilitätskonzept für die Projektentwicklung „Luisenhöfe“ in der Aachener Innenstadt – BSV September 2022 

 

Somit ergibt sich nach Umsetzung der im Mobilitätskonzept aufgeführten Maßnahmen insgesamt ein Stellplatzbedarf von  

• 107 PKW-Stellplätzen (inkl. der 5 Sharing-Plätze) und 

• 709 Fahrradstellplätzen 

• 8 Abstellplätzen für Lastenräder 
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Im Plangebiet werden 102 Stellplätze in Tief- bzw. Hochgaragen zu errichtet. 1 Stellplatz ist oberirdisch zu errichten. Min-

destens 10% der Stellplätze sind mit Ladepunkten auszurüsten. Ein weiterer Stellplatz für mobilitätseingeschränkte Perso-

nen bzw. zur Anlieferung entsteht im Innenhof. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan sichert die mit dem Vorhaben zu 

realisierenden 103 Stellplätze über eine textliche Festsetzung abschließend ab. Um das städtebauliche Ziel, möglichst we-

nig KFZ-Stellplätze im Plangebiet zu entwickeln und die Nutzung des Umweltverbundes zu unterstützen, wird das noch be-

stehende Defizit von 4 Stellplätzen nach Abstimmung mit und innerhalb der Stadtverwaltung Aachen mit den in der Stell-

platzsatzung festgelegten Geldbeträgen für Stellplätze in der Gebietszone I der Stadt abgelöst. 

Die Fahrradabstellplätze werden im Plangebiet an unterschiedlichen Stellen untergebracht: Davon werden rund 508 innen-

liegend, d.h. trocken, hell und sicher im Bunker sowie in den Untergeschossen bzw. der Erdgeschossebene der Wohnhäu-

ser hergestellt, davon mindestens 8 Abstellplätze für Lastenfahrräder und teilweise mit Lademöglichkeit. Weitere Fahrradbü-

gel werden vor der Kita sowie an unterschiedlichen Stellen im Freiraum angelegt, wobei davon 48 überdacht werden. Im 

Außenbereich sollten, insbesondere im Bereich der Kita, eine ausreichende Anzahl an Abstellplätze für Lastenfahrrädern 

nutzbar sein. Die 3 Standorte für die Einrichtung von Pedelec-Verleihstationen werden öffentlich zugänglich ebenfalls im 

Freiraum eingerichtet. Die 8 gemeinschaftlichen Lastenräder sind nur für die Bewohner*innen des Bauvorhabens nutzbar. 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist die Stellplatzsatzung der Stadt Aachen nicht anzuwenden. Vielmehr wer-

den diese Maßnahmen der umweltfreundlichen Mobilität als örtliche Bauvorschrift im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

festgesetzt (vgl. Punkt 4.7.). Die Maße und Vorgaben zu den Fahrradabstellplätzen sind einzuhalten. Die Mobilität der Be-

wohner*innen ist auch bei einem geringeren Stellplatzangebot für private PKW sichergestellt und die städtebauliche Ord-

nung wird durch diese Maßnahmen gewahrt. Eine zukünftig zunehmende Verlagerung der Verkehrsbewegungen vom priva-

ten Pkw zum Umweltverbund ist absehbar. 

3.5 Ver- und Entsorgung 

Entwässerung (Regen- und Schmutzwasser) 

Das Plangelände ist bereits heute teilweise bebaut und versiegelt. Es liegt im Blockinnenbereich zwischen Südstraße, Box-

graben und Mariabrunnstraße. Alle genannten Straßen sind abwassertechnisch erschlossen und entwässern im Mischsys-

tem zur Abwasserreinigungsanlage Aachen Soers. 

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist wegen der vorherrschenden Bodenverhältnisse im Plangebiet 

nicht durchführbar. Lediglich im Bereich der Grünflächen kann eine ortsnahe Teilversickerung des Niederschlages berück-

sichtigt werden (Diese und folgende Angaben nach Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022: Bericht zu den geolo-

gisch-hydrogeologischen Verhältnissen und zur Oberflächenentwässerung im Bereich des geplanten Wohnquartiers Luisen-

höfe in Aachen. Rev. b: 28. September 2022).  

Die Einleitung des Regenwassers über ein Trennsystem in den nächstgelegenen Vorfluter ist aus wirtschaftlichen und be-

triebstechnischen Gründen nicht möglich. Daher wird das Plangebiet zukünftig im Mischwasserentwässerungssystem ent-

wässert und an einen bestehenden Mischwasserkanal in der Südstraße angeschlossen.  

In einem Konzept zur Regenwasserentwässerung wurde nachgewiesen, dass der Oberflächenabfluss aus dem Gebiet im 

Istzustand höher ist als im geplanten Zustand. Dabei wurden im Planzustand die auch in Zukunft erhaltenen Grünflächen 

sowie die vorgesehenen Dach- und Tiefgaragenbegrünungen berücksichtigt, die einen Teil des Niederschlags zumindest 

zwischenspeichern können. Ein Hochwasserschutznachweis wurde erstellt und mit dem Wasserverband Eifel-Rur abge-

stimmt. Eine Rückhaltung des Niederschlagswassers vor Einleitung in den bestehenden Kanal in der Südstraße ist voraus-

sichtlich nicht erforderlich, da dieser über eine ausreichende hydraulische Kapazität verfügt. Eine detaillierte Prüfung erfolgt 

im weiteren Genehmigungsverfahren, ggf. erforderliche zusätzliche technische Maßnahmen werden dann im Rahmen der 

Bauausführung umgesetzt. Auch das im Gebiet anfallende Schmutzwasser wird dem Kanal in der Südstraße zugeleitet. 
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Im Rahmen des vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen zu erstellenden Bodenschutzkonzeptes ist bei den zu entsiegelnden 

Flächen und der Wiederherstellung der Bodenfunktionen zu prüfen, ob hier zusätzliche Retentionsräume geschaffen wer-

den, die zu einer weiteren Erhöhung und Verbesserung des Wasserspeichervermögens beitragen können. Darüber kann 

auch die Kühlfunktion der Flächen gefördert werden (siehe auch Kapitel 3.9).  

Strom, Wasser, Fernwärme 

Das gesamte Plangebiet wird an das Fernwärmenetz angeschlossen. Der Anschluss an das Strom-, Gas-, und Wassernetz 

kann über die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in den umliegenden Straßen erfolgen. Zur Versorgung des Plange-

biets mit elektrischer Energie sind zudem Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude geplant. 

Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt mittelfristig über Müllaufstellflächen, die von der Müllabfuhr angefahren werden können. Die 

Standorte befinden sich im Bereich der Mariabrunnstraße und der Südstraße. Längerfristig ist geplant, dass kleinere Müll-

fahrzeuge in das Plangebiet zu Abfuhrzeiten einfahren können. 

3.6 Freiraumkonzept 

Freiräume 

Im Rahmen der Vorhabensplanung wurde zur integrierten Betrachtung der freiraumplanerischen Belange ein Fachplaner 

eingebunden und die Gestaltung der Frei- und Grünräume in einem Freiflächenplan konkretisiert.  

Zukünftig entstehen barrierefreie Wegeverbindungen, die das autofreie Plangebiet queren und öffentlich nutzbar sind. Die in 

Ost-West-Richtung verlaufende Wegeverbindung (Magistrale) bildet das verbindende Element der freiraumplanerischen 

Konzeption. Durch sie werden der Werkhof und der Kastanienplatz miteinander verbunden und eine Verbindung an den 

südlich des Plangebiets liegenden Werk-Kunst-Hof, auf dem sich ein öffentlicher Kinderspielplatz befindet, geschaffen. 

Während der Werkhof mit Blütengehölzen bepflanzt werden soll, gruppieren sich auf dem Kastanienhof Laubgehölze um die 

zu erhaltende Esskastanie. 

Die Bereiche im Werkhof und entlang der Magistrale sollen mit Staudenmischpflanzungen begrünt und mit Sträuchern und 

Gräsern ergänzt werden. Darüber hinaus ist entlang der Magistrale auch die Anlage von Wildblumenwiesen vorgesehen. 

Im Nordosten des Plangebiets befindet sich eine dicht mit Bäumen und Sträuchern bestandene Grünfläche, das sogenannte 

Boxgrün, der als naturnaher und ruhiger Regenerationsraum erhalten bleiben soll. Lediglich eine öffentlich nutzbare und 

wasserdurchlässige Wegeverbindung vom Boxgraben zum Kastanienplatz ist geplant, die jedoch durch zwei Gebäude-

durchgänge einen privaten Charakter besitzt. Im nordöstlichen Planbereich befinden sich ruinöse Gartenhausfragmente. 

Diese sind nicht denkmalgeschützt, aber in hohem Maße identifikationsstiftend. Aus diesem Grund ist eine Überplanung 

dieses Bereichs nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist eine behutsame Ergänzung des Baumbestandes vorgesehen.  

Mit Umsetzung der Planung bleibt die vorhandene Kulissenwirkung des heutigen Baumbestandes zur Bestandsbebauung 

zumindest in Teilbereichen, wie dem Boxgrün, erhalten. Zugleich entsteht mit neuen Freiräumen und Gehölzpflanzungen, 

aber auch mit der geplanten Dachbegrünung und -nutzung als urbaner Garten eine neue, überwiegend grüne Kulisse. De-

taillierte Angaben zur Baumbilanz im Sinne der städtischen Baumschutzsatzung enthält das Kapitel 5.2. 

Dach- und Fassadenbegrünung 

Zum Erhalt des aktuellen Stadtklimas und aus Gründen der Anpassung an den Klimawandel, zur weitgehenden Retention 

der Niederschläge, zur Erhöhung der Biodiversität sowie zur Verbesserung des Wohnumfeldes ist die Ausführung der Dä-

cher mindestens als extensives, zum Teil als intensives Gründach geplant. Die extensiven Gründächer auf einer Fläche von 
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rund 2.600 m² sollen im Mittel eine Substratschicht in einer Höhe von 10 cm aufweisen, um ein zusätzliches Wasserspei-

chervolumen zu ermöglichen. Bei Anlage einer blütenreichen Kräuterwiese (als Gründach) kann zahlreichen Insektenarten 

Nahrung geboten werden und ein wertvoller Beitrag zur lokalen Biodiversität geleistet werden.  

Teilbereiche der Dächer in einer Größenordnung von rund 980 m² werden intensiv begrünt, so dass sich hier eine reichhal-

tige Vegetation entwickeln kann. Für die intensiv begrünten Flächen ist die Anlage von Dach- und Nutzgärten für das urbane 

Gärtnern vorgesehen, hier beträgt die Substratschicht an kulturfähigem Boden mindestens 80 cm zuzüglich einer Drain-

schicht. Bei einer externen Zufuhr von Bodenmaterial werden die Auflagen aus der BBodschV berücksichtigt.  

Trotz des urbanen Charakters des Gebiets wird durch die Nutzgärten eine wohnortnahe Produktion von Lebensmitteln auf 

dem Dach gefördert. Insoweit werden Formen des sogenannten „urban gardening“ (oder auch anders bezeichnet als städti-

sches Gärtnern) ermöglicht. Städtebaulich ist diese siedlungsnahe, kleinräumige gärtnerische Nutzung zu begrüßen. Nicht 

zuletzt können Flächen für städtisches Gärtnern neben der Nahrungsmittelproduktion einen Treffpunkt für die Hausgemein-

schaften und somit einen Ort für soziale Interaktionen darstellen.  

Insgesamt werden damit rd. 51 % der künftigen Dachflächen extensiv und rd. 20 % intensiv begrünt. Mit den geplanten 

Dachbegrünungsanteilen werden die in der Grün- und Gestaltungssatzung enthaltenen Maßgaben (Begrünung von 60 % 

der Dachflächen) weit überschritten. Die genaue Aufteilung der Flächen sowie deren detaillierte Gestaltung wird im weiteren 

Verlauf der Freiraumplanung festgelegt. 

Darüber hinaus erfolgt auch eine Begrünung der nicht überbauten Tiefgaragenbereiche. In diesen Bereichen entsteht eine 

Vegetationsfläche, für die eine mindestens 60 cm starke Bodensubstratschicht zuzüglich einer Drainschicht geschaffen wird. 

Dies umfasst den Werkhof, der entsprechend mit Stauden, Gräsern und kleineren Gehölzen begrünt werden kann.  

Eine bodengebundene Begrünung der Fassaden der neuen Gebäude ist grundsätzlich möglich und wird im Rahmen der 

weiteren Planung geprüft. 

Kinderspielplätze 

Der am 18.09.2013 gefasste Ratsbeschluss zum „Umgang mit öffentlichen Spielplatzflächen im Rahmen von vorhabenbe-

zogenen B-Plänen und B-Plänen mit städtebaulichem Vertrag“ ist zu beachten. Wohnungen, die nach ihrer Anlage oder 

Zweckbestimmung für die ständige Anwesenheit von Kindern nicht geeignet sind (wie Einraum-Wohnungen, Appartement-

Wohnungen und Wohnungen für Einzelpersonen bis zu 50 m² sowie Altenwohnungen) bleiben davon ausgenommen. Nicht 

geschaffene öffentliche Spielfläche ist finanziell auszugleichen.  

Südlich des Plangebietes befindet sich – neben dem halböffentlichen Schulhof der Montessori-Grundschule und der Außen-

fläche der Kita – der öffentliche Spielplatz „Werk-Kunst-Hof“. Über einen neuen Weg wird dieser Bereich mit den Freiräu-

men des neuen Quartiers verknüpft.  

Die vorgesehenen, rund 170 m² großen Spielbereiche im Plangebiet / Kastanienhof werden als hausnahe private Spiel-

plätze gemäß § 8 Abs. 4 Bauordnung NRW gestaltet. 

In rund 600 m südlicher Entfernung liegt der Nelson-Mandela-Park des Alten Klinikums, der als wohnortnahe Grünfläche 

genutzt werden kann. Mit dem Hangeweiher / Kaiser-Friedrich-Park und dem Kannegießerbachtal schließen daran unmittel-

bar weitere Erholungsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung an.  

3.7 Soziale Infrastruktur 

Im Rahmen des Vorhabens ist der Bau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte geplant (Näheres hierzu in Kap. 3.8.2). Die 

innerstädtische Lage bietet eine fußläufige Verbindung in die Innenstadt mit zahlreichen Einrichtungen der sozialen Infra-

struktur sowie Freizeit- und Bildungsangeboten. Das Gelände des Luisenhospitals grenzt an das Plangebiet an. Überdies 
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lässt der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen Einrichtungen für soziale Zwecke zu. Insoweit wird 

damit auf lange Sicht ermöglicht, in untergeordnetem Umfang kleinere Einrichtungen für soziale Zwecke anzusiedeln. 

 

3.8 Familien- und Kinderfreundlichkeit  

3.8.1 Erlebnisvielfalt im Gebiet  

Das Plankonzept entwickelt mit der Bebauungsstruktur einen ruhigen, vielfältig gestalteten Innenhof (abgeschirmt von den 

umliegenden Straßen), welcher den Bewohner*innen für verschiedene Aktivitäten und als Begegnungs- und Aufenthalts-

raum zur Verfügung stehen soll. Durch die Durchgängigkeit und Transparenz des Plangebiets sowie die hierdurch bedingte 

Schaffung neuer Wegebeziehungen zum südlichen Teil des Baublocks sowie dem weiteren Umfeld erfolgt eine Verknüp-

fung des Plangebiets mit weiteren Freiräumen und Bildungseinrichtungen im unmittelbaren Umfeld.  

Durch die geplanten Wegeverbindungen wird das Plangebiet unmittelbar mit dem südlich angrenzenden Werk-Kunst-Hof 

mit Spielplatz verbunden, der in seiner heutigen Gestaltung viel Raum zum Spielen, Verweilen und für sportliche Aktivitäten 

bietet. Der geplante Werkhof sowie der geplante Kastanienhof bieten attraktive Stadträume für alle Altersgruppen und er-

möglichen durch ihre in Wohnnutzungen eingebettete Lage eine sehr gute soziale Kontrolle. Insoweit werden hier Kommuni-

kationsräume mit wichtiger und zentraler Funktion geschaffen. Darüber hinaus bieten die geplante Dachgärten Orte der 

Kommunikation und der gemeinsamen Freizeitbeschäftigung an. 

3.8.2 Umfang kinder- und jugendspezifischer Einrichtungen  

Innerhalb des Plangebiets ist die Errichtung einer fünfzügigen Kindertagesstätte vorgesehen. Die Umsetzung wird durch 

Regelungen im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger verbindlich sichergestellt. So soll ein Angebot für den zu-

sätzlichen Bedarf an Betreuungsangeboten geschaffen werden. Die Kita verfügt über zwei Ü3-Gruppen und drei U3-Grup-

pen. Am westlichen Kopfende des Hauses wird die Kita gut sichtbar erdgeschossig erschlossen. Notwendige Verkehrsflä-

chen für zwei Stellplätze, den nicht motorisierten Verkehr und das Bringen und Abholen der Kinder sind hier durch einen 

geschützten Vorplatz mit Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätzen ausreichend vorhanden. Aufgrund der innerstädtischen 

Lage ist zu erwarten, dass das Bringen und Holen der Kinder überwiegend zu Fuß und mit dem Fahrrad erfolgt. Der Hol- 

und Bringverkehr per Pkw soll nicht in die Freiräume des Blockinnenbereichs einfahren, sondern auf fünf reservierten Stell-

plätzen im Parkhaus des Luisenhospitals abgewickelt werden. Ein Befahren der Zuwegung bis zur geplanten Kita soll durch 

geeignete Maßnahmen (z. B. bewegliche Polleranlage) unterbunden werden. Durch den Einbau eines Aufzuges ist auch 

das Untergeschoss der Kita barrierefrei erreichbar. Hier schließt sich nach Süden ausgerichtet ein weitläufiges, ca. 1.000 m² 

großes allseitig geschütztes Außengelände für die Spielaktivitäten der Kita an.  

Überdies wird der Spielplatz Werk-Kunst-Hof für die Kinder und Jugendlichen im Plangebiet zugänglich gemacht.  

Weitere Optionen für Aktivitäten von Jugendlichen können auch in dem für einen Umbau vorgesehenen Bunker erfolgen 

(z. B. Gemeinschaftsräume, Bibliothek). Da das Plangebiet in der Innenstadt Aachens liegt, sind überdies viele zentrale Ein-

richtungen, insbesondere auch für Jugendliche, fußläufig erreichbar (Angaben Luftlinie): 

• Kinderspielplatz Mariabrunnstraße (Werk-Kunsthof) 

• Städtische Kita Reumontstraße 52 (unmittelbar angrenzend) 

• Montessori-Kita Reumontstraße 52 (unmittelbar angrenzend) 

• Städtische Kita Mariabrunnstraße (unmittelbar angrenzend) 

• Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Marien, Reumontstraße 7 (rd. 200 m) 

• GG Montessori-Grundschule mit Turnhalle, Reumontstraße 52 (unmittelbar angrenzend) 

• Gemeinschaftsgrundschule Gerlachstraße (rd. 400 m) 

• Waldorfschule. Anton-Kunze-Allee (rd. 700 m) 

• Gymnasium St. Leonhard, Jesuitenstraße (rd. 600 m) 
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• Couven-Gymnasium, Hohenstaufenallee (rd. 700 m) 

• Viktoriagymnasium, Warmweiherstraße (rd. 1.000 m) 

• Jugendfreizeitheim St. Marien, Aureliusstraße (rd. 600 m) 

• Jugendangebote, Pfadfinder in St. Jakob (rd. 500 m) 

• Schwimmhalle Süd, Amyastraße (rd. 900 m) 

 

3.8.3 Sicherheits- und gesundheitliche Aspekte der jugendspezifischen Einrichtungen  

Das städtebauliche Vorhaben hat das Ziel, durch die Mischung unterschiedlicher Wohnungstypen (z.B. Mehrgenerationen-, 

Familien- und Studierendenwohnen) innerstädtischen Wohnraum für verschiedene Gruppen von Nutzer*innen zu schaffen. 

Das Plangebiet liegt in einem Blockinnenbereich, der durch die vorhandene Blockrandbebauung entlang des Boxgrabens 

und der Südstraße vom Straßenverkehr abgeschirmt wird. Da darüber hinaus die städtebauliche Konzeption mit Ausnahme 

von Bedarfsverkehren für Behinderte oder Müllabfuhr, Feuerwehr keine oberirdischen Kfz-Verkehre vorsieht, besteht dies-

bezüglich ein sehr geringes Konfliktpotenzial. Es entstehen mit dem Werkhof und dem Kastanienhof sowie den verbinden-

den Wegen geschützte Aufenthaltsorte im Blockinnenbereich, die den Bewohner*innen für verschiedene Aktivitäten zur Ver-

fügung stehen sollen. Darüber hinaus sind in Teilbereichen gemeinschaftlich nutzbare Dachflächen geplant. 

Die Schaffung einer gemeinsamen Freifläche im Innenbereich, die frei von Autoverkehr ausgebildet wird und fußläufig ohne 

Querung von Straßenverkehrsflächen erreicht werden kann, fördert die Sicherheit und das soziale Zusammenleben. Mit der 

Wohnbebauung werden gesunde Wohnverhältnisse unter Berücksichtigung von öffentlichen und privaten Freiräumen ge-

schaffen. Dabei wird mit der hofartigen Bebauung und dem angestrebten Wohnungsmix eine gute soziale Kontrolle im 

Wohnquartier gewährleistet. Die für Familien geeigneten Wohnungen erhalten zumeist Balkone oder Dachterrassen. Gleich-

wohl sich das Plangebiet in verdichteter innerstädtischer Lage befindet, sind durch die Zugänglichkeit aller Flächen und 

Freiräume innerhalb des Plangebiets ausreichend Räume für Bewegung, soziale Interaktion und Spiel vorhanden. 

3.8.4 Funktionaler Charakter der kinder- und jugendspezifischen Einrichtungen  

Die im Plangebiet vorgesehenen, allgemein zugänglichen und fast Kfz-freien Freiräume und Außenanlagen sind multifunkti-

onal nutzbar. Damit eigen sich diese Flächen sowie die umliegenden und gut erreichbaren Freiflächen gut für Spiel und Auf-

enthalt von Kindern. Die geplanten Platzflächen und Spielplätze sprechen Kinder unterschiedlicher Altersgruppen an. Zu-

dem werden zwei wohnungsnahe Spielplätze im Wohngebiet errichtet. 

3.8.5 Möglichkeit zu eigenständiger Mobilität und Zeitsouveränität von Kindern und Jugendlichen 

Da das Plangebiet in der Innenstadt Aachens mit einer Vielzahl von Infrastruktureinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten 

liegt, sind viele zentrale Einrichtungen, insbesondere auch für Jugendliche, fußläufig erreichbar. Mehrere kleine Geschäfte 

(darunter auch ein Fahrradladen) sind in der Südstraße angesiedelt, der nächstgelegene Supermarkt sowie eine Bäckerei 

befinden sich am Boxgraben in rd. 200 m. Die in Kapitel 3.8.2 genannten Schulen, Sport- und Schwimmhallen sowie Frei-

zeiteinrichtungen liegen in einer Luftlinienentfernung von unter 1 km und sind daher sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad 

eigenständig erreichbar. Ebenso sind die Parkanlagen am Alten Klinikum und am Hangeweiher (Kaiser-Friedrich-Park) in 

10-15 Minuten erreichbar. 

Das Plangebiet ist über die Bushaltestellen „Luisenhospital“ (Linien 3 und 13) und „Misereor“ (Linien 2, 3, 11, 13, 14, 21, 31, 

43, 51, 53 und SB 63 ) und „Reumontstraße“ (Linien 2, 43 und 53) gut an den ÖPNV angebunden. Zudem sind sowohl der 

Hauptbahnhof als auch der Bahnhof Schanz fußläufig gut erreichbar. Die Bushaltestelle „Luisenhospital“ befindet sich rund 

100 m, der Bahnhaltepunkt „Schanz“ rund 500 m entfernt, so dass eine attraktive ÖPNV-Anbindung gegeben ist, die Kin-

dern und Jugendlichen eine eigenständige Mobilität ermöglicht.  
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3.9 Klimaschutz und Klimaanpassung 

3.9.1 Mindestanforderung 

In Bezug auf das globale Klima formuliert § 1a Abs. 5 Nr. 5 BauGB, „den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl 

durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 

dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.“ 

Mit diesem ergänzenden Hinweis wird der Belang des Klimaschutzes im Rahmen der Abwägung besonders hervorgehoben 

und gestärkt.  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichti-

gen. In Bezug auf das Lokalklima sind stadtklimatische Aspekte und Vorbelastungen zu berücksichtigen. Ziel ist es, klima-

ökologische Ausgleichsräume und Luftleitbahnen zu erhalten, klimatische Belastungsräume aufzuwerten und das Entstehen 

stadtklimatisch problematischer Situationen zu vermeiden. 

Das gesamtstädtische Klimagutachten (Geographisches Institut der RWTH Aachen 2000: Gesamtstädtisches Klimagutach-

ten Aachen) rechnet den Geltungsbereich des Bebauungsplanes dem Klimatop „Stadtklima“ zu. Gemäß „Anpassungskon-

zept an die Folgen des Klimawandels im Aachener Talkessel“ liegt der Geltungsbereich für den Zeithorizont 2030 innerhalb 

eines mehrfach belasteten Bereiches. Bis zum Jahr 2030 wird für das Aachener Stadtgebiet eine flächendeckende Erwär-

mung um 0,5 °C bis 0,6 °C prognostiziert. Dies führt auch im Plangebiet zu Überwärmungstendenzen in der Mittags- und 

Abendzeit. Sommerliche Hitzeperioden können im Plangebiet somit künftig zu Belastungssituationen führen. Vor diesem 

Hintergrund liegt der Planbereich im „Schutzbereich Stadtklima“, der im Flächennutzungsplan AACHEN*2030 dargestellt ist.  

Im Zuge der Planung erhöht sich der Versiegelungsgrad zwar von aktuell rund 46 % auf rund 50,8 %. Zur Minderung von 

Überwärmungseffekten berücksichtigt das Planungskonzept daher u. a. Tiefgaragenbegrünungen auf den nicht überbauten 

Flächen sowie Dachbegrünungen auf einer Fläche von über 4.000 m². Darüber hinaus entstehen unversiegelte Flächen mit 

Baumbestand im Bereich der geplanten Wege und des Kastanienhofes, das Boxgrün bleibt auch künftig erhalten (siehe 

Kapitel 3.6). Im Rahmen des noch zu erstellenden Bodenschutzkonzeptes wird zudem geprüft, wie die zu entsiegelnden 

Flächen zu einer weiteren Erhöhung und Verbesserung des Wasserspeichervermögens und damit zu einer Kühlfunktion der 

Flächen beitragen können.  

Die Flächen im Plangebiet haben für die Kaltluftproduktion nur eine untergeordnete Bedeutung. Das Plangebiet liegt jedoch 

am nördlichen Rand einer großräumigen Kaltluftbahn innerhalb der Bebauung, die den Aachener Talkessel ausgehend vom 

Aachener Wald über das Kannegießerbachtal (und Goldbachtal) mit nächtlicher Kaltluft versorgt. Die Mächtigkeit der Kaltluft 

sinkt von 20 m am südlichen Rand des Plangebietes bis auf zu 10 m im Bereich des Boxgrabens ab (Geographisches Insti-

tut der RWTH Aachen 2015: Lokale Kaltluft im Aachener Kessel. Ergebnisse von Kaltluft-Simulationsrechnungen).  

Vor diesem Hintergrund stellt der FNP AACHEN*2030 hier eine „Belüftungsbahn Stadtklima“ dar (siehe Kapitel 1.2). Die 

Kaltluftströmung wird jedoch bereits durch die mindestens 15 m hohe Bestandsbebauung entlang des Boxgrabens beein-

flusst. Die geplanten neuen Baukörper verbleiben unterhalb dieser Gebäudehöhen. Ein Durchfluss der Kaltluft durch die 

vorhandenen Tordurchfahrten entlang des Boxgrabens wird weiterhin ermöglicht. Nach Abwägung aller Aspekte hat die 

Stadt Aachen die Entscheidung getroffen, den Bereich baulich nachzuverdichten. In Bezug auf die Kaltluftbewegungen ist 

festzuhalten: 

• Ein zusätzliches Strömungshindernis für die Kaltluft in Richtung Boxgraben entsteht vorhabenbedingt nicht, da die Ge-

bäudehöhen der geplanten Bebauung unter den Höhen der jeweils benachbarten Bestandsbebauung verbleiben.  

• Die Zunahme des Bebauungs- und Versiegelungsgrades von rund 46 % auf rund 50,8 % trägt dazu bei, dass sich die 

Kaltluft aufgrund der höheren Oberflächentemperaturen etwas schneller auflöst. Dem wird jedoch versucht, durch die 

Umsetzung einer intensiven Dachbegrünung und geschickterem Wassermanagement entgegenzuwirken.  
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• Die Öffnung der Gebäudekörpers im Bereich des geplanten Werkhofs ermöglicht einen Abfluss der Kaltluft in Richtung 

Norden (Lenkungswirkung).  

 

3.9.2 Standortwahl der Bebauung 

Im Sinne von § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch sollen Nachverdichtungsmöglichkeiten im bebauten Innenbereich gegenüber der 

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen bevorzugt zur baulichen Entwicklung genutzt wer-

den.  

Gegenstand der Planung ist die Innenverdichtung eines z. T. baulich vorgenutzten Blockinnenbereichs. Der vorliegende 

Bebauungsplan ermöglicht durch die Wiedernutzbarmachung und die Neubebauung von zuvor in Teilen gewerblich genutz-

ten Flächen die Schaffung von zentral im Aachener Stadtgebiet angeordneten Wohnungen. Er sieht ein Flächenrecycling 

mit teilweisem Rückbau von stark versiegelten Siedlungsflächen vor. Die vorhandenen Grünstrukturen werden in Teilen er-

halten, z. B. das Boxgrün. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befindet sich zentral in innerstädtischer Lage und ist sehr 

gut an die vorhandene Infrastruktur angebunden. Es besteht ein fußläufiger Anschluss sowohl an den Aachener Hauptbahn-

hof als auch an den Bahnhaltepunkt Schanz sowie zahlreiche Buslinien (Qualitätsstufe 1 gemäß Nahverkehrsplan). Zudem 

ist entlang des Boxgrabens Radinfrastruktur vorhanden, in der Südstraße ist darüber hinaus eine Radvorrangroute geplant.  

Ein Nahversorger liegt in weniger als 700 m Abstand, weitere Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote bestehen 

im unmittelbaren Umfeld (Boxgraben, Südstraße). Die Aachener Innenstadt ist zudem nahe gelegen.  

Drei Kindergärten und eine Grundschule grenzen unmittelbar an das Plangebiet an. Darüber hinaus ist innerhalb des Gel-

tungsbereiches der Neubau einer Kindertagesstätte geplant.  

Der Nelson-Mandela-Park des Alten Klinikums, der als wohnortnahe Grünfläche genutzt werden kann, liegt nur rund 600 m 

und damit fußläufig entfernt. Mit dem Hangeweiher / Kaiser-Friedrich-Park und dem Kannegießerbachtal schließen daran 

unmittelbar weitere Erholungsmöglichkeiten an. Eine Verbindung besteht über einen geplanten Premiumweg 6, der vom 

Pfalzbezirk ausgehend bis zum Hangeweiher verlaufen soll. 

Zugleich können bereits bestehende Versorgungsinfrastrukturen (Fernwärme, Strom, Wasser und Abwasser) genutzt wer-

den. Das städtebauliche Ziel der Nachverdichtung im Innenbereich und innerhalb bereits verkehrlich erschlossener Flächen 

wird somit erfüllt. 

3.9.3 Städtebaulicher Entwurf 

Die städtebauliche Konzeption sieht eine überwiegend viergeschossige Bebauung vor, die aufgrund ihrer Ausrichtung gut 

für eine Nutzung solarer Energie geeignet ist. Es ist überwiegend keine Verschattung vorhanden, die Lage lässt eine güns-

tige solare Süd-Ausrichtung erwarten. 

Das städtebauliche Konzept ermöglicht neue Wohnnutzungen in den Gebäudekörpern. Durch die Festsetzung eines allge-

meinen Wohngebietes werden aber auch Ansätze einer Nutzungsmischung ermöglicht, zulässig sind unter anderem der 

Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, sowie Anla-

gen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Darüber hinaus ist eine Kindertagesstätte im 

Geltungsbereich vorgesehen. Das städtebauliche Konzept berücksichtigt zudem Durchwegungen in Richtung Boxgraben, 

Südstraße und Mariabrunnstraße, so dass die dort angesiedelten Dienstleistungen und weitere Angebote auf kurzem Weg 

erreicht werden können. 
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Das Mobilitätskonzept definiert Maßgaben zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, die bei der städtebauli-

chen und architektonischen Konzeption berücksichtigt wurden.  

Der Bebauungsplan setzt fest, dass im Plangebiet nur Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis zu max. 10° zulässig 

sind. Das eröffnet weitreichende Möglichkeiten für Dachbegrünungen sowie die solarenergetische Nutzung der Dachflä-

chen.  

In Teilbereichen findet eine bauliche Eigenverschattung der Freiräume statt, so dass diese auch in den warmen Sommer-

monaten nutzbar sind. Das Freiraumkonzept mit den darin integrierten Baumpflanzungen leistet ebenfalls einen Beitrag zur 

künftigen Verschattung. 

3.9.4 Kubatur der Gebäude 

Die Planung sieht kompakte mehrgeschossige Wohnungsbauten mit moderner Dämmtechnik vor. Durch die großen, kom-

pakten Baukörper mit einem energetisch günstigen Fassaden-Volumen-Verhältnis sinkt der zu erwartende Heizwärmebe-

darf. Die geplante Bauweise ermöglich damit eine optimierte Wärmeversorgung. 

3.9.5 Solare Wärme- und Energiegewinnung 

In großen Bereichen des Plangebietes werden die geplanten mehrgeschossigen Gebäudekörper nicht durch Gebäudekör-

per oder Bestandsbäume verschattet. Im Zusammenspiel mit der günstigen solaren Ausrichtung der künftigen Gebäude 

ergibt sich ein hohes Potenzial für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den geplanten Flachdächern. Die möglichen 

Dachflächen, die sich für die Errichtung von Photovoltaikanlagen eignen, sind im Vorhaben- und Erschließungsplan gekenn-

zeichnet. Der politische Beschluss, dass solartechnische Anlagen auf mindestens 50% der hierfür geeigneten Dachflächen 

zu installieren sind, kann damit erfüllt werden. 

3.9.6 Umgang mit Freiflächen 

Das Boxgrün wird auch künftig erhalten. Bei Umsetzung der Planung kann ein Teil des vorhandenen, bioklimatisch wirksa-

men Baumbestandes erhalten werden, vor allem im Bereich des Boxgrüns. Ein Teil der Bäume entfällt jedoch, zugleich er-

höht sich der Grad der Versiegelung und Bebauung geringfügig von rund 46 % auf rund 50,8 %. Eine vorliegende Freiraum-

planung (siehe Kapitel 3.5) bildet die Grundlage für die Schaffung von neuen Grünstrukturen, die Anpflanzung von Bäumen 

sowie für umfangreiche Tiefgaragen- und Dachbegrünungen. Im Bebauungsplan festgesetzte Begrünungsmaßnahmen tra-

gen zur Aufrechterhaltung des bioklimatischen Komforts und zu einer attraktiven Grünausstattung bei.  

• Festsetzungen zum Erhalt eines Teils des vorhandenen Baumbestands, 

• Maßgaben zur Neupflanzung von mindestens 53 neuen Bäumen im Plangebiet sowie weiteren 5 Bäumen im Geltungsbe-

reich der Baumschutzsatzung 

• Festsetzungen zu Tiefgaragen- und Dachbegrünungen  

 

Die Planung sieht darüber hinaus u.a. mit dem Werkhof und dem Kastanienhof die Entwicklung von geschützten Blockin-

nenbereichen vor, die durch die umgebende Bebauung zumindest in Teilen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. 

Die Größe dieser Innenbereiche sowie die Öffnungen in Richtung Norden / Boxgraben ermöglichen eine Durchlüftung und 

tragen zur Sicherung der Frischluftversorgung des Plangebietes bei.  

Mit der Festsetzung von Geh- und Fahrradfahrrechten zugunsten der Allgemeinheit werden die plangebietsinternen Wege-

beziehungen gesichert. 
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3.9.7 Umgang mit Niederschlagswasser 

Das Plangebiet ist bereits heute bebaut und zu rund 46 % versiegelt. Der Versiegelungsgrad erhöht sich mit Umsetzung der 

Planung geringfügig auf rund 50,8 %. Die geplanten Dach- und weiteren Begrünungen dienen der Retention von Nieder-

schlagswasser.  

Eine gezielte Versickerung vor Ort ist aufgrund der Untergrundverhältnisse nicht möglich. Nur im Bereich der Grünflächen 

kann eine ortsnahe Teilversickerung des Niederschlages berücksichtigt werden (Diese und folgende Angaben nach Ingeni-

eurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH (2022): Bericht zu den geologisch-hydrogeologischen Verhältnissen und zur Oberflächen-

entwässerung im Bereich des geplanten Wohnquartiers Luisenhöfe in Aachen. Rev. b: 28. September 2022). Es entstehen 

im Plangebiet jedoch temporäre Rückhaltungen in Form von Dach- und Tiefgaragenbegrünungen, so dass sich der Oberflä-

chenabfluss aus dem Plangebiet bei normalen Regenereignissen reduziert.  

Geprüft wurde eine Einleitung des Regenwassers über eine Trennkanalisation in den östlich gelegenen, verrohrten Pau-

bach. Aufgrund der wahrscheinlichen Behandlungspflichtigkeit sowie der unwirtschaftlichen Wegstrecke bis zum Bach 

wurde diese Variante nicht weiterverfolgt. Das anfallende Niederschlagswasser wird daher in den bestehenden Mischwas-

serkanal in der Südstraße eingeleitet. Dieser verfügt über ausreichende hydraulische Kapazitäten, so dass eine technische 

Rückhaltung des Niederschlagswassers im Plangebiet voraussichtlich nicht erforderlich wird. Eine detaillierte Prüfung erfolgt 

im weiteren Genehmigungsverfahren, ggf. erforderliche zusätzliche technische Maßnahmen werden dann im Rahmen der 

Bauausführung umgesetzt. 

Eine Folge des Klimawandels ist die Zunahme von Extremereignissen, wie etwa von Starkregen. Das Plangebiet selbst ist 

topografisch exponiert, so dass die Gefährdung gegenüber Starkregenereignissen nicht gänzlich auszuschließen ist. Ge-

mäß Starkregenhinweiskarte für NRW des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie bestehen im heutigen Zustand bei 

extremen Starkregen (90 mm/h) Überflutungsgefahren im Bereich des Werkhofes sowie des Boxgrüns. In Teilbereichen 

können dabei Wassertiefen von mehr als einem Meter erreicht werden (Abgerufen unter http://www.klimaanpassung-

karte.nrw.de/ am 17.06.2022). Diese Gefahrenbereiche werden im weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess berücksich-

tigt. Vor Baubeginn wird u.a. ein Überflutungsnachweis vorgelegt und mit den beteiligten Fachstellen abgestimmt. Der künf-

tigen Rückhaltung und Bewältigung von Starkregenereignissen im Plangebiet dienen dabei auch die vorgesehenen Begrü-

nungsmaßnahmen (Dach- und Freiflächenbegrünung).  

Das Plangebiet ist allseitig von kanalisierten Straßen und Bebauung umgeben. Ein Zustrom von Regenwasser in das Plan-

gebiet ist daher nicht zu erwarten (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022). 

3.9.8 Umgang mit der Energieversorgung 

Die Wärmeversorgung soll durch einen Anschluss an das vorhandene Fernwärmenetz erfolgen. Auf den Flachdächern wer-

den Photovoltaikanlagen berücksichtigt. 

4. Begründung der Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist für die Entwicklung von dringend benötigtem Wohnraum und einem attraktiven Nutzungsmix für verschie-

dene Zielgruppen sehr gut geeignet. Es bietet mit der unmittelbaren Nähe zum Aachener Hauptbahnhof eine gute verkehrli-

che Anbindung an den ÖPNV und an das öffentliche und übergeordnete Verkehrsnetz. Die Nähe zu Nahversorgungsein-

richtungen, Schulen und Kindergärten, Sport- und Freizeitangeboten gewährleistet einen attraktiven innerstädtischen Wohn-

standort.  

Aus diesen Gründen wird innerhalb des Plangebiets ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) festgesetzt. Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung verfolgt das städtebauliche Ziel, die Entwicklung des 

Wohngebietes planerisch zu steuern und ein neues Wohnraumangebot zu schaffen. Damit ist es aus den Darstellungen des 
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derzeit geltenden Flächennutzungsplanes, welcher „Gemischte Baufläche“ darstellt, insbesondere wegen der geringen Flä-

chengröße, als entwickelt anzusehen.  

Allgemeine Wohngebiete dienen vorrangig dem Wohnen. Neben der überwiegenden Wohnnutzung können jedoch unterge-

ordnet einzelne ergänzende, das Wohnen nicht störende Nutzungen zugelassen werden. Für das geplante Wohngebiet 

werden insoweit im Sinne einer lebendigen und nachhaltigen Nutzungsmischung potenzielle, ergänzende Nutzungen zuge-

lassen. Für das geplante Wohngebiet soll die Integration von allgemein zulässigen Einrichtungen, wie der Versorgung des 

Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke grundsätzlich ermöglicht werden. Sofern langfristig einzelne der genannten Nutzungen im Wohngebiet 

untergebracht werden, kann dies zur Sicherung einer gewissen fußläufigen Infrastruktur, Versorgung und Belebung des 

Wohngebiets und somit zu einer mit dem Wohnen verträglichen Nutzungsmischung beitragen. Auch nicht störende Hand-

werksbetriebe können grundsätzlich zu einer sinnvollen Ergänzung der zulässigen Wohnnutzungen beitragen und werden 

zugelassen. Im Einzelfall kann hier geprüft werden, ob ein verträgliches Einfügen in das Wohngebiet möglich ist. Mit dem 

getroffenen Zulässigkeitskatalog wird gleichzeitig auf der Planungsebene ausgeschlossen, dass zum geplanten Wohnstand-

ort unverträgliche oder konfliktbeladene Nutzungen angesiedelt werden. Im WA2 werden zudem 2 Gästewohnungen zuge-

lassen. Diese können zur Unterbringung von Besucher*innen oder Gästen der Bewohner*innen des Wohngebiets dienen. 

Dieses kann gerade bei kleineren Wohnräumen eine gute Möglichkeit bieten, außerhalb des Wohnraums Besucher*innen 

aufzunehmen und somit die Wohnqualität zu steigern.  

Im WA1 und WA 4 können ausnahmsweise zudem sonstige nicht störende Gewerbebetriebe wie beispielsweise kleinere 

Dienstleistungsbetriebe, Büronutzungen, Friseursalons, physiotherapeutische oder ärztliche Praxen zugelassen werden, 

wenn sie das Wohnen nicht wesentlich stören und insbesondere den Charakter des Wohngebietes nicht beeinträchtigen. 

Solche Nutzungen können in besonderen Fällen zugelassen werden, um langfristig bedarfsgerecht auf neuere Entwicklun-

gen und Nachfragen reagieren zu können. Mit der getroffenen Festsetzung können solche gewerbliche Nutzungen auf die 

Bereiche westlich des Werkhofs sowie den Bunker planerisch gesteuert und somit auf die hierfür im Plangebiet am besten 

geeigneten Bereich gelenkt werden. Zudem sind im Bereich des WA2 solche Einrichtungen und Räume in der Erdgeschoss-

ebene- bzw. Untergeschoss in untergeordnetem Umfang eingeplant und im WA 2 nur dort als zulässig festgesetzt. Insge-

samt wird damit sichergestellt, dass die gewerblichen Nutzungen räumlich ausschließlich auf geeignete und im Vorhaben 

vorgesehene Bereiche räumlich gesteuert werden. Damit wird gleichzeitig ausgeschlossen, dass mittelfristig dringend benö-

tigter Wohnraum zugunsten gewerblicher Nutzungen umgewandelt werden kann. 

Die mit dem geplanten Wohnstandort unverträglichen Nutzungen werden ausgeschlossen. Innerhalb des Allgemeinen 

Wohngebietes sind die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tank-

stellen sowie Beherbergungsbetriebe (Hotels) unzulässig, da hierdurch Störungen der schutzbedürftigen Wohnnutzungen 

und der städtebaulichen Ordnung nicht auszuschließen sind. Das Plangebiet ist insbesondere wegen seiner geringen Größe 

nicht für die Ansiedlung von flächenintensiven Betrieben wie Gartenbaubetriebe oder Tankstellen geeignet; diese würden 

die gewünschte Wohnnutzung verdrängen. Zudem gibt es für flächenintensive Nutzungen besser geeignete Stellen im 

Stadtgebiet. Auch wären solche Einrichtungen mit störenden Besucherverkehren verbunden. Insoweit werden diese Nutzun-

gen nicht für das Allgemeine Wohngebiet vorgesehen. Sinngemäß gilt dies auch für Verwaltungen, die gleichfalls durch ho-

hes Besucheraufkommen gekennzeichnet sind und zu einer Unverträglichkeit mit dem Wohnen führen können. Insoweit 

werden auch solche Einrichtungen ausgeschlossen. Die unter die Begrifflichkeit der sonstigen nicht störenden Gewerbebe-

triebe fallenden Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO sind gleichfalls im Allgemeinen Wohngebiet unzulässig. In Aachen 

wurde die Nutzungsänderung von Wohnraum zu Ferienwohnungen in den letzten Jahren immer mehr nachgefragt. Ferien-

wohnungen sind im gesamten Plangebiet ausgeschlossen, da diese die Förderung des Dauerwohnens im Gebiet und den 

Gebietscharakter beeinträchtigen können. Die Preise solcher Ferienwohnungen sind in der Regel deutlich niedriger als bei 

Hotelübernachtungen. Dennoch lässt sich für den Anbieter mehr Rendite erzielen als bei einer reinen Wohnnutzung. Im 

Plangebiet soll vermieden werden, dass auf diese Weise Dauerwohnungen verdrängt werden. Eine Grundlage dafür ist die 
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Wohnraumschutzsatzung, die der Rat der Stadt am 10.07.2019 zur Erhaltung von Wohnraum im Stadtgebiet Aachen be-

schlossen hat. Die Satzung ist am 01.08.2019 in Kraft getreten. Damit reagiert die Stadt Aachen auf den angespannten 

Wohnungsmarkt mit einer Satzung, die den Wohnungsbestand schützt, indem sie Zweckentfremdung, Leerstand und Ab-

bruch von Wohnraum entgegentritt. Die Wohngebiete WA2 und WA3 sind in großem Maß für die Umsetzung von Wohn-

raum vorgesehen. Betriebliche Wohnungen wie z.B. Boardinghouses oder ähnliches werden hier ausgeschlossen, um eine 

potenzielle Umwandlung von regulärem Wohnraum in gewerbliche Wohnungen auszuschließen. 

Über die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets hinaus wird innerhalb des Plangebiets, jedoch außerhalb des Vorha-

ben- und Erschließungsplans, eine im Sinne des § 12 Abs. 4 BauGB einbezogene Fläche als Sondergebiet festgesetzt. 

Diese Fläche überlagert einen Ausschnitt des rechtskräftigen Nachbarbebauungsplans Nr. 921. Dort wird die bestehende 

Festsetzung einer nicht überbaubaren Fläche des SO Krankenhaus (Parkhaus) in ein Sondergebiet mit Überbauungsmög-

lichkeit als Parkhaus festgesetzt. Diese Festsetzung dient dazu, eine baulich nicht zu nutzende Fläche zwischen bestehen-

dem Parkhaus und der Neubebauung zu vermeiden. So soll außerdem in diesem kleinen Teilbereich zusätzlicher Parkraum 

für das Luisenhospital eingerichtet werden, um die dort angespannte Parkraumsituation etwas zu entlasten. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für das Allgemeine Wohngebiet wird eine maximal zulässige Grundfläche (GR) von 5.400 m² festgesetzt. Dies bedeutet, 

dass die hochbaulichen Anlagen (Wohngebäude mit auskragenden Balkonen, Gewerbebauten) insgesamt maximal 5.400 

m² innerhalb des Wohngebiets überdecken dürfen. Somit wird der Versiegelungsrad durch die geplanten Hochbauten im 

Allgemeinen Wohngebiet auf rund 43 % begrenzt. Der Orientierungswert des § 17 BauNVO zum Maß der baulichen Nut-

zung wird hinsichtlich der Grundflächenzahl von 0,4 geringfügig überschritten. Diese Überschreitung ist städtebaulich ver-

tretbar, da es sich um eine urbane Innenentwicklung mit einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden handelt. Dabei 

steht der geringfügigen Überschreitung des Dichtewertes von 0,4 in der Abwägung die Entwicklung eines intensiv begrünten 

Wohngebiets mit hohen Anteilen an Dachflächenbegrünung ausgleichend gegenüber. 

Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets bis zu einem Gesamtversiegelungsgrad 

von 7.100 m² – dies entspricht rechnerisch einer Grundflächenzahl von rund 0,55 – berücksichtigt darüber hinausgehend 

notwendige Wege, Zufahrten, Treppenanlagen, Spiel- und Platzflächen, Nebenanlagen etc. und zudem die weitere Gestal-

tung der Außenanlagen. Mit der Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten Grundfläche wird die Funktionalität der ge-

planten Freiflächen und somit die Freiraumqualität im Wohngebiet planerisch vorbereitet. Damit werden auch im Freiraum-

konzept vorgesehene Einrichtungen in den Freianlagen, wie zum Beispiel Wege und der Spielplatz sowie die Zugänge zu 

den Häusern berücksichtigt. Insgesamt wird mit diesen Festsetzungen planerisch gesteuert, dass im Allgemeinen Wohnge-

biet ein Versiegelungsgrad von 0,55 nicht überschritten wird und die verbleibenden Flächen unversiegelt zu gestalten sind. 

Die gemäß § 17 i.V.m. § 19 BauNVO geltenden Orientierungswerte für das Maß der baulichen Nutzung sowie die zulässi-

gen Überschreitungen durch Nebeneinrichtungen werden durch diese Festsetzung insgesamt annähernd eingehalten. Hier-

bei ist zu berücksichtigen, dass die planungsrechtlich festzusetzende Grundfläche nicht mit der Versiegelungsbilanz des 

freiraumplanerischen Konzeptes identisch ist. Dies resultiert daraus, dass unterschiedliche Berechnungsmethoden herange-

zogen wurden (bspw. Abschläge zur Dachbegrünung im Freiraumkonzept; andere Bewertung der Balkone in der planungs-

rechtlichen Festsetzung etc.). 

Das Grundstück darf zudem durch Tiefgaragen sowie sonstige bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 

die das Plangebiet lediglich unterbaut wird, bebaut werden. Für solche unterirdischen Bauwerke und damit zur Sicherung 

eines autofreien Quartiers auf der Fußgängerebene, darf die oben gennannte Grundfläche überschritten werden. Diese 

Überschreitungen werden zugelassen, um den städtebaulichen Zielen „Schaffung von attraktivem Wohnraum in zentralen 

Lagen“ und „Innenentwicklung“ mit einer verträglichen Verdichtung nachzukommen. Insbesondere ist es städtebauliches 

Ziel, oberirdische Versiegelung und die Beeinträchtigung der Freiraumnutzung durch die Anordnung von ebenerdigen Stell-

plätzen zu vermeiden. Dementsprechend ist es zwingender Bestandteil des Gesamtvorhabens, bis auf wenige Ausnahmen 

die Stellplätze in Tiefgaragen mit begrünten Dächern unterzubringen. In Kombination mit der Festsetzung zur zwingenden 
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Begrünung der Dächer von Tiefgaragen kann somit die gestalterische Qualität der Freiflächen sichergestellt und oberirdisch 

ein annähernd autofreier Blockinnenbereich im Plangebiet erreicht werden. 

Über die im Allgemeinen Wohngebiet zulässige Versiegelung hinaus ist auch eine bauliche Nutzung innerhalb des SO Park-

haus zulässig. Hierbei handelt es sich um eine 90 m² große Fläche, die für eine „Lückenschließung“ am Parkhaus herange-

zogen werden kann und vollflächig versiegelt werden darf. 

Die mit der Bebauung angestrebte Bruttogeschossfläche von rund 15.811 m² ermöglicht die Entwicklung der geplanten 166 

Wohneinheiten sowie der gewerblichen Nutzungen. Aus der Bruttogeschossfläche abgeleitet ergibt sich rechnerisch eine 

geplante Geschossflächenzahl (GFZ) von rund 1,2 für das Allgemeine Wohngebiet. Mit diesem Maß der baulichen Nutzung 

und aufgrund der vorgesehenen Freiflächenanteile wird der geltende Orientierungswert des § 17 BauNVO hinsichtlich der 

Obergrenze der Geschossflächenzahl von 1,2 eingehalten. 

Die Höhenentwicklung der geplanten Gebäude wird ausgehend von dem überarbeiteten Wettbewerbsergebnis abschlie-

ßend durch die Festsetzung maximaler Bauhöhen planerisch gesteuert. Der Bebauungsplan sieht je nach Standort differen-

zierte Höhen vor. Damit werden die in Kapitel 0 aufgezeigten Ziele und Inhalte des städtebaulichen Konzeptes im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung umgesetzt. Die festgesetzten Gebäudehöhen werden für den Bereich westlich des Werk-

hofs, der eine geplante Geländehöhe von 179,5 m ü. NHN vorsieht, gestaffelt. Von Süd nach Nord entwickeln sich Gebäu-

dehöhen ausgehend von einer der Hochgarage des Luisenhospitals angelehnten Höhe von rund 16 m über Gelände bis zu 

13 m und rund 12 m ab. Die Wohnbebauung östlich des Werkhofs erreicht eine wahrnehmbare Gebäudehöhe von rund 

12 m über Gelände. 

 

Abbildung 6:  Gebäudeschnitt Bereich westlich Werkhof - Entwurf, Stand 15.06.2022 

 Quelle: Hector 3 Architekten 

 

Im geplanten Kastanienhof wird die Gebäudehöhe ebenfalls mit rund 12 m bis 13 m über der Platzfläche wahrnehmbar sein. 

Die geplante Kita mit darüberliegenden Wohnnutzungen erzielt eine für die Fußgänger*innen wahrnehmbare Höhe von ca. 

16 m. 

Die geplante Aufstockung des Bunkers erreicht entlang der Bebauung an der Südstraße eine Höhe von rund 10 m, die Ge-

samthöhe liegt damit bei rund 20 m. Ausschließlich gebäudetechnische Anlagen dürfen diese Höhe auf einem räumlich be-

grenzten Bereich überschreiten. Da dieser Bereich von der Außenkante des Bunkers zurückversetzt ist, ist diese kleinflä-

chige Überschreitung für Passant*innen nicht wahrnehmbar. 
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Abbildung 7:  Gebäudeschnitt Bereich Bunker; Entwurf, Stand 15.06.2022 

 Quelle: Hector 3 Architekten 

 

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH über NHN) dürfen nur punktuell und aus betriebsnot-

wendigen Gründen durch folgende, in den schriftlichen Festsetzungen angeführten Aufbauten ausnahmsweise überschritten 

werden. Diese Aufbauten – so beispielsweise Aufzugmaschinenhäuser – sind notwendig, um die Gebäude zu betreiben. Da 

diese explizit nur in räumlich begrenztem Umfang zulässig sind und räumlich von der Außenkante der Gebäude zurücktre-

ten, werden diese nicht für die Passant*innen einsehbar sein. Insgesamt bleibt der Charakter des Gesamtgebiets und der 

geplanten Gebäudekubaturen dabei gewahrt. Zudem sind die technischen Anlagen einzuhausen und an die Gestaltung der 

Fassaden anzugleichen. Da die Aufbauten damit nur untergeordnet und räumlich begrenzt sowie gestalterisch in das Ge-

samtgebäude eingebunden werden, entsteht in Verbindung mit den zwingend vorgeschriebenen Dachbegrünungen ein aus-

gewogenes Bild der Dachlandschaft. 

4.3 Bauweise 

Für weite Teile des Plangebiets wird keine Bauweise festgesetzt. Damit ist die Auslösung von Abstandsflächen in diesem 

Bereich zu beachten. Um das städtebauliche Ziel, im Bereich des Werkhofs künftig eine durchgehende Baukante herzustel-

len, zu erreichen, wird westlich des Werkhofs eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Damit ist an dieser Stelle jeweils auf 

die seitliche Grundstücksgrenze zu bauen. Die durch ein „g“ im Rechtsplan eingetragene Festsetzung gilt für die gesamte 

überbaubare Fläche im WA1. 

Ein Sonderfall besteht im Bereich der geplanten Übergänge zu Nachbargrundstücken. Dort wird in Anlehnung an die derzei-

tige Bebauung eine Grenzbebauung zugelassen. Insoweit wird festgesetzt, dass an diese anzubauen ist.  

4.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und Baulinien festgesetzt. Wird eine Baugrenze festge-

setzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese grundsätzlich und soweit nicht anders festgesetzt, nicht überschreiten, 

wohl aber von diesen zurückspringen. Die Baugrenzen richten sich an dem konkreten Vorhaben bzw. dem städtebaulichen 

Konzept aus und nehmen sowohl die Gebäude- und Hofformen als auch die Raumkanten entlang der inneren Erschlie-

ßungswege auf. Geplante Freiräume und Aufenthaltsbereiche im Plangebiet werden von den Baugrenzen als nicht überbau-

bare Flächen ausgespart. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, 
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Erker sowie Balkone ist bis zu einer Tiefe von 3,0 m unter Berücksichtigung der Abstandflächenregelung der BauO NRW 

zulässig. Ausgenommen hiervon sind Baugrenzen, die unmittelbar entlang von Flächen außerhalb des Plangebiets angren-

zen. Die Festsetzung zur Überschreitung der Baugrenze wird notwendig, da Gebäudeteile, wenn sie fest mit dem Gebäude 

verbunden sind, als Teile des Hauptgebäudes anzusehen sind und dementsprechend ohne diesbezügliche Festsetzung 

ausschließlich innerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen werden können.  

Angrenzend an das bestehende Parkhaus sowie im Bereich des Bunkers wird eine Baulinie festgesetzt, um dort den plane-

risch entwickelten baulichen Abschluss und Anbauten an den Bestand sicherzustellen. Dort ist zwingend auf die Baulinie zu 

bauen, um die städtebauliche Funktion und Gestalt des umgebauten Bunker-Gebäudes dauerhaft sicherstellen zu können.  

Im Norden und Westen des Plangebiets befinden sich weitere Bereiche, in denen die geplante Bebauung an vorhandene 

Gebäude auf Nachbargrundstücken angrenzt. Dort werden Baugrenzen festgesetzt und mit dem Zusatz „Grenzbebauung 

zulässig“ gekennzeichnet. In diesen Bereich ist die geplante Bebauung höher als die angrenzende Nachbarbebauung. Die 

Festsetzung „Grenzbebauung zulässig“ ermöglicht einen direkten Anbau an die vorhandene Bebauung. 

Insgesamt ermöglichen die überbaubaren Flächen damit ein angemessenes Einfügen der Planung in die umliegende Be-

bauung und berücksichtigen die benachbarten Baustrukturen. Die Festsetzung trägt zu einer städtebaulich geordneten Ent-

wicklung des Baugebiets bei und sichert abschließend mit der Ausweisung von nicht überbaubaren Flächen einen hohen 

Freiraumanteil. 

4.5 Flächen für den ruhenden Verkehr 

Im Bereich der geplanten Kita wird eine Fläche für Bedarfsstellplätze festgesetzt (1 Behindertenstellplatz, 1 Stellplatz für 

Anlieferung). Damit wird dem städtebaulichen Ziel Rechnung getragen, dass Menschen mit Handicap Teilhabe am sozialen 

Leben und der Erreichbarkeit von sozialen Einrichtungen haben. Zudem wird dadurch sichergestellt, dass der Betrieb der 

Kita unter Berücksichtigung der notwendigen Anlieferungen gewährleistet ist. Hol- und Bring-Verkehre von und zu der Kita 

werden hierdurch nicht erfasst. Diesbezügliche Verkehre erfolgen über die Parkgarage. Von dort aus können die Kinder zu 

Fuß zur Kita gebracht werden. 

4.6 Nebenanlagen 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind bauliche Anlagen unzulässig. Ausgenommen davon sind Tiefgara-

gen, Stellplätze, E-Ladestationen, Abfalltonnen, Lüftungsschächte, Terrassenabgrenzungen, Hochbeete, Stützmauern, 

Rampen, Fahrradständer, Treppen und Hauseingangsüberdachungen. Mit dieser Festsetzung wird gewährleistet, dass eine 

zu starke Überfrachtung und Versiegelung der geplanten Freiräume verhindert wird. Andererseits werden solche Anlagen, 

die zum Betrieb des Wohngebiets erforderlich sind, explizit zugelassen. Damit dient diese Festsetzung der Sicherung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung insbesondere im Bereich der Freiflächen. 

4.7 Stellplätze und Tiefgarage 

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) sowie innerhalb der in der 

Planzeichnung festgesetzten Flächen für Tiefgaragen, Stellplätze zulässig. Fahrradabstellflächen sind gemäß der Umset-

zung des Mobilitätskonzeptes vorwiegend in Tiefgeschossen unterzubringen. Sie sind somit oberirdisch im Freiraum quanti-

tativ deutlich begrenzt. Die räumliche Verortung erfolgt durch das Freiraumkonzept. Mit den getroffenen Festsetzungen wer-

den damit die verbleibenden Freiflächen als Grün- bzw. Spielflächen auf dem Grundstück gesichert und die bauliche Aus-

nutzung des Grundstücks nicht weiter erhöht. Um die gestalterische sowie funktionale Qualität des Innenhofs zu stärken, 

werden 102 PKW-Stellplätze in einer natürlich belüfteten Garage untergebracht. Oberirdisch werden nur 2 Stellplätze im 

Bereich der Kita eingerichtet, um eine behindertengerechte Zuwegung zu den Wohnungen bzw. zur Kita zu erleichtern und 

deren Belieferung zu sichern. Dieser Stellplatz liegt unmittelbar an der westlichen Zufahrt, so dass diese Bedarfsverkehre 

den grundsätzlich autofreien Innenbereich nur sehr eingeschränkt mit vereinzelten Kfz-Fahrten belasten.  
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Aufgrund der in Kapitel 3.4 beschriebenen besonderen verkehrlichen Standortqualitäten des Vorhabens und der infolgedes-

sen gegebenen Möglichkeit, einen Stellplatznachweis abweichend von der geltenden Satzung zu treffen, wird gemäß § 89 

Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB festgesetzt, dass im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans 103 Kfz-Stellplätze und 709 Fahrradstellplätze zu errichten sind. Die Festsetzung der Stellplätze für PKW und 

Fahrräder erfolgt auf der Basis eines Mobilitätskonzepts, das die Eigenschaften und verkehrlichen Qualitäten des Standorts 

berücksichtigt. Die Mobilität der Bewohner*innen ist auch bei einem geringeren Stellplatzangebot für private PKW sicherge-

stellt und die städtebauliche Ordnung wird durch diese Maßnahmen gewahrt.  

Dabei wird sichergestellt, dass die Tiefgarage nur den Eigentümer*innen, Mieter*innen und Besucher*innen des Vorhabens 

zur Verfügung stehen wird.  

4.8 Technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien 

Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der 

baulichen Anlagen, soweit sie in den Abstandsflächen zulässig sind, sind zu mindestens 50 % mit Anlagen zur energeti-

schen Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie (Solarmindestnutzfläche) auszustatten.  

Als nutzbare Dachflächen gelten diejenigen Flächen, die zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie aus technischen und 

wirtschaftlichen Gründen geeignet sind. Der nutzbare Teil der Dachfläche ist im Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach 

sind von der Dachfläche, die nicht nutzbaren Flächenanteile in m² abzuziehen. Nicht nutzbar sind: 

• ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche (Nachweis durch Sachverständigen) 

• erheblich verschattete Teile der Dachfläche durch Nachbargebäude, Dachaufbauten und Vegetation 

• von anderen Dachnutzungen beanspruchte Dachflächen, wie Dachflächenfenster, Gauben, Dacheinschnitte und haus-

technische Anlagen (dabei ist die begrenzte räumliche Zulässigkeit von haustechnischen Anlagen gemäß der Standard-

festsetzung der Stadt Aachen zu beachten) 

 

4.9 Lärmschutz 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes war eine schalltechnische Untersuchung zu den Verkehrslärm- sowie Gewerbe-

lärmimmissionen des Parkhauses im Plangebiet durchzuführen. Die Berechnungen haben gezeigt, dass bezüglich des Ge-

werbelärms sowohl bei Betrachtung der Parkhausnutzung durch das Krankenhaus streng nach TA Lärm (Szenario 1, siehe 

auch Kapitel 5.1) als auch bei Betrachtung der Nutzung durch Anwohnende in Anlehnung an die TA Lärm (Szenario 2) die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Umfeld des Plangebietes eingehalten werden. An der geplanten Bebauung im Wohn-

gebiet ergeben sich hingegen durch das Parkhaus im Bereich des Werkhofes Überschreitungen tags von bis zu 5 dB(A) in 

Szenario 1 und nachts von bis zu 8 dB(A) in Szenario 2. Daher sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Der Bebauungs-

plan enthält eine Festsetzung, dass bestimmte Fassaden der Parkhauserweiterung auf den Ebenen -1, 3, 5 und 7 geschlos-

sen auszuführen sind. Diese rund 6 m langen Fassadenabschnitte sind mit einem Material zu gestalten, dass ein Schall-

dämmmaß R‘w,ges > 24 dB aufweist.  

Die Untersuchungen zum Verkehrslärm Straße und Schiene ergaben, dass die Orientierungswerte bei freier Schallausbrei-

tung für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags durchgehend und 45 dB(A) nachts überwiegend an den geplanten Ge-

bäuden eingehalten werden. Lediglich in kleineren Bereichen des geplanten Werkhofs ergeben sich nachts Überschreitun-

gen des Orientierungswertes um bis zu 1 dB(A). Aufgrund der nur sehr geringen Überschreitung in einem Bereich ohne ge-

plante Wohnnutzungen sind bezogen auf den Verkehrslärm keine Maßnahmen erforderlich. 

Insgesamt wird mit der Planung dem Schutzbedürfnis gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangebietes 

Rechnung getragen.  
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4.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

Die im Bebauungsplan festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sichern das städtebauliche Ziel, eine Durchquerbarkeit 

des Plangebiets für die Allgemeinheit zu schaffen und somit den öffentlichen Belang der fußläufigen Vernetzung zu sichern. 

Hierzu sind die im Bebauungsplan mit G festgesetzten Flächen mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemein-

heit belastet. Überdies wird mit der Festsetzung von G+- Flächen, die zusätzlich mit einem Geh- Fahr- und Leistungsrecht 

zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten sind, gesichert, dass Ver- und Entsorgungsfahrzeuge beispielsweise 

zu Wartungszwecken oder zur Müllabfuhr in das Plangebiet einfahren können.  

Innerhalb des Boxgrüns ist die Festsetzung eines Geh- und Radfahrrechts nicht erforderlich, da sich das Grundstück in 

städtischem Eigentum befindet. Sofern das Grundstück wider Erwarten verkauft werden sollte, wird eine entsprechende 

Dienstbarkeit eingetragen. 

4.11 Dachbegrünung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt auf Basis des Freiraumkonzeptes differenzierte Maßnahmen der Dach- und 

Tiefgaragenbegrünung fest. Demzufolge werden die Flachdachflächen mit einer standortgerechten Vegetation mindestens 

extensiv begrünt. Mit der Begrünung erfolgt eine Erhöhung des Vegetationsanteils im Plangebiet und trägt damit zur Küh-

lung und Gestaltung des Allgemeinen Wohngebietes bei. Dabei ist die extensive Begrünung mit der Errichtung der geplan-

ten, aufgeständerten Anlagen für Solarenergie vereinbar. Weitere Flächen werden intensiv begrünt und als Dachgärten ge-

staltet. Ausschließlich verglaste Flächen, Technikaufbauten sowie Wege, Terrassen- und Dachterrassenflächen dürfen von 

einer Begrünung ausgenommen werden, um betriebsbedingte Anlagen, aber auch ein gewisses Maß an einer Dachflächen-

nutzung nach Maßgabe des Freiraumkonzeptes zu ermöglichen. 

Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäudeteilen ist – soweit sie nicht durch Gebäude überbaut oder versiegelt 

werden – eine Vegetationsfläche bestehend aus einer mindestens 60 cm starken Bodensubstratschicht zuzüglich einer 

Drainschicht fachgerecht aufzubauen. Auch diese Festsetzung trägt in Verbindung mit einer Bepflanzung zur Sicherung 

eines Grünflächenanteils im Plangebiet und somit der stadtklimatischen und gestalterischen Aufwertung bei. 

4.12 Grünflächen 

Die im Plangebiet gelegene Grünfläche hinter den Häusern Boxgraben 59-61 (Boxgrün) wird als solche dauerhaft gesichert. 

Die Fläche besitzt mit ihrem Baumbestand und ihrem gestalterischen Charakter eine stadtklimatisch wichtige Kühlfunktion 

und erzeugt eine Grünkulisse, die erheblich zur Wohnqualität der umliegenden Wohnungen beiträgt. Sie soll zukünftig zu-

sätzlich dem Aufenthalt bzw. als öffentlich nutzbarer Durchgang dienen. Der Grünbestand soll weitgehend erhalten bleiben 

und es sollen nur geringe Eingriffe wie verkehrssichernde Maßnahmen und die Anlage eines Weges erfolgen. Zudem wird 

der Baumbestand behutsam ergänzt. 

Wegen des zurückliegenden, introvertierten Charakters der Fläche wird sie als „private Grünfläche“ mit der Zweckbestim-

mung „Naturnahe Parkanlage“ festgesetzt. Somit sichert der Bebauungsplan abschließend die Integration des Parks in das 

städtebauliche Gesamtgefüge und setzt damit einen wichtigen Baustein des freiraumplanerischen Konzeptes um. 

4.13 Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Ein Teil des vorhandenen Baumbestandes wird über zeichnerische und schriftliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 25a BauGB einzelstammweise zum Erhalt festgesetzt, da er aufgrund seines Alters und seiner Größe eine raumbil-

dende Wirkung hat und damit ein wesentliches Element der künftigen Freiraumgestaltung darstellt. Dies umfasst bspw. die 

namensgebende Esskastanie im Kastanienhof, aber auch Bäume im Umfeld des Bunkers sowie Bäume in der geplanten 

Außenfläche der Kindertagesstätte. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen.  
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Darüber hinaus erfolgt eine flächige Sicherung des Baumbestandes für zwei Teilbereiche. Die innerhalb der „Umgrenzung 

von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

sowie von Gewässern“ mit der Kennzeichnung A stehenden 5 Bäume dienten über den Bebauungsplan 921 als Ausgleich 

für den Bau des Parkhauses des Luisenhospitals. Mit der Festsetzung wird die Erhaltung dieses Baumbestandes dauerhaft 

gesichert. Der westlichste Baum dieser Baumreihe (B88) muss vorhabenbedingt entfallen, wird aber durch eine Neupflan-

zung ersetzt.  

Mit der „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ mit der Kennzeichnung B erfolgt eine Sicherung des Baumbestandes im 

Boxgrün. Hierdurch wird der Baumbestand dauerhaft erhalten, bei Abgang muss nachgepflanzt werden. Die im Baumbilanz-

plan dargestellten Nummern B77 und B78 kennzeichnen im Boxgrün zwei Haselnusssträucher, die für die Umsetzung der 

Planung entfallen müssen. Diese unterliegen jedoch nicht den Regelungen der Baumschutzsatzung. 

Von in der Baumkartierung erfassten Gehölzen fallen 68 Bäume unter den Schutz der Baumschutzsatzung. Für die Umset-

zung der städtebaulichen Planung müssen 47 Bäume gefällt werden, wovon 34 nach Satzung geschützt sind. Innerhalb des 

Plangebietes erfolgt jedoch die Neupflanzung von 53 Bäumen, die als Ausgleich im Sinne der Baumschutzsatzung ange-

rechnet werden können. Dies wird über eine Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sichergestellt. Mit den geplan-

ten Neupflanzungen wird einerseits der Baumbestand im Boxgrün behutsam ergänzt. Zum anderen wird mit linearen Pflan-

zungen der Verlauf der Ost-West-Wegeverbindung betont. Des Weiteren erfolgen Ergänzungen des vorhandenen Baumbe-

standes am Bunker. Weitere Pflanzungen gliedern die Platz- und Freiraumbereiche sowie die Außenanlagen der geplanten 

Kindertagesstätte.  

Zum Gesamtausgleich der nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume ist jedoch die Anpflanzung von 58 Bäumen erfor-

derlich (incl. des Ersatzes des Baumes B88). Die verbleibenden 5 Exemplare werden an externen Standorten innerhalb des 

Geltungsbereiches der Aachener Baumschutzsatzung gepflanzt. 

Zur Begrünung der Tiefgaragendecken, die nicht überbaut werden, ist die Anpflanzung weiterer Gehölze vorgesehen. Eine 

Festsetzung dieser Pflanzungen im Bebauungsplan erfolgt nicht. 

Die innerhalb der „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ liegenden 

Flächen sind unversiegelt zu gestalten und entsprechend der Maßgaben des Freianlagenplans als Rasen- bzw. Wildblumen-

wiese zu gestalten. Diese Flächen dienen als Ersatz für die Reduzierung der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen“ aus dem Bebauungsplan Nr. 921. Eine Reduzierung dieser Flächen ist erforderlich, um 

die Erschließung des Baugebietes sicherstellen zu können. Eine anderweitige Erschließung des Plangebiets ist ohne erheb-

liche Eingriffe (z.B. Abriss von Wohngebäuden) nicht möglich. Diesem Belang wird in der Abwägung ein höheres Gewicht 

gegenüber dem Erhalt der Ausgleichsflächen beigemessen. Die Ausweisung der neuen Flächen erfolgt jedoch in der gleichen 

Größenordnung wie die entfallenden Flächen. 

Die Festsetzungen dienen insgesamt der Sicherung der Eingrünung des Allgemeinen Wohngebietes. Insbesondere über 

den Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen wird eine Beschattung der Grün- und Freiflächen sichergestellt, um hier eine 

Aufenthaltsqualität auch in den wärmeren Sommermonaten sicherzustellen. Der Einsatz von blühenden Gehölzen lässt dar-

über hinaus den Wechsel der Jahreszeiten nachvollziehen. Die Artenauswahl umfasst neben heimischen Arten auch Arten, 

die an die besonderen städtischen Standortbedingungen sowie an die absehbaren Auswirkungen des Klimawandels ange-

passt sind. 

Die genaue Lage der jeweiligen Bäume und Sträucher wird nicht festgesetzt, um die zukünftige Gestaltung des Plangebiets 

nicht einzuschränken. 
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4.14 Gestalterische Maßnahmen 

Entsprechend des architektonischen Konzeptes und zur homogenen Gestaltung der Dachlandschaft sind im Plangebiet als 

Dachform nur Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis 10° zulässig. 
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5. Umweltbelange 

5.1 Schutzgut Mensch 

Verkehrslärm 

Das Plangebiet wird durch Straßenverkehrslärm aus Richtung Norden (Boxgraben) sowie durch Schienenverkehrslärm aus 

Richtung Süden beaufschlagt. Im Bebauungsplanverfahren wurden daher in einer schalltechnischen Untersuchung die Ein-

wirkungen durch den Straßen- und Schienenverkehr der umliegenden Verkehrswege auf das Plangebiet untersucht (Peutz 

Consult (2022): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Südstraße / Mariabrunnstraße / Luisenhöfe“ in 

Aachen. Bericht C 5228-2.2 vom 23.06.2022 / Druckdatum: 04.07.2022).  

Tags liegen bei freier Schallausbreitung – unter Berücksichtigung der abschirmenden Wirkungen der bestehenden Ge-

bäude, aber ohne geplante Gebäude im Geltungsbereich - Beurteilungspegel von bis zu etwa 54 dB(A) an den geplanten 

Baugrenzen vor. Die Orientierungswerte der DIN 18805 werden damit eingehalten. Nachts liegen die Beurteilungspegel 

überwiegend unter dem Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A). Nur in einem kleinen Bereich des Werkhofs liegen 

Werte von bis zu 46 dB(A) vor. Da diese Überschreitung der Orientierungswerte sehr geringfügig ist und die betroffenen 

Bereiche nicht für Wohnen genutzt werden, sind hier keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Unter Berücksichtigung der 

abschirmenden Wirkung der Bestandsbebauung sowie der geplanten Gebäudekörper sinken die Beurteilungspegel wegen 

der Eigenabschirmung weiter auf Werte von maximal 52 dB(A) tags und auf 45 dB(A) nachts.  

Weiterhin wurde die Verkehrslärmänderung im Umfeld des Plangebietes durch die zusätzlichen Verkehre berechnet. Hierbei 

stellt sich heraus, dass sich Pegelerhöhungen von bis zu 1,3 dB(A) tags und 0,5 dB(A) nachts im Bereich der Mariabrunn-

straße ergeben. Am Tag werden im Bereich der maximalen Erhöhungen bei Umsetzung des Vorhabens die Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV für ein Wohngebiet noch eingehalten. Im Nachtzeitraum werden hier die Immissionsgrenz-

werte bereits im Nullfall überschritten. Die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden allerdings grund-

sätzlich hier eingehalten. 

Ansonsten werden im Umfeld Verkehrslärmerhöhungen im Bereich von unter 1 dB(A) prognostiziert. Diese Unterschiede 

sind für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar. Im Bereich des Boxgrabens treten an Gebäuden bereits im Nullfall in-

nerhalb des Tageszeitraums Beurteilungspegel von ≥ 70 dB(A) bzw. im Nachtzeitraums Beurteilungspegel von ≥ 60 dB(A) 

auf. Bei Umsetzung der Planung werden diese Beurteilungspegel nicht bzw. nur minimal um 0,1 dB(A) tags erhöht und kön-

nen somit hingenommen werden.  

Gewerbelärm 

Hinsichtlich möglicher Gewerbelärmemissionen und -immissionen wurden die Auswirkungen des Parkhauses inklusive der 

geplanten geringfügigen Erweiterung auf die bestehende Bebauung im Umfeld sowie auf die geplante Bebauung im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans untersucht. Dabei wurden zwei Szenarien betrachtet: 

• Szenario 1: Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen der durch Mitarbeitende und Besucher*innen des Krankenhauses, 

weitere möglicher Nutzer*innen aus dem benachbarten Umfeld sowie der Anwohnenden genutzten Parkebenen 1 bis 8 

als auf der sicheren Seite liegend streng nach TA Lärm  

• Szenario 2: Nutzung der unteren Ebenen -2 bis 0 durch die Anwohnenden der bestehenden Bebauung sowie als Durch-

fahrt zu einer Tiefgarage für die zukünftigen Bewohner*innen im Plangebiet  

 

Die Berechnungen zeigen für beide Szenarien, dass bei Umsetzung des Vorhabens die Immissionsrichtwerte an der umlie-

genden Bestandsbebauung eingehalten werden. Für die geplante Neubebauung am Werkhof ergeben sich auf der Rück-

seite in Szenario 1 Überschreitungen der Immissionsrichtwerte tags um bis zu 5 db(A), in Szenario 2 Überschreitungen der 

Immissionsrichtwerte nachts um bis zu 8 dB(A). Aufgrund dieser Überschreitungen sind Schallschutzmaßnahmen erforder-

lich. 

56 von 72 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 993 Begründung 

- Südstraße / Mariabrunnstraße -  

38 

Die Einhaltung der kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen im Sinne der TA Lärm wurde für Szenario 1 nachgewiesen. In 

Szenario 2 werden die maximal zulässigen Geräuschspitzen im Nachtzeitraum überschritten. Aufgrund der reinen Nutzung 

durch Anwohnende und der Betrachtung der Situation in Anlehnung an die TA Lärm sind diese Überschreitungen nicht rele-

vant. 

Schwingungen und Körperschalle 

Nutzungsbedingt können im Parkhaus Schwingungen entstehen, insbesondere dort, wo Fahrzeuge über Unebenheiten wie 

z.B. Fugen oder eingelassenen Regenabläufe in der Fahrbahnoberfläche fahren. Da das Parkhaus nur Pkw befahren kön-

nen, die Fahrgeschwindigkeit mit < 30 km/h sehr gering ist und die vorhandenen und künftigen Unebenheiten nicht sehr 

ausgeprägt sein werden, ist grundsätzlich von einer verhältnismäßig geringen Schwingungsanregung auszugehen. 

Das bestehende Parkhaus und die Erweiterung des Parkhauses müssen jedoch baulich von den umgebenden Gebäuden 

getrennt sein, um sicherzustellen, dass keine fühlbaren Schwingungen (Erschütterungen) in Sinne der DIN 4150-2 oder 

durch die Schwingungen angeregter Luftschall in den benachbarten Gebäuden auftreten, welche im Sinne der TA Lärm Ka-

pitel 6.2 unzulässig sind. Der Bebauungsplan enthält einen entsprechenden Hinweis. 

Belichtung / Besonnung 

In einem Gutachten wurden mögliche Verschattungen von Wohnungen und den beiden Kindergärten gemäß der bisherigen 

DIN 5034-1:2011-07 untersucht und die Auswirkung der geplanten Aufstockung des Bunkers auf die angrenzende Wohnbe-

bauung betrachtet (Peutz Consult 2022: Besonnungsstudie und Tageslichtuntersuchung zum Bebauungsplan „Südstraße / 

Mariabrunnstraße / Luisenhöfe“ in Aachen. Bericht C 5228-8 vom 25.07.2022). 

Gemäß DIN 5034:2011-07, Teil 1 sollte für Wohngebäude eine minimale Besonnungsdauer der Fassaden zur Tagundnacht-

gleiche (einer der beiden Tage im Jahr, an denen, der lichte Tag und die Nacht gleich lang sind – in Deutschland ist dies 

durchschnittlich der 21. März bzw. der 23. September) von 4 Stunden in der Fensterebene als Mindestmaß erreicht werden. 

Dieses Kriterium sollte für mindestens einen (Wohn-)Raum je Wohnung erfüllt sein. Für Arbeitsräume sind keine Anforde-

rungen definiert. Falls auch in den Wintermonaten eine ausreichende Besonnung gewünscht ist, wird für den Stichtag 17. 

Januar für mindestens einen Wohnraum je Wohnung eine Besonnungsdauer von 1 Stunde vorgeschlagen. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Umfeld bei Realisierung der geplanten Aufstockung des Bunkers lässt sich festhal-

ten, dass Veränderungen der Besonnung auf den benachbarten Gebäuden sowohl zur Tagundnachtgleiche als auch am 17. 

Januar auszumachen sind. Zur Tagundnachtgleiche nimmt die Besonnung in erster Linie auf den Westfassaden der Ge-

bäude an der Südstraße (26-28/30) ab, hierdurch ergeben sich an den Westfassaden Unterschreitungen der Besonnungs-

empfehlungen der DIN 5034-1:2011-07. Die hiervon betroffenen Wohnungen an der Südstraße weisen jedoch eine Durch-

steckung zur Ostfassade auf, welche mit 2,5 Stunden im EG und größer/gleich 3,5 Stunden ab dem 3.OG gut bzw. sehr gut 

besonnt wird. Aufgrund der Durchsteckung der Wohneinheiten ist somit, trotz teilweiser Reduktionen der Besonnung an den 

Westfassaden der Wohneinheiten, von einer insgesamt guten Besonnung weiterhin auszugehen. Aufgrund des geringen 

Sonnenstandes am Stichtag 17. Januar und der insgesamt kurzen Besonnungsdauer wirft die geplante Aufstockung insge-

samt einen weiteren Schatten auf die benachbarte Bebauung auf der Südstraße, sodass im Januar, im Vergleich zur Tag-

undnachtgleiche, die Einwirkung auf die Besonnungssituation der Westfassaden der Nachbarbebauung an der Südstraße, 

in erster Linie die Häuser 20 -30, insgesamt etwas größer ist. 

Auch hier weisen die betroffenen Gebäude an der Südstraße über alle Etagen an der Ostfassade jedoch eine sehr gute Be-

sonnung (Empfehlungen der DIN 5034-1:2011 über alle Etagen erfüllt) auf. Somit ist bei durchgesteckten Grundrissen der 

Wohneinheiten überall von einer Einhaltung der Kriterien am Stichtag 17. Januar auszugehen. 

Besonnungssituation – Planung 
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Die Ergebnisse der Besonnungsstudie / Verschattungsuntersuchung weisen für 75 % der geplanten Wohneinheiten zur 

Tagundnachtgleiche eine, gemäß DIN 5034-1:2011-07 empfohlene, Besonnungsdauer von 4 Stunden nach. Unter Berück-

sichtigung der angestrebten Grundrissaufteilungen wurde festgestellt, dass insgesamt 76 % der Wohneinheiten zum Winter-

stichtag am 17. Januar die Anforderungen der DIN 5034-1:2011-07 erfüllen. 

Tageslichtversorgung 

Die Beurteilung der direkten Besonnung ist nur ein Kriterium der DIN 5034-1:2011-07 zur Beurteilung einer guten Belich-

tungssituation. Ein anderes Kriterium stellt die Sicherstellung eines ausreichenden Helligkeitseindrucks mit Tageslicht und 

eine ausreichende Sichtverbindung nach Außen dar. 

Gemäß Abschnitt 4.3 der DIN 5034-1:2011-07 und der DIN 5034-1:2021-08 kann allgemein geprüft werden, ob Räume hin-

sichtlich ausreichender Belichtung als Wohnraum nutzbar sind. Um gesunde Wohnverhältnisse prüfen zu können, ist daher 

vor allem die Bewertung der Tageslichtbelichtung von Bedeutung. Die Tageslichtberechnung geht gemäß den Vorgaben der 

DIN 5034-3:2007-02 und DIN 5034:2021-08, Teil 3, von bewölktem Himmel aus ("CIE overcast sky"). Folglich ist der Ein-

fluss der Verschattung infolge direkter Besonnung nicht Teil einer Tageslichtuntersuchung. Somit ist die Bewertung der Ta-

geslichtversorgung von Wohnräumen unabhängig von der Himmelsrichtung und sollte daher für alle relevanten Wohnräume 

einer Wohnung nachgewiesen werden. 

Um die gesunden Wohnverhältnisse innerhalb des Plangebietes etwas genauer prüfen zu können, wurden im Sinne einer 

Worst-Case Betrachtung insgesamt drei tageslichttechnisch ungünstige Wohnabschnitte der geplanten Wohnbebauung un-

tersucht und mit den Anforderungen der DIN 5034-1 hinsichtlich ausreichender Helligkeit verglichen. Unter Berücksichtigung 

der in der Besonnungsstudie dokumentierten Grundannahmen und Optimierungsmaßnahmen, kann demnach in allen unter-

suchten Wohnräumen eine gemäß DIN 5034-1:2011-07 und DIN 5034-1:2021-08 auskömmliche Tageslichtversorgung und 

somit gesunde Wohnverhältnisse hinsichtlich natürlicher Belichtung nachgewiesen werden. 

Lichtimmissionen und -emissionen 

In einer Lichtemissionsstudie wurde untersucht, ob die Beleuchtungsanlage des Parkhauses sowie die Scheinwerfer der 

Parkhausnutzer*innen mögliche Lichtimmissionen im Umfeld nach sich ziehen (Peutz Consult 2020a: Lichttechnische Unter-

suchung zum Bebauungsplan „Südstraße / Mariabrunnstraße / Luisenhöfe“ in Aachen. Bericht C 5228-3 vom 10.03.2020). 

Begutachtet wurden eine mögliche Raumaufhellung durch die Beleuchtung des Parkhauses sowie mögliche Blendeffekte 

durch Parkhausbeleuchtung und Fahrzeugscheinwerfer. Beurteilungsgrundlage war die Lichtrichtlinie NRW (Lichtimmissio-

nen, Messung, Beurteilung und Verminderung. Gemeinsamer RdErl. des Ministeriums Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom 11.12.2014. 

Untersuchungsgegenstand war die ursprünglich vorgesehene Erweiterung des Parkhauses des Luisenhospitals, von der 

mittlerweile Abstand genommen wurde. Das Gutachten wies nach, dass die Beleuchtungsstärke auf den umliegenden Fas-

saden auch unter Berücksichtigung einer Summenwirkung der Bestandsanlage überall geringer als 1 lux ist. Damit wurden 

die Immissionsbegrenzungen hinsichtlich der Raumaufhellung überall im Umfeld eingehalten (In dem zu betrachtenden Zeit-

raum bis 22 Uhr ist eine maximale Raumaufhellung von 3 lux in Wohngebieten und 1 lux in Krankenhäusern nicht zu über-

schreiten.). 

Die Immissionsrichtwerte zur Begrenzung der Blendwirkung der Parkhausbeleuchtung wurden unter Berücksichtigung einer 

Maßnahme ebenfalls im Umfeld überall eingehalten. Erforderlich war die Anbringung einer Blende an der neuen Leuchte 

des oberen Parkdecks oder alternativ einer mindestens 12 cm hohen Schute an der rückwärtigen Kurzseite dieser Leuchte. 

Bezogen auf die Blendwirkung der Fahrzeugscheinwerfer war im Bereich der Kita sowie im Bereich der Neuplanung eine 

theoretische Einsichtnahme der Anwohnenden bzw. Nutzer*innen in die Kfz-Scheinwerfer bei Parkvorgängen möglich. Auch 

lag hier eine Unterschreitung des Abstandes von 25 m vor, für den die StVZO die Blendung bei Abblendlicht als aufgehoben 

ansieht. Dieser Wirkung konnte durch einen Sichtschutz im Bereich der Brüstungen des oberen Parkdecks sowie durch 
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Sichtschutzpaneele bzw. Milchglaspaneele bei den unteren Parkebenen entgegengewirkt werden. Die Sichtschutzpaneele 

sollten idealerweise eine Höhe von 1,20 m aufweisen. Bei einer Berücksichtigung dieser Paneele war von keiner Störwir-

kung durch Kfz-Scheinwerfer auszugehen. 

Aufgrund der Planänderung wird auf eine Erweiterung des Parkhauses verzichtet. Die neue städtebauliche Planung schließt 

direkt an das bestehende Parkhaus an. Hieraus resultieren keine Änderungen der Ergebnisformulierung aus der bisherigen 

Untersuchung, da sich mit der Planänderungen mögliche, störenden Lichtquellen lediglich reduzieren. Es ist nicht von Stör-

wirkungen durch Lichtimmissionen bei Realisierung der Planung auszugehen (Peutz Consult GmbH 2022: Lichttechnische 

Untersuchung zum Bebauungsplan „Südstraße / Mariabrunnstraße / Luisenhöfe“ in Aachen. hier: Auswirkungen der Planän-

derung. Stand 02.08.2022). 

Den Blendwirkungen, die durch Kfz-Verkehr auf dem Garagenhof auf die Neubebauung einwirken könnten, wird mit archi-

tektonischen Lösungen wie etwa Jalousien entgegengewirkt.   

Allgemeine Umweltvorsorge 

In einem Gutachten zum Baustellenmanagement wird im Baugenehmigungsverfahren untersucht, wie die Baustellenlogistik 

abgewickelt wird. Darin sind Aspekte der Baustellenzu- und -abfahrt für Abriss und Neubau zu klären. Auszuschließen ist 

eine Nutzung der Flächen des Boxgrün für das Aufstellen von Containern oder zur Lagerung von Baumaterialien. Auch ein 

Überfahren der Flächen ist auszuschließen. 

 

5.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere 

Aufgrund des alten Baumbestandes, der umliegenden Bebauung (inklusive ehemaliger Luftschutzbunker) und der relativ 

störungsarmen Innenblocklage konnte ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten der Artengruppen Fledermäuse und 

Vögel nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde eine Artenschutzuntersuchung durchgeführt. 

Im Plangebiet wurden ausschließlich ubiquitäre Vogelarten wie Amsel, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Rotkehlchen, Mönchs-

grasmücke, Zilpzalp, Blau- und Kohlmeise festgestellt. In den abzureißenden Gebäuden nistet mindestens ein Paar Haus-

rotschwänze. Planungsrelevante Brutvogelarten gemäß LANUV (Auswertung gemäß https://artenschutz.naturschutzinfor-

mationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt) wurden nicht nachgewiesen. 

Der Bunker wird als Winterquartier von Zwergfledermäusen (Pipistrellus pipistrellus) genutzt. Im Rahmen der Begehungen 

wurden 1 bzw. 4 überwinternde Zwergfledermäuse in einem Kellerraum sowie im obersten Geschoss des Bunkers festge-

stellt. Das Vorkommen weiterer Tiere in Ritzen und Spalten konnte nicht ausgeschlossen werden. Dennoch handelt es sich 

nicht um ein Massenquartier, in dem mehrere 100 Tiere angetroffen werden können. 

Der Bunker wird zudem als Sommerquartier / Wochenstube der Art genutzt. Ein weiteres Sommerquartier der Zwergfleder-

maus befindet sich in den Gebäuden der alten Fabrik Kalde (Bereich zwischen Haupt- und Nebengebäude), angrenzend an 

das Grundstück 632. Darüber hinaus konnte ein weiteres Quartier an einem Gebäude am Boxgraben außerhalb des Gel-

tungsbereiches festgestellt werden. Bei beiden Standorten handelt es sich wahrscheinlich um Wochenstuben der Art.  

Die Hauptjagdaktivität der Zwergfledermäuse fand in dem angrenzenden Privatgarten (Grundstück 632) statt, weitere ja-

gende Exemplare konnten auf dem Innenhof der ehemaligen Kalde-Fabrik nachgewiesen werden. 

Im Bereich des Grundstücks 632 wurde zudem eine Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) geortet, die allerdings nur 

über das Gebiet hinweg flog. Ein nachweislich nur sporadisch genutzter Fraßplatz von Langohren befindet sich in der Tor-

einfahrt zum Boxgraben und wird durch die tagsüber stattfindenden Bauarbeiten nicht tangiert. 
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Zur Verhinderung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i. S. des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind gemäß 

Gutachten zur artenschutzrechtlichen Prüfung (Büro Kreutz 2020) die folgenden Maßnahmen erforderlich: 

• M 1: Beschränkung der Gehölzfällung auf den Winterzeitraum: Grundsätzlich sind alle Gehölze, Sträucher, Hochstauden 

und Gebüsche ausschließlich zwischen 1. Oktober und Ende Februar zu fällen. 

• M 2: Baumhöhlenkontrolle: Evtl. zu fällende Höhlenbäume sind ca. 1-2 Wochen im Voraus auf einen potenziellen Fleder-

mausbesatz hin zu prüfen. Sollten hierbei Tiere gefunden werden, ist die Fällung bis nach dem selbstständigen Ausfliegen 

zu verschieben (meist nach wenigen Tagen bis Wochen). Werden keine Tiere nachgewiesen, kann die Höhle mittels 

Reusenprinzip verschlossen werden, so dass ggf. unentdeckte Exemplare aus-, aber nicht wieder einfliegen können. 

• M 3: Abrissbeginn im Winter (außer Bunker): Der Beginn der Abrissarbeiten aller Gebäudeteile außer des Bunkers hat 

außerhalb der Brutzeit europäischer Vogelarten sowie der Wochenstubenzeit von Fledermäusen zwischen 1. Oktober und 

Ende Februar zu erfolgen. Um eine Ansiedlung von Brutvögeln und Fledermäusen im Frühjahr zu vermeiden, sind die 

Arbeiten kontinuierlich fortzuführen, so dass durch die massiven Störungen eine Vergrämung stattfindet. Vor Beginn der 

Abrissarbeiten sind die ermittelten Quartierbereiche der Zwergfledermaus durch einen Fachmann auf Besatz zu überprü-

fen. Sollten hierbei Tiere gefunden werden, sind die Arbeiten bis nach dem selbstständigen Ausfliegen zu verschieben 

(meist nach wenigen Tagen bis Wochen). Sollte dieser Zeitraum aus schwerwiegenden Gründen nicht einzuhalten sein, 

kann das betreffende Gebäude zuvor nochmals intensiv auf einen Brutvogel- und Fledermausbesatz hin geprüft werden. 

Bei einem Negativnachweis können die Arbeiten beginnen, bei einem Positivnachweis ist das weitere Vorgehen mit der 

unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Demontagearbeiten im Innern der Gebäude sind jederzeit möglich; die betref-

fenden Bereiche müssen jedoch im Vorfeld durch einen Fachmann auf einen potenziellen Vogel- oder Fledermausbesatz 

kontrolliert werden 

• M 4: Abriss des Bunkers: Der Bunker dient nachweislich als Wochenstuben- und Winterquartier von Zwergfledermäusen, 

so dass der Beginn der Abriss- bzw. Umbauzeit massiv eingeschränkt werden muss. Um die sensiblen Zeiträume zu 

umgehen, dürfen die Arbeiten nur zwischen September und Oktober bzw. zwischen März und April beginnen und müssen 

dann kontinuierlich fortgeführt werden, um einen erneuten Besatz zu verhindern (Vergrämung). Die Maßnahme ist inten-

siv ökologisch zu begleiten und die Termine ggf. anzupassen. Vor Beginn sind weitere Kontrollen auf einen Fledermaus-

besatz durchzuführen. 

• M 5: Ökologische Baubegleitung (ÖBB): Sämtliche Maßnahmen sind durch einen Fachmann ökologisch zu begleiten. 

Hierzu zählt insbesondere die Kontrolle auf einen Brutvogel- oder Fledermausbesatz je nach Beginn der Abrissarbeiten 

oder bei Fällung von Höhlenbäumen. Auch während der Bauarbeiten ist die ÖBB einzubeziehen (insbesondere am Bun-

ker). Bei Fledermausfunden während der Arbeiten sind diese unverzüglich in dem entsprechenden Bereich einzustellen, 

ein Fachmann zu konsultieren und das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

• C 1: Anbringen künstlicher Fledermausquartiere: An den abzureißenden Gebäuden im Innenhof sowie am Bunker konnten 

durch die Kartierungen Quartiere (wahrscheinlich Wochenstuben) von Zwergfledermäusen nachgewiesen werden. Durch 

den Abriss werden diese Lebensstätten zerstört und müssen durch das Anbringen von Kästen kompensiert werden. 

Hierzu sind insgesamt 15 Fledermaus-Sommerkästen in einem Radius von maximal 500 m um das Plangebiet zu instal-

lieren. Um die Kontinuität der Lebensstätten zu gewährleisten, müssen die Kästen mind. 1 Jahr vor Abrissbeginn ange-

bracht werden. An den neuen Gebäuden sind Quartiermöglichkeiten (z. B. in die Fassade integrierbare Einbauelemente) 

im unmittelbaren Nahbereich der aktuellen Quartiere zu schaffen. Geeignete Stellen sind mit einem Fachmann abzustim-

men. Das direkte Umfeld um den Einflug darf nicht beleuchtet oder anderweitig gestört werden. 

• C 2: Teilerhalt des Bunkers als Winterquartier: Im Zuge des Abrisses bzw. Umbaus des Bunkers sind Teilbereiche auszu-

sparen und langfristig als Winterquartier zu erhalten (Raum im Keller in unmittelbarer Nähe des aktuellen Quartiers sowie 

um einen Raum im Obergeschoss). Grundsätzlich sind die als Winterquartier zu erhaltenden Räume zu verschließen (bis 

auf eine Einflugöffnung und eine Tür zwecks Untersuchung/Wartung) und müssen vollkommen ungestört bleiben. Das 

Mikroklima darf sich gegenüber dem aktuellen Zustand nicht drastisch verändern. Die Wintertemperaturen dürfen den 
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Gefrierpunkt nicht unterschreiten und die Luftfeuchtigkeit sollte relativ hoch sein. Auch die Einflugöffnungen müssen un-

gestört und frei anfliegbar bleiben. Insbesondere eine abendliche Beleuchtung ist im Nahbereich untersagt. Zur Steige-

rung der Hangmöglichkeiten sind in den Räumen jeweils 10 Fledermaus-Flachkästen an verschiedenen Stellen in unter-

schiedlichen Höhen anzubringen (auch Schalungen sind möglich). Da die Arbeiten an dem Bunker voraussichtlich 2 

Jahre andauern werden, sind bis zur Fertigstellung der neuen Quartiere Interims-Winterquartiere in unmittelbarer Nähe 

anzubringen. Ein Abstand von 50 m zum Bunker darf nicht überschritten werden. Auch diese Winterkästen sind mind. 1 

Jahr vor Umbaubeginn des Bunkers zu installieren (Bäume oder Gebäude in der Umgebung). 

Unter Einhaltung der Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen werden durch die Umsetzung des Vorhabens keine 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 und 3 BNatSchG eintreten. Die erforderlichen Maß-

nahmen werden durch eine entsprechende Regelung im Durchführungsvertrag gesichert. 

Pflanzen und biologische Vielfalt 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in Hinblick auf die Vegetation einerseits durch die vorhandenen Bebauungen 

und Versiegelungen geprägt. Insbesondere das Gelände der ehemaligen Fabrik Kalde sowie das Grundstück 504 sind voll-

ständig bebaut oder befestigt. Der Versiegelungsgrad des Plangebietes liegt im jetzigen Zustand bei rund 46 %. 

Andererseits sind vor allem das Boxgrün sowie die Grundstücke 632 und 1210 (ehemaliger Garten Kalde) sowie 916 durch 

einen umfangreichen Baumbestand und einen parkähnlichen Charakter gekennzeichnet. Die Angaben zum Baumbestand 

basieren auf dem Gutachten des Sachverständigenbüros Hermann Reinartz 2022: Erfassung und Bewertung des Baumbe-

stands auf dem Gelände des BV Luisenhöfe in Aachen. aktualisierte Version vom 22.06.2022.  

• Das Boxgrün ist eine aufgelassene Garten- bzw. Parkanlage. Es wird dominiert durch mehrere große Linden, daneben 

stehen hier auch Ahorne. Daneben wachsen mehrere große Haselnusssträucher in diesem Bereich. Die Bäume in die-

sem Bereich sind weitgehend intakt und machen einen vitalen Eindruck. Sie weisen zwar Pflegerückstände auf (alters-

bedingte Totholzbildung etc.), diese können jedoch durch baumpflegerische Maßnahmen abgestellt werden. Insgesamt 

wird der Bereich als erhaltenswert eingestuft. 

• Bei den Bäumen im Osten und Süden des Grundstücks 632 (ehemaliger Garten Kalde) handelt es sich überwiegend um 

mittelalte Ahorne, die sich vermutlich aus Sämlingsaufwuchs entwickelt haben und durch Lichtkonkurrenz stark in die 

Höhe gewachsen sind. Die Ahorne machen einen gesunden und vitalen Eindruck. Zudem stehen zwei Obstbäume im 

Süden, die durch Rückschnitte und Kappungen ungleichmäßig aufgebaut sind. Ein Erhalt wird daher gutachterlich nicht 

gefordert. 

• Mittig auf dem Grundstück 632 stehen zwei solitäre Bäume: eine Esskastanie und eine Kirsche. Insbesondere die Ess-

kastanie hat eine große, weit ausladende Krone gebildet und ist dicht belaubt. Der Baum macht einen gesunden Eindruck. 

Im Gegensatz dazu weist die Kirsche eine schüttere Krone auf. Einige Äste sind abgestorben und ausgebrochen, zudem 

wurde ein Pilzbefall wahrscheinlich aufgrund von Wurzelschäden festgestellt. Eine Erhaltung des Baumes wird nicht 

gefordert.  

• Auf dem Grundstück 1210 stehen eine Walnuss, eine Eibe und ein Ahorn. Alle drei Bäume machen einen befriedigenden 

Eindruck. Die Walnuss weist erste Totholzbildungen auf.  

• Im Süden des Plangebietes stehen auf dem Grundstück 916 eine Rosskastanie und ein Ahorn. Die Kastanie macht einen 

befriedigenden Eindruck, der Baum erscheint vital. Der Ahorn weist hingegen eine deutliche Spitzendürre auf, wahr-

scheinlich aufgrund von Trockenheit. Da beide Bäume Totholz aufweisen, sind jedoch fachgerechte Kronenpflegemaß-

nahmen erforderlich.  

• Auf dem Grundstück 643 südlich des Parkhauses ist über den angrenzenden Bebauungsplan 921 eine Grünfläche mit 

Anpflanzgebot festgesetzt. Die hier stehenden 6 jungen Bäume sind artgerecht entwickelt und machen einen vitalen 

Eindruck. 

• Im Umfeld des Bunkers stehen weitere Bäume, die sich jedoch im Schatten des Bauwerks nur schwach entwickelt haben. 
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Im Planzustand wird das Boxgrün mitsamt seinem Baumbestand vollständig erhalten, hier müssen im Zuge der Umsetzung 

der Planungen lediglich einige Sträucher entnommen werden. Eine Beeinträchtigung des Baumbestandes, insbesondere 

des Wurzelbereiches, durch die geplanten Bautätigkeiten auf dem südlich angrenzenden Grundstück ist durch geeignete 

Maßnahmen nach DIN 18920 auszuschließen. Die Gefahr einer Wurzelschädigung ist allerdings auch nur gering, da die 

Fundamente der Bestandsmauer ein Wurzelwachstum in diese Richtung unterbinden (Reinartz 2022).  

Ebenso kann der Baumbestand auf dem Grundstück 916 im Süden des Geltungsbereichs erhalten werden. Auch hier kann 

durch die bestehende Mauer eine Beeinträchtigung des Baumbestandes durch die geplanten Bautätigkeiten auf dem nörd-

lich angrenzenden Grundstück mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden (Reinartz 2022). 

Größere Eingriffe in die heutige Grünstruktur zieht hingegen die Bebauung der Grundstücke 632 und 1210 (ehemaliger Kal-

degarten) nach sich, wenngleich auch hier ein Teil des vorhandenen Baumbestandes erhalten und in die neuen Freiflächen 

integriert werden kann. Die Esskastanie bleibt erhalten und bildet künftig das Zentrum des neuen Kastanienplatzes. Für die 

Esskastanie sind in der Bauphase besondere Vorkehrungen im Sinne der DIN 18920 zu treffen. Teile des südlichen Baum-

bestandes auf dem Grundstück 632 zwischen geplanter Kita und Bunker werden ebenfalls erhalten. 

Die über den Bebauungsplan Nr. 921 festgesetzten Strukturen auf dem Grundstück 643 werden teilweise zur Erschließung 

des Plangebiets benötigt. Die vorhandenen Bäume können bis auf den westlichsten Baum (B88) erhalten werden. Die in 

Anspruch genommene Grünfläche wird innerhalb des Plangebiets ersetzt. Dafür wird eine „Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ im direkten Anschluss festgesetzt. Der entfallende Baum 

wird ebenfalls ersetzt. 

Auf den an den Geltungsbereich angrenzenden Grundstücken steht weiterer Baumbestand: 

• Auf dem Grundstück 1211 wächst eine alte Zeder, auf dem Grundstück 1212 eine Rosskastanie. Aufgrund der trennen-

den Mauer zwischen dem Plangebiet und den Grundstücken sind Beeinträchtigungen des Baumbestandes unwahr-

scheinlich. 

• Südlich des Bunkers stehen Bäume (z.T. neue Jungbäume) in der öffentlichen Grünanlage (Spielplatz Reumontstraße 

"Werk-Kunst-Hof"). Die Bäume können überwiegend erhalten werden. 

• Auf dem Grundstück 1508 stehen weitere Bäume bzw. große Sträucher. Diese müssen für die Realisierung des Vorha-

bens entfernt werden. 

 

Baumschutz 

In der Baumkartierung wurden insgesamt 97 Gehölze erfasst, darunter auch drei Sträucher (B72, B77 und B78). Drei 

Bäume (B08, B09 und B13) waren bereits abgestorben. 68 Bäume fallen unter den Schutz der städtischen Baumschutzsat-

zung. Die Bäume B88 bis B93 sind darüber hinaus Ausgleichspflanzungen für den Bau des Parkhauses des Luisenhospi-

tals, entsprechend als Ausgleichsmaßnahme festgesetzt und daher grundsätzlich zu erhalten.  

Ein Teil des vorhandenen Baumbestandes kann in Zukunft erhalten werden. Dies umfasst den gesamten Baumbestand des 

Boxgrüns, größere Einzelbäume im Garten Kalde (Grundstück 632), die Bäume südlich des Parkhauses (mit einer Aus-

nahme) sowie Teile des Baumbestandes im Süden des Plangebietes (Grundstücke 632 und 916). Diese werden durch das 

städtebauliche Konzept berücksichtigt und durch entsprechende Regelungen im Bebauungsplan gesichert. 

Es entfallen jedoch auch 47 Bäume, wovon 34 unter dem Schutz der Baumschutzsatzung stehen. Ein Baum (B88) ist eine 

Ausgleichspflanzung für das Parkhaus Luisenhospital.  

Bäume, die durch die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen besonderen Schutzcharakter besitzen und im Rahmen der 

Planung nicht erhalten werden können, werden weitestgehend im Plangebiet ersetzt. Für den Verlust der 34 geschützten 
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Bäume ist insgesamt die Pflanzung von 58 neuen Bäumen erforderlich. Im Plangebiet vorgesehen ist die Pflanzung von 

insgesamt 53 neuen Bäumen im Bereich des Boxgrüns sowie des Allgemeinen Wohngebietes (außerhalb der Tiefgaragen). 

Diese können als Ausgleich im Sinne der Baumschutzsatzung anerkannt werden. Die weiteren 5 Ersatzbäume werden im 

Geltungsbereich der Baumschutzsatzung der Stadt Aachen angepflanzt. 

Weitere 7 Bäume werden im Bereich der nicht überbauten Tiefgarage gepflanzt. Diese werden jedoch nicht als Ausgleichs-

pflanzungen im Sinne der Baumschutzsatzung bilanziert. 

5.3 Schutzgut Boden  

Geologie 

Der geologische Untergrund des Plangebietes besteht aus variszisch gefalteten oberdevonischen und oberkarbonischen 

Gesteinsschichten (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH (2022): Bericht zu den geologisch-hydrogeologischen Verhält-

nissen und zur Oberflächenentwässerung im Bereich des geplanten Wohnquartiers Luisenhöfe in Aachen - Bestandsauf-

nahme -). Die Tektonik ist durch zwei Störungen – die Aachener und die Burtscheider Überschiebung – geprägt. Zwischen 

beiden ist eine kleinere Aufschuppung ausgebildet, in der die oberdevonischen Schichten noch einmal in ein höheres, ober-

flächennahes Niveau aufgeschoben sind. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt unmittelbar südöstlich dieser Teil-

schuppe sowie unmittelbar nordöstlich des Laurensberger Sprunges, einer bedeutenden Querstörung im Aachener Stadtge-

biet.  

Das Plangebiet liegt im Wesentlichen im Verbreitungsgebiet der Hergenrather Schichten (Oberkreide) und der Tallehme des 

Paubaches (Quartär). Darunter stehen die oberdevonischen Famenne-Schichten an.  

Im Bereich der Geländeoberfläche werden die Schichten von quartärem Lösslehm/Schwemmlöss sowie Aufschüttungsma-

terial (siehe Kapitel ‚Altlastverdachtsflächen‘) überlagert (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022). 

Böden 

Ursprünglich standen im Plangebiet überwiegend stauwasserbeeinflusste Pseudogleye an (Auswertung gemäß 

https://www.geoportal.nrw/, abgerufen am 17.06.2022). Im Nordwesten lagen Parabraunerden vor, im Südosten im Bereich 

des Bunkers grundwasserbeeinflusste Gleye. In Richtung Mariabrunnstraße weist die Bodenkarte hingegen Auftrags-Rego-

sole aus. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Großteil der natürlichen Böden durch die vorhandene Bebauung und Versie-

gelung sowie durch Aufschüttungen u. a. mit Trümmerschutt strukturell stark geschädigt ist und die natürlichen Bodenfunkti-

onen nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden.  

Bei Umsetzung der Planung werden heute bebaute oder versiegelte Teilbereiche (u.a. Teile des Garagenhofs) entsiegelt. 

Damit können bestimmte Bodenfunktionen in diesen Bereichen wiederhergestellt bzw. verbessert werden. Dies betrifft u. a. 

auch die Kühlfunktion von Böden, der gerade unter Aspekten des Klimawandels eine stärkere Bedeutung zukommt.  

Eine Wiederherstellung dieser Bodenfunktionen kann jedoch nur durch den Aufbau einer durchwurzelbaren Bodenschicht 

erreicht werden. Für die geplanten Grün- und Freiflächen ist daher ein entsprechender Bodenaufbau zu planen und auszufüh-

ren. Vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen, insbesondere auch von Abrissarbeiten, die nicht ausschließlich den Hochbau, son-

dern auch den Boden / Versiegelungsflächen betreffen, ist zur Umsetzung der dafür erforderlichen Maßgaben ein Boden-

schutzkonzept und ein Bodenschutzplan unter Berücksichtigung der DIN 19639 sowie der DIN-Normen 18915 und 19731 zu 

erstellen und mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. Der Bebauungsplan enthält einen diesbezüglichen Hinweis.  

Altlastverdachtsflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen im Altlastenverdachtsflächen-

kataster der Stadt Aachen vor.  
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Der Altlastenverdacht (AS 3183) für das Grundstück 643 an der Mariabrunnstraße wurde bereits ausgeräumt. Hier bestehen 

für die zukünftige Nutzung als Zufahrt zu den Luisenhöfen keine bodenschutzrechtlichen Bedenken. 

Für das Flurstück 504 gab es einen Anfangsverdacht aus der früheren Nutzung durch ein Baugeschäft in den 1950-60er 

Jahren (AS 3245). In der weiteren Recherche ergaben sich jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für einen Altlastenver-

dacht, so dass die Fläche heute nur noch nachrichtlich geführt im Altlastenverdachtsflächenkataster wird. Der Altlastenver-

dacht gilt als ausgeräumt, eine Kennzeichnung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 

Für die beiden Flurstücke 916 und 918 bestand ebenfalls ein Altlastenverdacht (AS 3282). Für den kleinen Zwickel auf dem 

Altstandort liegen keine Bodenuntersuchungen vor, wohl aber für das südliche Flurstück 918. Die Untersuchungen aus 1993 

ergaben keine Hinweise auf Bodenbelastungen, so dass der Altlastenverdacht als ausgeräumt gilt. Dennoch muss man von 

anthropogenen Auffüllungen (Erdaushub mit Bauschutt und Schlacken) ausgehen. 

Das heutige Flurstück 1518 ist im Altlastenverdachtsflächenkataster teilweise als Altstandort AS 3200 eingetragen. Der östli-

che Teilbereich des Flurstücks 1518 wird hingegen wie die Flurstücke 1213 und 1214 (jeweils teilweise) als Altablagerung 

AA 9813 geführt werden. Für diese Bereiche liegen die folgenden Gutachten vor:  

• Gefährdungsabschätzung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Mariabrunnstraße (Büro Eckardt 1993) für das Flur-

stück 631 (heute 1509) 

• Orientierende Untersuchung zur Gefährdungsabschätzung für die Flurstücke 632 und 1210 bis 1213 (ASG Dr. Schmidt 

2012) 

• Orientierende Untersuchung zur Gefährdungsabschätzung für das Flurstück 631 (heute 1509) und Teile des Flurstücks 

632 der Flur 73 in der Gemarkung Aachen (Boxgraben 73/73a in 52064 Aachen) (ASG Dr. Schmidt 2015) 

• Kurzbericht zu den durchgeführten Grundwasseruntersuchungen auf den Gewerbeflächen 73/73a (Flst. 631, 632, 1210); 

Aachen (GeoTerra 2015)  

 

Die Gutachten weisen auf allen untersuchten Flurstücken eine 1,4 bis 5,2 m mächtige Auffüllungsschicht aus einem hetero-

genen Bauschutt- / Bodengemisch (Trümmerschutt) nach. Hinweise auf Einträge von gewerblichen Abfällen von den ehe-

mals ansässigen Gewerbebetrieben (u.a. Gießerei, Vulkanisieranstalt auf den Flurstücken 631 / 1509 und 632) liegen hin-

gegen nicht vor.  

Im untersuchten Auffüllungsmaterial unterhalb des Oberbodens wurden punktuelle Belastungen an PAK, Blei und Zink fest-

gestellt, die z. T. die Prüfwerte für Wohngebiete überschreiten. Nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass in klein-

flächigen Teilbereichen ein abweichender Bodenaufbau bzw. eine abweichende Zusammensetzung des Bodenmaterials mit 

höheren Schadstoffbelastungen und Fremdbestandteilen vorhanden ist. 

Vor diesem Hintergrund erfolgt im Bebauungsplan eine Kennzeichnung des Altstandortes AS 3200 und der Altablagerung 

AA 9813. 

Da für die Flurstücke eine Neuplanung in Form einer Wohnnutzung geplant ist, wurde zudem eine Bewertung für den Wir-

kungspfad Boden-Mensch im Hinblick auf eine zukünftige Wohnnutzung vorgenommen. Im Ergebnis und im Abgleich mit 

den Vorgaben der BBodSchV wurde festgehalten, dass zukünftige Grünflächen (Vorgärten, Grünstreifen, Spielflächen) mit 

mindestens 35 cm unbelastetem Oberboden abgedeckt werden müssen, unter der Voraussetzung, dass keine gärtnerische 

Nutzung stattfindet. Der Oberboden hat gem. § 12 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 BBodSchV die Vorsorgewerte des Anhangs 2 

BBodSchV einzuhalten, dies ist durch den Lieferanten nachzuweisen. Sollte die Realisierung des Vorhabens erst nach dem 

01.08.2023 erfolgen, sind die neuen gesetzlichen Vorgaben der novellierten BBodSchV anzuwenden. Wird diese Überde-

ckung beibehalten, kann eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Mensch ausgeschlossen werden. Die Ausarbeitung 
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der erforderlichen Überdeckung erfolgt im Bodenschutzkonzept und im Bodenschutzplan. Der Bebauungsplan enthält einen 

entsprechenden Hinweis auf die Erforderlichkeit von Bodenschutzkonzept und im Bodenschutzplan.  

Eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser aufgrund der vorliegenden Belastungen konnte ausgeschlos-

sen werden. 

Darüber hinaus sind bei der Umsetzung des Vorhabens weitere bodenschutz- und abfallrechtliche Auflagen zu berücksichti-

gen, die auch im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren erteilt werden und als Hinweise  in den Bebauungsplan über-

nommen werden. 

Sämtliche Erdarbeiten sind durch einen Sachverständigen für Altlasten/Bodenschutz zu überwachen, der vom Bauherrn zu 

beauftragen und dem Fachbereich Klima und Umwelt zu benennen ist. Es ist sicherzustellen, dass von den auf dem Bau-

grundstück verbleibenden Bodenmaterialien keine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgeht. Hierzu ist in einem gut-

achterlichen Bericht Stellung zu nehmen.  

Für Baumaßnahmen mit einem zu erwartenden Anfall von Bau- und Abbruchabfällen einschließlich Bodenmaterial von ins-

gesamt mehr als 500 m³ ist gemäß § 2a Abs 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-

kreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG) vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.02.2022 

(GV. NRW. S. 136) ein Entsorgungskonzept zu erstellen.  

Art, Menge und beabsichtigter Verbleib der gemäß § 8 Absatz 1 der GewAbfV getrennt zu sammelnden Bau- und Abbruch-

abfälle sowie der beabsichtigte Verbleib anfallenden Bodenmaterials sind im Entsorgungskonzept darzustellen. Werden 

schadstoffhaltige Bauteile oder Baustoffe angetroffen, so sind Art, Menge und Verbleib schadstoffhaltiger Abfälle ebenfalls 

zu dokumentieren. Das Entsorgungskonzept ist der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde im Fachbereich Klima und Umwelt der 

Stadt Aachen auf Verlangen vorzulegen. 

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist dem Fachbereich Klima und Umwelt der Stadt Aachen ein gutachterlicher Ab-

schlussbericht über die Begleitung der gesamten Maßnahme entsprechend den vorab aufgeführten Vorgaben vorzulegen. 

Es besteht eine Benachrichtigungspflicht des Fachbereichs Klima und Umwelt, wenn bei den erforderlichen Erdarbeiten 

Hinweise auf bislang nicht bekannte Kontaminationen festgestellt werden sollten. 

5.4 Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines ausgewiesenen Wasserschutzgebietes. Das Plangebiet liegt nicht in festgesetz-

ten Überschwemmungsgebieten. Hochwassergefahren sind nicht zu erwarten (Angaben gemäß 

https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de).  

Die Geländeoberfläche fällt im Geltungsbereich von Westen nach Osten ab. Liegen die Geländehöhen an der Mariabrunn-

straße bei rund 183 m ü. NHN, sind diese an der Südstraße nur noch bei rund 174 m ü. NHN.  

Grundwasser  

Das Plangebiet ist bereits im aktuellen Zustand zu rund 46 % bebaut oder versiegelt.  

In den devonischen und karbonischen Festgesteinen unterhalb des Plangebietes ist ein Grundwasserstockwerk mit thermal-

wasserbeeinflusstem Grundwasser ausgebildet (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022).  

Ein weiteres Stockwerk liegt in den Hergenrather Schichten. Gemäß Grundwassergleichenplan fällt der Grundwasserspiegel 

hier im langjährigen Mittel der Geländemorphologie folgend von rund 180 m ü. NHN an der Weberstraße in östlicher Rich-

tung auf rund 170 m ü. NHN im Bereich der Südstraße ab. Der mittlere Flurabstand im Bereich der geplanten Bebauung 
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liegt damit bei rund 3 m (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022). Die von der Stadt Aachen bereitgestellten Flurab-

standsgleichen weisen für den Untersuchungsbereich Flurabstände zwischen rund 4 und 6 m aus. Diese Angaben berück-

sichtigen offensichtlich den tieferen Wasserstand in der Messstelle 22 (Flurabstand rund 6 m). Dieser ist aber nach den vor-

liegenden Unterlagen dem in den devonischen Festgesteinen zirkulierenden von Thermalwasser beeinflussten Grundwas-

ser zuzuordnen (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022). 

Das Plangebiet grenzt im Südosten zudem unmittelbar an den Taleinschnitt der Pau. Diese Talrinne bildet – trotz Kanalisie-

rung des Gewässers – weiterhin eine natürliche Vorflut für die Grundwasserzirkulation. Die Grundwasserströmung im Plan-

gebiet ist von den ursprünglichen Verhältnissen geprägt. Das Grundwasser aus beiden Stockwerken strömt in Richtung des 

Paubachtals. 

Als Bemessungswasserspiegel wird unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlags ein Flurabstand von rund 2,5 m zu-

grunde gelegt. Dies entspricht einem Bemessungswasserstand zwischen rund 178,5 m ü. NHN im Bereich der Mariabrunn-

straße und rund 171,5 m ü. NHN im Bereich der Südstraße (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022). 

Damit binden die geplanten Bauwerke, insbesondere die Tiefgaragen, in den Grundwasserhorizont der Hergenrather 

Schichten ein, das Grundwasser wird in der Bauphase freigelegt. Es handelt sich hierbei vielfach um Schichtenwasser, das 

an der Basis der Talablagerungen oder in sandigen Einschaltungen der Hergenrather Schichten zirkuliert. 

Die Einschnitttiefe in das Grundwasser kann bei einem geplanten Aushubniveau zwischen rund 175,45 m ü. NHN im Wes-

ten und rund 172,45 m ü. NHN im Osten bis rund 2 m erreichen. Die daraus erwachsenden Anforderungen wie bspw. eine 

druckwasserdichte Abdichtung der erdberührenden Bauwerke sind als Hinweis im Bebauungsplan formuliert.  

In der Bauphase muss mit Schichtwasserzutritten gerechnet werden. Zugleich stellen die geplanten Gebäudekörper ein 

Strömungshindernis im Grundwasserniveau dar. Um den ungehinderten Grundwasserabstrom in Richtung Paubach dauer-

haft sicher zu stellen, sind gegebenenfalls Drainagemaßnahmen vorzusehen. Die konkreten Einwirkungen der Baumaßnah-

men auf das Grundwasser sind im weiteren Genehmigungsverfahren zu quantifizieren. Gegebenenfalls ist eine wasser-

rechtliche Erlaubnis für die Grundwasserabsenkung zu beantragen. 

Die schützenden Verwitterungslehme auf dem devonischen Festgestein werden hingegen nicht angeschnitten, das hier zir-

kulierende Thermalwasser-beeinflusste Grundwasser bleibt unbeeinflusst (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2022).  

Thermalwasser 

Die folgenden Angaben basieren auf dem Gutachten des Ingenieurbüros Heitfeld-Schetelig GmbH (2022). Innerhalb des 

Aachener Talkessels bestehen heiße Quellen entlang zweier Quelllinien, die der Aachener und die Burtscheider Überschie-

bung vorgelagert sind und die durch aufsteigende Tiefenwässer gespeist.  

Das Plangebiet liegt in der Thermalwasser beeinflussten Zone des Quellzuges der Innenstadt (17°-Isotherme), jedoch mit 

rund 700 m Entfernung deutlich außerhalb der eigentlichen Thermalwasserzone, in der die Quellen / Gewinnungsanlagen 

liegen (hydrogeochemische Zone 4 - „Thermalwasser, gering mineralisiert“).  

Im Plangebiet ist daher von einer Thermalwasser-Beeinflussung des Grundwassers im Niveau der devonischen Festge-

steine auszugehen. Das Thermalwasser-beeinflusste Grundwasser zeigt jedoch keine jahreszeitliche Witterungsabhängig-

keit, so dass keine signifikante qualitative Wechselwirkung mit dem oberflächennahen Grundwasser in den Hergenrather 

Schichten gegeben ist. Eine vorhabenbedingte Beeinflussung des Thermalwasser-beeinflussten Grundwassers im Niveau 

des devonischen Festgesteins kann ausgeschlossen werden, da diese Schichten im Zuge der Bauarbeiten nicht ange-

schnitten werden und ein ausreichender Schutz durch die Verwitterungslehme des devonischen Gebirges gegeben ist. 
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Die thermisch beeinflussten Grundwässer stehen zudem nicht mit den Thermalwasserführenden Quellkalksteinen der 

Aachener Thermalquellen in Verbindung, so dass eine unmittelbare Wechselwirkung bzw. Beeinträchtigung ausgeschlossen 

ist. Eine unmittelbare hydraulische Verbindung zwischen dem Plangebiet und den Aachener Thermalquellen kann somit 

ausgeschlossen werden. 

Insgesamt sind somit keine vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Quellzüge zu erwarten. 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen keine oberirdischen Gewässer. Der verrohrte Paubach verläuft abweichend von 

seinem ursprünglichen Bachbett in der Südstraße. Hier liegt auch die Paubach-Druckrohrleitung. Eine Niederschlagswas-

sereinleitung in den Paubach wurde geprüft, aber verworfen (siehe Kapitel 3.9.7). Auswirkungen des Vorhabens auf die ver-

rohrten Gewässer sind u.a. deshalb nicht zu erwarten.  

5.5 Schutzgüter Klima und Luft 

Ausführungen zu stadtklimatischen Belangen sowie zu Aspekten der Klimawandelanpassung und des Klimaschutzes ent-

hält Kapitel 3.9.  

Um die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Luft bewerten zu können, wurde auf Basis des Vorentwurfs des 

Bebauungsplans eine mikroskalige lufthygienische Untersuchung mit Ausbreitungsberechnungen für die relevanten Luft-

schadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5), Stickstoffdioxid (NO2) und Benzol (C6H6) durchgeführt (Peutz Consult 2020: Luft-

schadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan „Südstraße / Mariabrunnstraße / Luisenhöfe“ in Aachen. Bericht C 5228-1 vom 

28.02.2020). Der dem Gutachten zugrunde liegende Vorentwurf der Planung sah u. a. die Erweiterung der Hochgarage vor, 

von diesen Planungen wurde aber mittlerweile Abstand genommen.  

Die Luftschadstoffkonzentrationen wurden im Gutachten von Peutz in einer bodennahen Schicht (h = 1,5 m) sowie auf Höhe 

der 4. Halbebene des Parkhauses (als Halbebene mit den höchsten Emissionen) flächendeckend ermittelt. Die ermittelten 

Immissionen wurden mit den Grenzwerten der 39. BImSchV (39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes / Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) verglichen und beurteilt. Die vorha-

benbedingten Zusatzverkehre führten im gesamten Untersuchungsgebiet zu Erhöhungen der Luftschadstoffimmissionen. 

Diese fielen jedoch vergleichsweise gering aus. Die größten Zunahmen ergaben sich im Bereich des Parkhauses.  

Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass an allen untersuchten Immissionsorten sowie im gesamten Untersuchungsgebiet au-

ßerhalb von Fahrstreifen die Jahresmittelwerte sowie die Kurzzeitbelastungen gemäß 39. BImSchV der untersuchten Luft-

schadstoffe deutlich eingehalten werden. An der geplanten Kindertagesstätte im Untersuchungsgebiet ergaben sich nur 

geringe Erhöhungen der Luftschadstoffkonzentrationen. Die Luftqualität bewegte sich hier aufgrund des vergleichsweise 

großen Abstandes zu den Straßen und dem Parkhaus im Bereich der städtischen Hintergrundbelastung. Auch im Innenbe-

reich der bestehenden und geplanten Bebauung lagen in allen untersuchten Fällen und für alle untersuchten Luftschadstoffe 

Konzentrationen nur im Bereich der Hintergrundbelastung vor.  

Bei einer Umsetzung der nunmehr geänderten Planung – mit Verzicht auf Hochgarage – ist davon auszugehen, dass die 

Werte gemäß 39. BImSchV auf jeden Fall eingehalten werden. Somit ist insgesamt für die innerstädtischen Verhältnisse 

eine gute Luftqualität gegeben. 

5.6 Schutzgut Landschaft (Landschafts-, Orts-, Stadtbild) 

Das Stadtbild des Blockinnenbereichs wird im Moment vom Baumbestand des Boxgrüns und angrenzender Grundstücke 

sowie den vorhandenen gewerblichen Bauten bestimmt. Das höchste Bauwerk im beplanten Blockinnenbereich und zu-

gleich die westliche Begrenzung ist das bestehende Parkhaus des Luisenhospitals. Gerahmt wird das Plangebiet von der 

Blockrandbebauung entlang des Boxgrabens und der Südstraße.  
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Die geplanten neuen Gebäudekörper verbleiben in ihren Gesamthöhen unter den jeweiligen Firsthöhen der angrenzenden 

Bestandsbebauung. Die neuen Gebäude sind daher von den umliegenden Straßen nur in den Durchgangsbereichen wahr-

nehmbar. Das Parkhaus bleibt mit einer Höhe von 195,72 m ü. NHN das höchste Gebäude im Blockinnenbereich.  

Einzige Ausnahme bildet die geplante Aufstockung des Hochbunkers. Diese erreicht in der Fläche zwar nur 193,60 m ü. 

NHN. Allerdings wird zur Erschließung der Dachterrasse ein Treppenhaus benötigt, darüber hinaus ist eine Fahrstuhlüber-

fahrt erforderlich. Kleinflächig werden damit Höhen von 196,60 m ü. NHN (Treppenhaus) bzw. noch untergeordneter von bis 

197,10 m ü. NHN (Fahrstuhlüberfahrt) erreicht. Die benötigten Flächen werden im Bebauungsplan durch eine „Baugrenze 

für gebäudetechnische Anlagen“ eng gefasst.  

Der prägende Baumbestand bleibt in Teilbereichen erhalten und wird mit insgesamt 60 Neupflanzungen - 53 Bäumen im 

Boxgrün sowie im Allgemeinen Wohngebiet außerhalb der Tiefgaragen sowie 7 Bäume auf Tiefgaragendecken - ergänzt. 

Der Gesamteindruck des Blockinnenbereichs ändert sich insgesamt hin zu einem Wohnquartier moderner Prägung.  

5.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturlandschaftsschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb des landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiches der Landesplanung ‚Aachen - Obere 

Wurm‘ (KLB 27.02, „Bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich Aachen - Obere Wurm (KLB 27.02)”. In: KuLaDig, Kultur.Land-

schaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-EK-20080730-0166 . Abgerufen: 17. Juni 2022). Zu den spezifi-

schen Zielen und Leitbildern der Kulturlandschaftsentwicklung gehören in diesem Bereich die Sicherung der Pufferzone der 

Welterbestätte Aachener Dom, die Erhaltung archäologischer Substanz sowie die Sicherung der historischen Freiflächen in 

der Soers. Diese Ziele und Leitbilder werden durch die geplante Entwicklung nicht beeinträchtigt.  

Zugleich befindet sich das Plangebiet im Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln ‚Bahnhofsviertel, Frankenberger Vier-

tel, Ostviertel‘ (098). Kulturlandschaftliches und denkmalpflegerisches Ziel im Rahmen der Regionalplanung ist eine „erhal-

tende Kulturlandschaftsentwicklung, insbesondere das Bewahren und Sichern der Elemente und Strukturen, von Ansichten 

und Sichträumen von historischen Stadt- und Ortskernen sowie des industriekulturellen Erbes“ („Bahnhofsviertel, Franken-

berger Viertel, Ostviertel (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 098)”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-252059. Abgerufen: 17. Juni 2022).  

Der Innenbereich des Plangebietes wurde nachweislich seit den 1880er Jahren gewerblich als Produktionsstandort (u. a. 

Lederlackierfabrik, Gerberei, Gießerei, Tuchlager, Vulkanisieranstalt, Karosseriebau, elektrotechnische Fabrik und Elektro-

großhandel) genutzt. Nach dem II: Weltkrieg erfolgte ein Wiederaufbau der Gebäude im Hof durch die Firma Kalde. In den 

1980er Jahre endete die gewerbliche Produktion und die Hallen wurden für einen Möbelgroßhandel, für Dienstleistungen 

sowie auch als Wohnraum genutzt (Siehe Walter Holtzhausen und Jochen Richard (2009): Die Südstraße und das Reu-

mont-Viertel. Geschichte und Geschichten. 9. ergänzte Ausgabe. Aachen, Dezember 2009. Abrufbar unter 

https://docplayer.org/50421048-Die-suedstrasse-und-das-reumont-viertel-geschichte-und-geschichten.html). In diesem Be-

reich sind weiterhin gewerbliche Nutzungen, jedoch in neu errichteten Räumen vorgesehen. Insofern nimmt die Planung 

Bezug auf die historische Nutzungsstruktur. Da die Nachkriegsbauten nicht als erhaltenswertes industriekulturelles Erbe 

eingestuft werden, sind mit der Neubebauung die Ziele der Regionalplanung nicht berührt. 

Mit der Erhaltung des Werk-Kunst-Hofes wird an die ehemals bis zum Jahr 1992 im Plangebiet angesiedelte Zeichen- und 

Kunstgewerbeschule erinnert. 

Baulicher Denkmalschutz: Hochbunker 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich mit dem Luftschutz-Hochbunker an der Südstraße ein Baudenkmal im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW. Dieser ist gemäß § 3 DSchG NRW seit dem 19.08.2018 unter der Num-
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mer 03613 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragen. Der Denkmalwert begründet sich auf der Bedeutung des Bau-

werks für die Geschichte des Menschen und für Städte und Siedlungen. Sowohl an der Erhaltung als auch an der Nutzung 

besteht aus wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse (Diese und folgende Angaben ge-

mäß Eintragungsblatt zur Denkmalliste der Stadt Aachen. Datum: 17.09.2018). 

Der Hochbunker mit einer Grundfläche von rund 40 mal 18 m wurde in den Jahren 1941 bis 1943 errichtet, nicht vollständig 

fertig gestellt, gleichwohl aber in Nutzung genommen. Gegen Kriegsende diente er als Ausweich-Lazarett, nach dem Krieg 

zunächst als Notunterkunft, später als Lagerfläche. Der Bunker wurde eingerückt von der Straße quer in den Blockinnenbe-

reich gebaut. Von der Südstraße aus ist der Bunker nicht sichtbar, da in den 1950er Jahren eine Wohnbebauung davor er-

richtet wurde. Das Bauwerk weist insgesamt drei noch weitgehend erhaltene Eingänge auf, die jeweils mit eingeschossigem 

Splitterschutzvorbau versehen sind. Der Bunker verfügt über insgesamt 4 Geschosse, eines davon ist unterirdisch angelegt. 

Die Geschossdecken stehen leicht hervor. Den oberen Abschluss bildet eine markant über eng gestellte Konsolen vorkra-

gende Abschlussdecke. Im Inneren des Bunkers ist der originale Zustand mit technischer Ausrüstung weitgehend erhalten.  

Im Rahmen eines Hochbauwettbewerbs wurden architektonische Lösungen für die denkmalgerechte Umnutzung und Auf-

stockung des Bunkers gesucht. Die denkmalpflegerischen Anforderungen wurden in Abstimmung mit der Unteren Denkmal-

behörde als wesentliche Aufgabenstellung definiert. Dazu gehörten: 

• Beibehaltung der Grundstruktur innerhalb des Bunkers. 

• Sparsame und zusammenhängende Öffnungen in den Außenflächen, große Bereiche ohne Öffnungen zeigen deutlich 

die Kubatur und die Originalität der Flächen, mit allen Störungen der Geschichte. 

• Grundsätzlich sollten keine vorspringenden Balkone, sondern Freiflächen als Loggien innerhalb der Stärke der Außen-

mauern realisiert werden. 

• Kranzgesims, Kamine, Konsolen etc. sind prägnante Elemente des Bunkers und müssen erhalten werden. 

• Beispielhaft sind Malereien, Schriftzüge der Nutzung und Nachnutzung im Bunkerinneren zu erhalten. 

• Aufstockungen und Anbauten sind nur innerhalb eines definierten Planungsumgriffs möglich. Ziel ist eine ausgewogene 

Balance zwischen dem Baudenkmal und neuen Erweiterungen.  

 

Das vorliegende Wettbewerbsergebnis, das Grundlage für den Bebauungsplan bildet, spiegelt diese Anforderungen wider. 

Unter Berücksichtigung der Gesamtplanung wurde eine 2-geschossige Aufstockung auch seitens der Denkmalbehörde als 

verträglich bewertet. 
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Baudenkmäler im Umfeld des Plangebietes 

In der Nähe des Plangebietes finden sich in den umgebenden Straßenzügen Boxgraben, Mariabrunnstraße und Südstraße 

zahlreiche Baudenkmäler, die das Quartier baulich prägen. Hierzu gehören nach Denkmalliste der Stadt Aachen die folgen-

den, jeweils im Ganzen unter Schutz gestellten Gebäude (abgerufen am 17.04.2020 unter aachen.de/DE/stadt_buerger/po-

litik_verwaltung/stadtrecht/pdfs_stadtrecht/605.pdf): 

Straße Hausnummern 

Boxgraben 63, 65 (Teile), 67, 77, 83 sowie Straßenmosaikpflaster (ohne Hausnummer) 

Südstraße 2, 2a, 4, 44, 46, 48, 50, 52, 54 

Mariabrunnstraße 3, 5 (Teile), 7 (Teile), 19, 25, 27, 29 

 

Die geplanten Gebäudekörper im Plangebiet verbleiben in ihren Gesamthöhen unter den jeweiligen Firsthöhen der angren-

zenden Bestandsbebauung und sind daher von den umliegenden Straßen nur in den Durchgangsbereichen wahrnehmbar. 

Eine direkte oder auch indirekte Beeinträchtigung des Denkmalwertes durch das geplante Vorhaben ist nicht erkennbar. 

Bodendenkmalpflege 

Hinweise auf archäologisch bedeutsame Funde und Bodendenkmäler liegen für das Plangebiet bislang nicht vor. Grund-

sätzlich können diese zwar im Aachener Siedlungsraum nicht ausgeschlossen werden, sind im Plangebiet jedoch aufgrund 

der bestehenden Aufschüttungsböden eher unwahrscheinlich. Untersuchungen zum Ist-Bestand an Bodendenkmälern wur-

den jedoch nicht durchgeführt. Vor diesem Hintergrund beinhaltet der Bebauungsplan einen Hinweis zur Meldepflicht und 

zum Veränderungsverbot beim Auftreten von archäologischen Funden und Befunden in der Bauphase. 

6. Auswirkungen der Planung 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan sichert durch die Wiedernutzbarmachung und die Neubebauung von 

zuvor gewerblich genutzten und brachliegenden Flächen eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung. Das 

heute für die Bevölkerung nur eingeschränkt zugängliche Areal wird mit neuen Wegebeziehungen geöffnet und aufgewertet. 

Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann dringend benötigter Wohnraum in innenstadtnaher 

Lage geschaffen werden. Insgesamt werden 166 neue Wohneinheiten sowie gewerbliche Einheiten in unterschiedlichen 

Größen entstehen. Das Vorhaben berücksichtigt freifinanzierten und in einem Anteil von rund 36% geförderten Wohnraum. 

In der Summe wird ein vielfältiges, generationen- und nutzergruppenübergreifendes Wohnraumangebot in verschiedenen 

Marktsegmenten mit gemischter Bewohnerschaft geschaffen. Die Anlage einer 5-gruppigen Kindertagesstätte bietet sowohl 

neu zugezogenen Eltern als auch den Familien im Viertel eine wohnungsnahe Betreuung.  

Das angrenzende Straßennetz weist ausreichend Kapazitäten auf, um die Neuverkehre aufzunehmen. Aufgrund der innen-

stadtnahen Lage bieten die guten ÖPNV-Verbindungen eine attraktive Voraussetzung, um auch ohne privaten PKW mobil 

zu sein. Mit dem über ein Mobilitätskonzept vorbereiteten und im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Maß-

nahmen kann der Umweltverbund mit ÖPNV, Sharingsystemen und Radverkehr gestärkt und der Bedarf an PKW-Stellplät-

zen reduziert werden. Zugleich wird nur eine geringe zusätzliche verkehrliche Belastung im angrenzenden Straßenraum 

entstehen. 

Von der Planung gehen unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen keine erheblichen Um-

weltauswirkungen aus. Mit den im Mobilitätskonzept festgelegten Maßnahmen werden keine erheblich nachteiligen ver-

kehrsbedingten Auswirkungen auf die Bewohner*innen im Umfeld zu erwarten sein. Die Bauweise mit geschlossenen Kan-

ten zu lärmvorbelasteten Seiten ermöglicht einen ruhigen Innenhof mit hoher Spiel- und Aufenthaltsqualität. Die Grundrisse 
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bieten allen Wohnungen lärmabgeschirmte Aufenthaltsräume, so dass die künftigen Bewohner*innen keinen gesundheitli-

chen Belastungen ausgesetzt sein werden. Zugleich wird eine ausreichende Belichtung sichergestellt. 

Ein erheblicher Teil der Grundstücksfläche wird zukünftig begrünt sein. Knapp die Hälfte des Plangebiets wird unversiegelt 

bleiben. Dies hat positive Auswirkungen auf die mikroklimatische Situation und wirkt einer weiteren Aufheizung im klimatisch 

belasteten Stadtgebiet entgegen. 

7. Kosten 

Für die Stadt Aachen entstehen keine Kosten. Der Vorhabenträger übernimmt sämtliche durch das Bebauungsplanverfah-

ren entstehenden Kosten. Zur Umsetzung des Bebauungsplanes wird mit dem Vorhabenträger gemäß § 12 BauGB ein 

städtebaulicher Vertrag geschlossen wird, der die Inhalte des Projektes und die Verpflichtungen der Vertragsparteien fest-

legt.  

8. Durchführungsvertrag  

Zur Umsetzung des Bebauungsplanes wird mit dem Vorhabenträger gemäß § 12 BauGB ein öffentlich-rechtlicher Durchfüh-

rungsvertrag geschlossen, der die Inhalte des Projektes und die Verpflichtungen der Vertragsparteien festlegt. Zu den Ver-

tragsinhalten gehören u.a.: 

• Verpflichtung zur Umsetzung des Bauvorhabens innerhalb einer festgelegten Frist 

• Maßnahmen zum Umweltschutz 

• Realisierung von mindestens 36 % öffentlich gefördertem Wohnungsbau 

• Bau der geplanten Kita 

• Umsetzung des Siegerentwurfs aus dem Architektur-Wettbewerb für die Bunker-Umnutzung 

• Eintragung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

• Bau der Wegeverbindung durch das Boxgrün zum Boxgraben 

• Bau von Kinderspielplätzen bzw. Leisten von Ablösezahlungen 

• Umsetzung der Freiflächenplanung inkl. der Ersatzbaumpflanzung 

• Umsetzung des Mobilitätskonzepts 

• Gestaltung der Fassaden am Werkhof analog der dortigen ehemaligen Fabrikgebäude  

• Regelungen zur Entwässerung und zur Energieversorgung des Plangebiets 

• Fassadenbegrünung  

• Organisation der Abfallentsorgung 

 

Weitere Maßnahmen zum Boxgrün werden in einem Pachtvertrag mit dem Vorhabenträger geregelt. 
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9. Plandaten  

Gesamtplangebiet:      14.646 m² (100%) 

Vorhabensgebiet        12.630 m²  (86%) 

davon im Vorhabensgebiet: 

Überbaute Fläche (Gebäude, bauliche Anlagen):   5.094 m²    (40%) 

Flächen mit Gehrecht:      1.292 m²    (10%) 

Tiefgarage (unterirdisch):      2.505 m²    (20%) 

Freiflächen:       5.923  m²   (47%) 

 

 

Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt in seiner Sitzung am …………… den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 993 - Südstraße / Mariabrunnstraße - als Satzung beschlossen hat.  

Es wird bestätigt, dass die oben genannte Begründung den Ratsbeschlüssen entspricht und dass alle Verfahrensvorschrif-

ten bei ihrem Zustandekommen beachtet worden sind. 

Aachen, den ……….. 

 

(Sibylle Keupen) 

Oberbürgermeisterin 
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